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Überblick über die Entwicklung Wiesbadens.
w . Hofrat Dr- C.  Spielmann,  Stadtarchiv -Vorsteher.

Mattiacum  bereits Römerzeh vor,Nkurz' nich“ de IVl at *' ac ° ru  ln  odersta eL -äs
Zur Zeit des Beginns der gefmanfachen WandJ , „̂ rman,sehen Mattiakern hatte.
250 und 300 n. Öhr. Reste der Römerzeit das ^ fT n’"" ®•** ^er®tört- zwischen
Strassen, Wasserleitungen usw sind in  altert ’ romische  Ba# sr, Tempel,
worden. (Funde im Iltertumsmuseum an d ® w ",u Zeit -«^gedeckt
noch ein Teil der alten Befestigungsmauer ™ Wilhelmstrasse.) Sichtbar ist
herrschaft, die sogenannte . Heidenmauer“ iStr 8 ' •etzten Zeit der Römer-
Händen der Römer ging d^ wieder aufolan ^ 11! Inerter --.) Aus den
mannen, von diesen an die Franken über unter Wle b̂aden ln  die der Alle¬
nannten Königssondergaues wurde Im Tahö̂ san" ? che" eS Vorort  des soge-
der Name Wisibada  vor snüter auch z« ■komint  zum ersten  Male
woraus unser Wiesbaden wurde Die Stad^ I ” S®J-a,d 6" ( Dativ  Plural« ),
des grossen Interregnums (nach 1256) - dann^ ön.lglich?t Besitz bis zur Zeit
Westteil des Königssondergaues an die Grafen f »? ’ "n' e s< lon  vorher der
über, die allzeit viel für die Wohlfahrt taten Fu.^sten) von Nassau
heutigen Schlossplätze) residierten Sie Vr oft im alten Schlosse (a. d.
barkeit und Selbstverwaltung statteten sie <6r  ^ adfc ibre  Selbstgerichts¬
aus. Mehrmals ist Wiesbaden durch K ■ u<ik nocb  nnt anderen Freiheiten
1282, 1547, 1561, 164? dasletzteÖnalimGrL - °deJ .Feaer ? erstöH  worden so
Zeit zur Wiederherstellung bedurfte. Fürst a8® V? lg’ 8° da8s  es lange
der die Stadt wieder emporbrachte sie an«h« ‘̂ ?Sus.t von  Nassau war es,
umgab. Das Leben und^ it dun die schön t 6 « »er neuen Mauer
Industrie, die während all der Zeit nie mf *®lt der  Romerzeit betriebene Kur-
hunderte bedeutend. me anfgehört 'u 'ttc. hob sich im 18. Jahr-

Wiesbaden wurde Hanptŝ ad/d ? ö südteds"'l8l6 ^R^ 7 Her ]̂°^ tu"1 erhoben;
Jes gesamten Herzogtums. Der erste Her/o’n V - ]R.eslde;Vz u,nd Regierungssitz
legen und begann mit der Ausdehnung der’ St'adf” 0̂ • ?U6rn nieder‘
Wilhelm (1816 —39) und Adolf (1839 - 66) rieht* ^ eine Nachfolger, Herzog
ganzes Augenmerk auf das Wehlersehen der ln-demselben Sinne ihr
blühte. Unter ihnen hob sich Wiesbaden von K®slde“z’ dle nun ras ch empor-
auf eine solche von 26000. Dabei nahm die bovöikerungszabl von 4000
vereinten Bemühungen der Herrschaft und (ler '^ 118 "u unterstützt durch die
Aufschwung. Nach dem preussTsch deötschen burgerschatt einc . mächtigenb*ta“**v - r wL
Mn »ng ” o» . ?“
Handhabung der freiwilligen Gerichtsbarkeit ‘ 'e/ I°b törhche Befu gnis , nur die
Jegenheiten behielt sie unter dem von der StnatöÖi »‘j Vel'waltung ihrer Ange¬
las Revolutionsjahr 1848, das in Wiesbaden .,; b j' 0{<0 geatzten Schnltheissen.
?eue Gemeindeordnung von 1854 im Gefnlo-c e“ijich ruhig verfloss, hatte die

die Hände des von den Bürgern gewähltenB ?i° dle  Selbstverwaltung ganz
b'lrgerausschusses und Feldgerichts leite Die o?ij fgel'“ elsters> Gemeinderats,
« » G. meinderat „»d

Drucksachen aller Art liefern rasch , 57 * .
C « Schn. gelberger * L .' L .7^ K " "
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Sammlung ein • sie hat auch sonst mancherlei geändert , besonders das Bürger¬
recht für jeden Preussen , der ein Jahr in der Stadt ^ ohnt und mindestens vier
Mark Staatssteuer zahlt festgesetzt.

Ueber die Stadthaushalts - und Steuerverhältnisse .weiter hinten.
Die Bevölkerungszahl und ihr Steigen ersehen wir übersichtlich aus

folgender Tabelle . I
1807: 3071
1815. 4303
1820: 5516

Eine vergleichende Tabelle der letzten acht Volkszählungen zeigt das
Anwachsen der Stadt innerhalb 35 Jahren:
1. Dezember 1871: 35450 Personen , darunter männliche 16510, weibliche 18910

1830: 8059 1860: 18804 1890: 64670
1840: 11975 1870: 34000 1895: 74122
1850:
1905:

13922
100 953

1880:
1906:

50238
105275.

1900: 86111

1.
1^
1.
1.
1.
1.
1.

1875 : 43674
1880: 50238
1885 : 55454
1890: 64670
1895: 74122
1900: 86111
1905 : 100953

20111,
22377,
24864,
28964,
32971,
38553,
45360,

23563
27861
30590
35706
41151
47558
55593

Der absolute Zuwachs betrug also von 1871—75 im ganzen 8224, von
1875—80 im ganzen 6564, von 1880—85 im ganzen 5216, von 1885—90 im
ganzen 9216, von 1890—95 im ganzen 9452, von 1895—1900 im ganzen 11930,
von 1900—1905 im ganzen 14844. Der durchschnittliche Jahreszuwächs machte
aus von 1871—75 im ganzen 1645, von 1875—80 im ganzen 1313, von 1880—85
im ganzen 1043, von 1885—90 im ganzen 1843, von 1890- 95 ™ ganzen 1890,
von 1895—1900 im ganzen 2386, von 1900—1905 im ganzen 2969. Der ab¬
solute Zuwachs in den letzten 35 Jahren betrug zusammen 65505, der durch¬
schnittliche jährliche in dieser Zeit 1872 Personen . Der Ueberschuss der weib¬
lichen Bevölkerung über die männliche stellte sich für 1871—75 auf 2430, für
1875—80 auf 3452, für 1880—85 auf 5484, für 1884—90 auf 6742, für 1890—95
auf 8180, für 1895- 1900 auf 8908, für 1900—1905 auf 10215, oder entsprechend
in Prozenten zur weiblichen Bevölkerung am Zahltage des betreffenden Jahres
aur 12,8, 14,6, 19,7, 18,7, 18,9, 19,5, 18,9, 18,5.

Nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1905 ist Wiesbaden in die
Zahl der Grosstädte einzureihen . Der bebaute Flächenraum beträgt 3607 ha
mit 8694 Gebäuden . Dis Stadt zählt 21 258 Familien , 1852 Einzellebende,
161 Gast- und Badehäuser und 43 Anstalten.

' Sehr günstig wirkten auf den Wohlstand der Bevölkerung die Bemühungen
die man bei der seit Erbauung des Kurhauses 1808—10 zunehmenden Fremden¬
frequenz seit etwa 1820 auf grössere Nutzbarmachung der Thermalquellen ver¬
wandte , die damals in 24 Stunden 80092584 Kubikfuss Wasser spendeten,
während der Bedarf für die vorhandenen Bäder nur 32 720130 Kubikfuss er¬
forderte . Die Vermehrung und Verbesserung der Badeanstalten , die Eröffnung
der regelrechten Trinkkur am Kochbrunneu 1822, der in der Minute 18697 Kubik¬
fuss liefert , die neuen Anlagen, die Einführung der Gasbeleuchtung , 1848, und die
Veranstaltungen zur Unterhaltung und Erheiterung der Kurgäste (altes Theater
seit 1827, Hazardspiel , Lesesaal im Kurhaus , Bälle und Konzerte , Abendunter¬
haltungen daselbst, Feuerwerke , Gartenfeste , Rheinfahrten u. s. w.), all das
veranlasste einen von Jahr zu Jahr sich erhöhenden Fremdenbesuch . Anno
1856 wurde eine neue Aktiengesellschaft zum Betriebe der Kuretabhssements ge¬
gründet Sie erzielte trotz namhafter Aufwendungen für die \ erschönerung
Wiesbadens noch 1867 einen Reingewinn von 1263540 Gulden, hauptsäch ich
aus den Eingängen des Spiels, und verteilte 1872 noch 73 Prozent Dividenden,
an ihre Teilhaber . Als das Institut der Spielbank mit dem Beginn von 1873 einging,
glaubten daher manche, es werde der Kurindustrie ein schwerer Schlag zu¬
gefügt . Die Befürchtungen waren indes unbegründet ; die Stadt nahm die
Verwaltung des Kuretablissements in die Hand und war rastlos bestrebt , sie au
der Höhe der zeitgemässen Anforderungen zu erhalten . Dank der Bemühungen
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s ^ Ä !träS ' «■■**>
Stadtsäekel laufende'Lasten anf^eladen wurden dass dabei dem
liehe Budget der Stadt durch n«t£ Z ™ ,®. D^ e^en Ilat  das ausserordent-
Kurindustrie manche erhebliche einmalige Anf^ f .^ eubauten lm  Dienste der
ebensolche stehen noch für die nächste Zeit he "düngen machen müssen, und
gelegten Kurhauses wurde ein neues Kurbel ^ " Stelle des 1904 nieder¬
eröffnet. Als KurhausprovLr üm dTente wi/T 0^ v," nd im Mai 1907
gerichtete Paulinenschlösschen. wahrend des Umbaues das dazu her¬
ist D ä6 ^ " ^dehnung der Stadt innerhalb dreier Menschcnalter ("1810 iqo - i
ist geradezu riesig fortgeschritten. Da wo frühe/Feld AckL ( w °_ °iWeide war, dehnen sich ietzf « . 1 vr , V?.’ Acker>Wiese und
streben sie in die Ebene hinein Im Norden und NnrH ^ ĥ Luden und Westen zu

T‘s™r,S " ; ",,d ■" "»* «ÄsäxsÄr

Tiirine uml Tore , „ ,ch „ S. n n^ unin ^ ZZS.  ÄJSST 1? *-Jahrzehnte. Vor den Toren dev Süden« „ sff , , , U r folgenden beiden
4. Jie„« h°‘Z *T*
kostenlos gewährte Bauprämien und Steuernachlass Bald entwickelte ^ 'Nordwesten eine zweite Vorstadt (18081 v \ , am  entwickelte sich im
(Nerostrasse ). Dann entstand 1812 die Allee «näter ^ dk"^ t " H?spital gasse
Bauten . Auf der Westseite der Stadt wurde "d I"strasse f "r grössere
und ihr parallel die 8chwalhucl .m ^ â m^ / ^ ^ 1 ^ ^ o^ 7 " ^ !'dTaunusstrasse , 1818 —28 im Süden die Lnivenftrof , ’ ' , ' . KL Nordwesten die
bauung des Röderbergs durch meist kleinere Tent/“6 "7 1^ l,/')<‘ga." ri die Be-Bauten Als hierauf ^ « meist „kleinereLeute mit einfachen einstöckigenen. nieraut gegen Bnde der Regierune des Herzocs Willd j-
Rheinstrasse von der Wilhelm- bis zur Schwalbacher Strasse auf der V ’Ü '•/angelegt war, hatte die Stadt um 1888 d!„ i i . .®88? d,B "er Nordseite

Strassen Terrain für Landhäuser abstecken und gegen ' Ende der fiinzit 'Tn ®"neue Bauouartiere lenseits diesererölfnen [)a,n«| . u g 1 ^nde ^der funziger Jahre
tales , des 1 oberen HeidenWgT (Ka «tell 'iirend^ Sb,egi dIeBebauungdesWe ]lritz-
dehr Stadt < des Terrains weSÄÄfiJ ’ & Äh“
Rheinstrasse und der Blatter Strasse ; 1856 war die Adolfsâ fee T
Biebrich angelegt worden; 1859,60 entstanden die A lagmi de W« '
Dammes. Es ist also eine falsche Auffassung wenn eesfgt wird
der preussischen Herrschaft habe Wiesbadens großartige Ausdeßnun̂ hea *
letztere wäre aus sich selbst dennoch gekommen, Zu Anfang der siebter TT’
erweiterte sich besonders der Westen und Süden der sfadt dann 8frJ ^ruhigere Zeit ein, bis zu Anfang der nunnzi'o-«.. T i, cla n.n tr at eine
allseitige stärkere Erweiterung begann die w"ede™m’ die?®al eine

wir zum Schlüsse folgende Tabelle an (1808—1906). dens u geben’ fdgeD
1808-10 Altes Kurhaus.
1813-17 Schlösschen (Museumsgebäude).
1816-17 Friedrichschule (Schlossplatz).
1817-19 Infanteriekaserne.
1825-26 Alte (nördliche) Kolonnade.
1826-27 Altes Theater.
1828-29 Artilleriekaserne und Militär-

Hospital.
1829-31 Pädagogium u. Münze, (Human-

und Real-Gymnasium).
Alter  Friedhof a. d. Platter Strasse.

1Ö87-40 Herzogi. (jetzt Königl.) Schloss.

(jetzt Regierungs)-1838-42 Ministerial-
Gebäude.

ivoo'E? £!eue (südliche ) Kolonnade.l™8-39 Taunusbahnhof.
1841-43 Palais Pauline.
*“42-44 Schule an der Lehrstrasse.
1845-49 KatholischeHauptkirche(Tiirme

1865-66).
1848 Gasbeleuchtung.
1̂ 48-55 Russische Kapelle.

c?7Äieiagru PPe a’ d- Kra nzplatz.
1853-62 Evangelische Schlosskirche.

ver '“ tan, Ä,; mäs  t g“ toA",fih™"*
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1854 Alte Trinkhalle.
1859-60 Anlagen des Warmen Dammes.
1860-61 Landesbank -Gebäude.
1862-63 Neueres Justizgebäude an der

Friedrichstrasse.
1862-63 Erste Schule a. d. Michelsberg.
1862-65 Anglikanische Kirche.
1863-69 Synagoge.
1865 Waterloodenkmal auf dem Luisen¬

platze.
1866-68 Rheinbahnhof.
1867-68 Oberrealschule a. d . Oranienstr.
1868-70 Zweite Schule a . d. Miehelsberg.
1869-71 Wilhelmsheilanstalt.
1870 Wasserleitung.
1873-74 Kriegerdenkmale im Nerothale,

auf dem Exerzierplätze und auf dem
Friedhofe.

1875 Pferdebahn d. d. Wilhelmstrasse.
1875 Gefängnisgebäude a. d .Albrechtstr.
1875 Vorschussgebäude a.Schillerplatze.
1877 Neuer Friedhof a. d Platter Strasse.
1877-79 Evangelische Bergkirche.
1877-79 Schulen an der Rheinsfrasse u.

Bleichstrasse.
1877-79 u. 1889-90 Neues Krankenhaus
1879-80 Staatsarchiv.
1880-81. 1889-90u.l904-05Ge\verbeschule.
1881,1887,1898u.f.Gebäude a.d.Neroberg.
1882-83 Höhere Mädchenschule ( j.Mittel¬

schule ) an der Stiftstrasse.
1882-84u.97-1900Schlachthausu .Viehhof.
1882-84 Schule an der Kastellstrasse.
1883-87 Neues Rathaus.
1884-85 Neues Gemeindebad.
1886 u . ff. Kanalisationsanlage.
1888-90 Neue Trinkhalle.
1889 Drahtseilbahn auf den Neroberg.
1889-90 Dampfstrassenbahn Biebrich-

Beausite . »

1891-92 u . 1895-98 Neue Gasanstalt
1892-94 Evangelische Ringkirche.
1893-94 Neues Theater.
1893-95 Katholische Mariahilfkirche.
1894 Kaiser - Wilhelm - Denkmal und

Bodenstedt -Denkmal.
1894-97 Neues Justizgebäude an der

Gerichtsstrasse
1896-98 Neue Kaserne (Exerzierplatz ).
1896 Elektrische Bahn nach den Eichen.

11896-97 Schule am Blücherplatze.
| 1897-98 Elektrizitätswerk.

Anlagen im Nerotale,
i 1897 Kaiser-Friedrich -Denkmal.

1898 Bismarck-Denkmal.
1898-1900 Höhere Mädchenschule am

Schlossplätze.
Anlagen im Dambachtale.

| 1899-1900 Altkatholische Kirche.
1899 u. ff. Neue Bahnhofanlage.

Umwandlung der Strassenbahnen in
elektrische und Ausdehnung des
Bahnnetzes.

1900-1901 Akzise-, Leihhaus -, u . Feuer¬
wehr-Gebäude.

I1900-1902 Neuer Marktplatz u . Markt-
köllor

j 1901-03 Schule am Gutenbergplatze,
j 1902-03 Ausgestaltung der Heiden¬

mauer, Anlegung des Römertors.
I 1902-04 Uinwandelung des Paulinen-

schlösschens z.Kurhausprovisorium.
Neues Polizeidirektionsgebäude,

j 1903-05 Oberrealschule a. Zietenring.
| 1904-06 Neues Zentralbahnhofsgebäude.

1904-07 Neues Kurhaus.
1905 Schiller -u.Gustav -Freytag -Denkm.

j 1905-07 Mittelschule a. d. Philippsberg.
Neues Landeshaus.

Die Stenerverhältnisse der Stadt.
Die Steuerordnung,  betreffend die Gemeinde-Einkommensteuer

zu Wiesbaden , vom 25. Februar 1895, bestimmt hauptsächlich folgendes:
Einkommensteuerpflichtig sind 1) die zu Wiesbaden ständig Wohnenden,

21 die länger als drei Monate daselbst Anwesenden, 3) diejenigen , welche nicht
Ansässig sind , aber dort Grundvermögen oder gewerbliche Anlagen haben , Handel
und Gewerbe betreiben , oder an einer Unternehmung beteiligt sind, 4) Aktien
Gesellschaften, Genossenschaften etc ., 5) der Staatsfiskus . Die Ausländer i
lie Angehörigen anderer , das ist nichtpreussischer , Bundesstaaten bleiben, fall
sde 8Tch nicht um einen Wohnsitz zu begründen oder des Erwerbes wegen hier
niedergelassen haben , für das erste Jahr ihres hiesigen Aufenthalts von der
Gemeinde-Einkommensteuer befreit . ,

Die Steuerpflicht dieser Persofien beginnt mit dem ersten Tage d
nächsten Monats , nachdem sie sich ein Jahr , wenn auch mit Unterbrechungen,

hm ^ ^ Einkommensteuer wird in Form von gleiclunässigen Zuschlägen zu1
Staatssteuer nach deren Veranlagung erhoben ; die Höhe des Zuschlags bestimmt
alljährlich die Gemeindevertretung (für 1905/1906 waren es 100 Prozent ), vi«



Veranlagung ist binnenvier Wochen nach' Einspruch  ge | en die
richtig,,ng beim Magistrat schriftlich einzlbr „gen Steue™ubergangen oder steuerfrei geblieben sind „i, - steuerpflichtige, die
ziehung” der Steuer stattgefunden ha sind v Strafbare »mter-
verpflichtet ; diese Verpflichtung erstreckt sich auf die dR. g des Betra^s
welehe dem Rechnungsjahre ?n welchem di« v hie drei Rechnungsjahrezurück,
V0r5iu8̂tzÂnAtzli sin<j. ’ Verkürzung festgesteilt worden,

Din pfltC«hldg l,e" Realsteuern  wurden 125o/0 erhoben
Von sämtlichen GelbäuXnTa^ n “rteuerfrerTsl ^ d GebäudeZahl von 8,194  auf.
Hauses 16, des Staates und der Gemeinde 9< .s?| olle des  Königl.
den Gottesdienst 10, für Geistliche U A9"’ f Gnterrichtszwecke 49, für
Scheunen, Ställe etc. 3511 U ’ Armen- und  Gefängnishäuser 51,

zu beidetTsteuerartê herangezogenen̂ chs1̂ -11 U“d ErSänz ungssteu6r in den
bei 33222 Censiten. Es w.nfje berechnet -,n 'D ^ ^^uppen bstrng3156302, 80 Mark
1: 1634 Mk. : in Gruppe2 - 95 36 Mk *ln Elnkomt"en steuer pro Kopf in Gruppe
479,30 Mk. ; in GroÄ 1 ^ 457 Ift . ’in r  " PPn 20b’53 Mkd Gruppe 4:
Steuer pro 1906 wurde erhoben nrn '' 9378’26 Mk‘ An  Ergänzungs-
2: 32,1(5 Mk. ; in Gimppe3 : 64 93̂ Mk !n Grn^ PP° P i, Gruppe
567,87 Mk. : in Gruppe 6 : 2422,16 Mk.’ ' PPe 4 . 172,58 Mk.; in Gruppe 5:

Fremdenführer.
. Lage’ K,ima  und Thermen von Wiesbaden.

rühmen, von so"herrlichen NatSschönhSen Buedeut̂ 1ng  Wiesbadens kann sich
Bäderstadt. In einem Talkessel gebettet nigeben zu sein, wie unsere alte
Ausläufern des Taunusgebirges ist ii re 1 Umgeben von, d<® waldigen
wahrhaft paradiesische zu nennen was sie Ä eme  unvergleichliche , eine
viele Tausende macht. Das Klima der Stadt - «rsehnten Wanderziel für
gemässigtes und es gehört zu den Sehenbeit a“ ' f b e *m Winter , sehr
hegen bleibt, während gerade die lommermn“’ t ^ d^ Scbnee längere Zeit
durch laue östlishe Winde bewegte Wärme .°uate  durch eine sehr inässige
allein Lage und Klima haben dfn Wefw ’ f l a“‘SZeichnen' Jedoch  nicht
hebst« Faktor für ihr« AnziehungsS L L ^ a ‘ W ,nf et> der  wesen t-
welches sie den Bewohnern seit Jâ uhansend« Geschenk der Mutter Erde,
bringt: es ist die heilende Ti,  aus ihrem Schosse entgegen-
die grösste der Quellen der Kocbbrn™ 6' Au® gr?sser  Tiefe bricht sich
ihre siegreiche Bahn durch das mächtige re t " ' ID, 6lner  Wärme von 55° R
entsteigen dem mythenhaften Boden f ’ Und  gewaltige Dampfwolken

werden̂ hauptsäcbhch Mge7 'chronis"chen° Gâ d'' d̂ Kochsalzthermen und
gegen Gicht, Zuckerruhr̂ Rheumatismus N rfb des  Magens und Darmes,
beiten etc., sowie gegen Erkrankungen der »^ .'sucht, 4̂ h,as , Erauenkrank-
hopfes mit Erfolg angewendet. k g d Rrustorgane, des Halses und Kehl¬

wiesen,'̂ tvXhchXn ,7<urgästene“!ebIn indkmT f !"adiziniscber  Mineralwasser hinge-
grosse Annehmlichkeit bietet iede HeiI«ueIlV^ "?u dm  hiesigen Thermen die
trinken zu können. Die bestrenommierte •? i 7uf r na*ür*lc*len Temperatur
FirmaF.WirthG. m. b.H. lmtinibremXm  Kochü8614 178 ?-a“ Platze  bestehende -
«igens zu diesem Zwecke schön hergerichteten 1 direkt gegenüber liegenden
die es ihr ermöglicht, ein jedes ®n- und Irland 6 ? ln« ElnnIcht<»>g getroffen,
natürlichen Zustande glasweise zu verabred d{? ch,f Mineralwasser in seinem
Platz, an dein diese Gelegenheit geboten wird und ^ ^esteht wobl kein  anderer
ko«,,. ,, d» . Wi. . w „ ' „ h „W

DrUClCaVN% ch° SChmen’ VerJ a9swerken etc. übernehmenbarl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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Die jährliche Frequenz der Stadt seitens der Fremden beträgt ca.
130,000 Personen , incl. Passanten . Obschon einige Spezialführer durch die Stadt
und ihre Umgebung naturgemäss dem Fremden Ausführlicheres bieten können,
so halten wir es doch für geboten , unserem Adressbuchs wenigstens die meist-
interessirenden Details zur notwendigen Orientirung beizugeben . Der Fremde
zumal, der zum erstenmale seinen Aufenthalt in unserer Stadt nimmt — und
nur für diesen ist ja dieser Führer bestimmt — wird es uns Dank wissen, ihm
einen kurzen Leidfaden mit auf den Weg gegeben zu haben.

Hat man den prächtigen Hauptbahnhof verlassen, so gelangen wir durch
die mit Vorgärten versehene Nikolasstrasse in die beiden schönsten Strassen
der Stadt , die alleegeschmückte Rhein -, und diese hinunter gehend in die
stattliche Wilhelmstrasse , welche ein Teil des Kurparkes umsäumt . Zahlreiche
Hotels, Bad - und Privathäuser , in welch’ letzeren auch meist Wohnungen und
Zimmer an die Gäste vermietet werden , sowie reich ausgestattete Magazine
mit allen möglichen Bedarfs - und Luxusgegenständen ziehen an unserem Auge
vorüber . Das meiste Interesse für den Fremden , sowohl für denjenigen , welcher
einer Kur wegen längere Zeit hier bleibt , als auch für den Passanten , wird
in erster Linie das am 12. Mai 1907 in Gegenwart Sr. Majestät des Kaisers und
Königs eröffnete neue Kurhaus  erregen , das erbaut wurde unter Leitung und
nach den Plänen des Professors von Thiersch . Täglich finden in dem grossen
Saale, bezw. im Sommer im Garten , zweimal Konzerte statt , um 4 u. 8 Uhr, aus¬
geführt von einem 50 Mann starken vorzüglichen Orchester . Stets wechselnde
Unterhaltungen mannigfaltigster Art , grosse Künstler - Konzerte , Maskenbälle,
Vorlesungen berühmter Gelehrter etc . bieten dem Besucher seltene Genüsse im
Winter , Gartenfeste , Feuerwerke , Luftballonfahrten etc. im Sommer.

Obschon die sogenannte Kurtaxe in Wiesbaden nicht obligatorisch ist , d. h.
nicht von jedem Gaste verlangt werden kann , so ist doch zum Eintritt in das
Kurhaus eine Karte erforderlich . Taxe derselben siehe Seite 907 dieses Anhangs,

Einer der prächtigsten neueren monumentalen Bauten Wiesbadens ist
das am lti . Oktober 1894 in Anwesenheit Sr . Majestät des Kaisers und Königs
eröffnete König !. Theater.  Intendant dieses Kunstinstituts ist Herr
Kammerherr Dr . von Mutzen be eher.  Sein Vorgänger , Herr von Hülsen,
hat es verstanden , das von ihm geleitete Theater in kurzer Zeit mit in die
erste Reihe der deutschen Bühnen zu stellen . Se. Majestät der Kaiser und
König hat dem Theater seine besondere Gunst zugewendet und dies schon
durch häufigen Besuch desselben , öfters auch in Begleitung Ihrer Majestät
der Kaiserin , dokumentirt.

Ausser den Veranstaltungen im Kurhause und im Königl . Theater
bieten auch noch die Vorstellungen in dem von Herrn Direktor Dr . Rauch
feleiteten Residenz-Theater,  sowie zwei Spezialitäten-Bühnen denremden und Einheimischen eine stete Abwechslung . Von Denkmälern und
sonstigen Sehenswürdigkeiten der Wissenschaft und Kunst nennen wir das
kunsthistorische und Altertums - Museum in der Wilhelmstrasse , das König¬
liche Schloss auf dem Schlossplätze . (Besichtigung durch den Kastellan ) , die
Griechische Kapelle am Abhang des Neroberges , die sechs Kirchen und
eine hübsche Synagoge , das Denkmal der bei Waterloo gefallenen Nassauer
Soldaten auf dem Luisenplatze , das Schillerdenkmal , das Bodenstedtdenkmal,
das Freseniusdenkmal , das Gustav Freytagdenkmal , die im Jahre 1894 bezw.
1897 in Anwesenheit Kaiser Wilhelm ’s II . enthüllten Denkmäler Kaiser
Wilhelin’s 1. und Kaiser Friedrich s III ., das 1898 enthüllte Bismarck - Denkmal,
die 1900 bezogene Höhere Mädchenschule am Schlossplatz , die neuen Koch¬
brunnenanlagen . die neuen Anlagen im Nerotal , das neue Rathaus , den Rats¬
keller mit seinen schönen Gemälden u. A.

Was der Stadt etwa sonst an Sehenswürdigkeiten abgeht , wird durch die
herrliche Umgebung hundertfach ersetzt . Prachtvolle , von guten Wegen
durchkreuzte Laubholzwälder ziehen sich fast dicht hinter den Häuservierteln
hin und spenden dem Wanderer eine erquickende Luft und kühlenden Schatten.
Ein Blick von den Höhen des Neroberges wirkt so bezaubernd auf den Be-



den Füssen liegt das” HfaTennw^ der StadT ™ l‘,en'li chen Punkt~hinzieht . Zu
Himmelsdom auf die belaubten Höhen des’ Tann® 6T .8enkt  ° ;ch  der blaueÄLfttLSÄiiJr sagenhafte -ü ibet
wo der Taunus, das Ŝonnenbêrgerta,°'u M̂ (UeVUl^6 ob ®reTBierstadte rstrasse>das Auge erfreuen. ” die *1“en  und Türme Wiesbadens

Möbelheims der Firma L. Bett etnnevo^ oin er . Berge belegsnen neuen
»uf die Stadt und die sie umgebenden %r,h SSt  einen  herrlichen Rundblick
von Mainz bis Rttdesheim"Abenden Hohen, sowie in das liebliche Rheintal

Eiehen P, r ™ die Leichtweishöhle, die
Chausseehaus-Taunusblick, das Waldhauschek fm aT* 6’ , k ,aiser Wilhelmsturm,
mit dem prächtig gelegenen I ? i Adamsthal etc , das Bahnholz
R f D er Aufeft ! altgTn wSdeS Tst für“ TM Wandf1f el ^ler TausendeKunst und Natur neben pinpm Qnn.A 1 ©den , welcher die Gaben der
pfehlen und aus diesem Grunde . ,g htnei1  Leben gemessen will, zu ein-
Klasse geworden. lst es auch  das Eldorado der wohlhabenden

mannes, des verdienten 'Mi,m !.®d jfe?’ welchem das Schiff des Staats¬
kassen abzusetzen ^ T *’ .« Ägemessen zu lassen. rucnie seiner Taten und seines Fleisses-

Tarif jWiesbadener
/flobeibeiiWdes

i. im™^ „CiL d:rT'r L, "et,e",naw «• ""
pm5 Zmnwfgen ke V°D “ «k - b Ä * ” V0” derandereng ?tre >*nrhß g Qm Bodenfläche Mk

” » » -—: J O '
” w ” " — 16
" Waggon — i8
° einsp. Möbelwagen —

11 (jede Partie

pr» 5 „ W„eJ L “ S fitteS ? ** * » *• „i» 0 n v == 12 ' IV1K- —
. 8 , , = 16 ” " • • » D —
» Waggon = 18 ” ” • • » 15.—

»tt  einsp . Möbelwagen = ß ” ” • • » 16 — ,
x|l - Vermietbare Sicherheitsk»hin#>r. • - 6.50)

eiserne Türen gegen die Las-erränml ->> 1®̂ ste  Mauern und ) Mietsbe-, fv* Lagerräume abgeschlossen). dingungeuu
IV . Vermietbare stählerne c hu ,s.s. d.es Mieters ) > Preise lfm bei

\r IZ. .1. . 1_ Schranke (unter Verschluss d . Mieters ), j sonderem

7.50
9.—

12 .—
13.50
4.

i

u io

5.3®tc 33

*53«n -

' ho
SM

V. Kutschwagen:
2rädr. Mk. 3._
4 „ Coupe „ 4,_4 „ Landauer r.

Automobile:
2sitzig Mk. 3._

Landauer ” J ” " 5'~
Piun,-, Vf' Musikinstrumente,

klein Mk. 2.50 klein ML 4.- klein ML"ff- "'" '

Fahrräder:
Zweirad Mk. 1.50
Dreirad „ 2.—

Tarif.

gross 3.- gross 5.— gross von Mk 4-— an. j

Musikinstrumente
werden auf Antrag i„

> f '.nem das ganze Jahr
I hindurch gleichmässig

temperierten Raume
untergebracht.W - '  untergebracht
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Preise der Plätze im Königl . Theater.
Gewöhnl. Hohe
Preise Preise

Mk. Mk.
Platz Fremdenloge im I. Rang .

„ Mittelloge „ I - n
, Seitenloge „ I . v
„ I . Ranggallerie . . . .
„ Orchestersessel . . • •
„ I . Parquett (1.—12. Reihe)
„ Parterre . - -
„ II . Ranggallerie (I . Reihe
B 11 . Ranggallerie 2. 3. 4.

5. Reihe Mitte ■ • •
II . Rangg . (3.—5 Reihe Seite)

„ III . Rangg . (1. u . 2. Rh . Mitte)
„ III . Rangg . 2. Reihe Seite, un

3. und 4. Reihe.
B Amphitheater .

um

10—
9—
7.50
6.50
6.50
5.50
3—
4.50

3—
2.25
2.25

1.50
1—

14.—
12 .—
10 .—
9.—
9—
7.—
4.—
6.—

4—
3—
3—

2.—
1.40

Billetverkauf 9—1 Uhr , 9- 11 Vorverkauf , 50 Pfg . pro Rillet mehr.
U —1 Uhr Billetverkauf zu oben angeführten Preisen.

Die Garderobegebühr beträgt für die Besucher des Parterre , des I . and
II Ranges 30 Pf ., für diejenigen des III . Ranges und des Amphitheaters 20 Pf.
pro Person . Billetverkauf von 11—1 Uhr und i St . vor Beginn der Vorstellung,
In der Zwischenzeit im Reisebüreau Schottenfels , Theater -Colonnade. Bestellungen
für Billets sind derart zu bewirken , dass gewöhnliche Postkarten mit Angabe
der gewünschten Plätze in den am Fenster der Billetkasse (Colonnade) befind¬
licher! Einwurf zu legen sind . Die Vorderseite dieser Postkarte ist mit der
genauen Adresse des Bestellers zu versehen und gelangt erstere durch die Post
an denselben mit einem Vermerk der Billetkasse , ob die Bestellung berück¬
sichtigt werden konnte oder nicht , zurück . - Diese Postkarten können auch
in ein an die Billetkasse des Königl . Theaters adressirtes , mit einer Freimarke
versehenes Couvert gelegt und einem beliebigen Postbriefkasten ubergeben
werden, jedoch so zeitig, dass dieselben am Tage vor der Vorstellung bis
Mittags 1 Uhr in den Besitz der Billetkasse gelangen - Die zugesicherten
Billets werden am Tage der Vorstellung von Vormittags 9—10 /4 Uhr bei
Rückgabe der mit Zusage versehenen Karte gegen Zahlung des Preises un
einer Bestellgebühr von 50 Pf . für jedes Rillet an der Billetkasse verabfolg •
Auswärtige Besteller können die betreffenden Billets auf Wunsch erst an de
Abendkasse des Vorstellungstages in Empfang nehmen . Karten zu VorDe
Stellungen sind unentgeltlich an der Billetkasse und bei allen grosseren Buch
handlangen zu beziehen . - Die Damen werden höfliehst gebeten , auf allen
Plätzen im Zuschauerraume ohne Hüte erscheinen zu wollen.

Mk. 3.-
2 -

" 1.-

Preise der Plätze im Residenz-Theater.

1 ganze Prosceniumsloge . Mk. 16.—1Sperrsitz , 1. bis 10- Reibe
Fremdenloge . . . . . . „ 5 - , Sperrsitz 11 bis 14 Reihe
I. Rang -Loge . „ IBalk on (nummerirt ) . .
Abonnementkarten : Loge : 50 Stück Mk. 142- ; 1. Sperrsitz :■K»Stück : Mk. 87.50;

II . Sperrsitz : 50 Stück Mk. 65.—; Balkon : 50 Stuck Mk. 32.50.
Dutzendbillets: Loge : Mk. 36.- ; I. Sperrsitz : Mk. 24.- ; II. Sperrsitz: Mk. 18.- !

Balkon : Mk. 9.—.



Prosceniumsloge
Fremdenloge . . . .
Orchestersessel (numeriert)
Balkon Seite (numeriert)
Promenoir (Balkon)

Preise der Plätze im Walhalla-Theater.
• • - Mk. 4.- ' T Parkett an Tischen

11- Parkett3.—
3.-

2.50.—
2 —

Parterre
Entree

2.50.-
1.50.-

1.-
0.75

Preise der Plätze im RHcbsballen -Theater Stiftat
Balkon-Loge . Mk. o 5S’ St ’ft8tra8Se l *‘

, ’ 2."-
» 1 -50
» — .80

—.50

Balkon-LogeSeiten-
Sperraitz
1 Platz .
2

u. Wellritzstr . 27, Aug
Carl Cassel, Kirchgasse 40 u. Marktstr . 10. * Ludwig Engel , VVill)elmstr . 46,

Vari^ Edentheater , Emserstrasse 40.
(Haltestelle der elektr . Strassenbahn )

Preise «er « r das

„ * Pe"°n m d “ »'->»
Saisonkäifen * kümL ^ ^ AOIatk Beikarten 10 Mk.,

> ^  - Mk 80

IV . . karte « Mk ., die Befk -rte 4 .Mk Bage des Ablaufs der Saison-

d" u -

ä,:  a
Die unter 1- 1V . g “f ° ycIus VOnc»- 12 Concerten .)

dass jede Einzelperson eine ^ arten  ,w,irden  in der Weise ausgestellt
<ler Vertreter derselben die Hauntkarte * T 6” wä,irend  für Familien
Beikarte erhält . « auptkarte und jedes weitere Familienmitglied ei®“
.a, . 2ur  Familie werden gerechnet-

Pflege und EnkeTkiSef SÖh"e’ zum Haushalt  Elende unverheiratete Töchter,

kann für den ^ ertreter 'dessel'hen ^ ne HauTtk g,eme‘nsamen  Haushalt führen,
ständigen Mitglieder eine Beikarte ausgestellt werden^ ^ ® ^ '“g®“ "neelhst-
^ie Hauslehrers Oouverlaltll ^ Oesell^ ll ^ ^ EtPerbLItnis stehende Personen
«i»er Lurkarte wie jede anL Eiuzet ,U-"d dergleichen bedürfen
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Fremden - und Einwohnerkarten (1 und IV) berechtigen zum Besuche
des Kurhauses und des Kurgartens , der Ünterhaltungs -, Lese - und Spielzimmer,
der Abonnementsbälle , sowie der regelmässigen Konzerte im Kursaale und im
Kurgarten.

Sämtliche Karten sind nur persönlich gültig und beim jedesmaligen
Eintritt vorzuzeigen.

Preise für Trinkkarten etc . am Rochbrunuen.
Zum Trinken des Kochbrunnen -Wassers dürfen aus sanitären Gründen

nur eigene Gläser benutzt werden.
Gläser sind am Kochbrunnen käuflich zu haben . Für Bedienung , sowie

Aufbewahrung der Gläser sind an der Kasse Brunnenkarten zu lösen.
Eine Karte für 12 Monate kostet . . . . 5 Mk.

» »jjd y) n . . . .d w
Passanten werden bis zu viermaligem Besuche kostenlos bedient , haben

aber für leihweise Benutzung eines Glases 10 Pfg . zu entrichten.

Zum Besuche der Früh - Concerte am Kochbrunnen berechtigen die
Curhaus-Saison- und Ergänzungs -Karten oder Jahres -Fremden -Karten.

1 Tages -Karte kostet . Mk. —.50
10  . r 3-—
20 ” ” . . 5.-

Gebührentarif
für die Gepäckträger -Gemeinschaft in Wiesbaden.

I. Für das Abholen oder Zustellen des Gepäcks aus oder nach der Stadt:
innerhalb der Zone

I II
Von 1—20 kg — 30 Pfg . — 50 Pfg.
über 20—50 kg = 50 » = 70 „

„ 50- 100 kg = 80 , = 1.20 Mk.
über 100 kg hinaus für jede angefangene 50 kg ausserdem mehr 0.20 Mk.

Zone I umfasst, ausgehend vom neuen Bahnhofsgebäude:
Den Kaiser Friedrich -Ring , Bismarck -Ring, Weissenburgstrasse , Emsei-
Strasse , Michelsberg, Platterstrasse , Schachtstrasse , Römerberg , Obere
Webergasse , Saalgasse, Taunusstrasse , Sonnenbergerstrasse , Parkstrasse,
Gartenstrasse , Rosenstrasse , Bierstadterstrasse , Blumenstrasse , Viktoria¬
strasse , Augustastrasse , Kaiser Wilhelm -Ring.

Zone II umfasst das übrige Gebiet.
II. Ausser den für das Zustellen in die Wohnungen p. p- unter I vor¬

gesehenen Gebühren sind für Gepäckstücke im Gewichte von 25 kg und
darüber , die hierbei in höhere als das zweite Stockwerk getragen werden
müssen , zu entrichten:

Für je angefangene 25 kg — 0.10 Mk.
III . Für das Verbringen des Gepäcks aus den Fuhrwerken nach dem Bahn¬

steig , den Eisenbahnwagen oder der Gepäck -Abfertigungsstelle (ein¬
schliesslich Zustellung des Gepäckscheines ) oder umgekehrt:

a) für Lasten bis 25 kg einschliesslich für ein Gepäckstück 0.10 Mk.
für 2 bis einschliesslich '5 Gepäckstücke zusammen . . 0.20 »
für jedes weitere Stück mehr . 0,10 ,

b) für Lasten über 25 kg.
für eine Last von mehr als 25 kg bis zu 30 kg . . . 0.20 „
für eine Last von 31 bis 100 kg . . . 0.30 „
für jede weitere, auch nur angefangenen 50 kg mehr . 0.10 »



oder umgekehrt'.'"^ H'™dgopäcks aus einem Zuge in den Warteraum
Gepäckstücke, zusammen. .

tur jedes weitere Stück mehr . . . . .0 .10 Mk.
V. Für die Beförderung von ReisegenäVk v ' ’ . ' ' ' ' ' ' 0,05 »

zwecks Nachbehandlung auf der Bestimm» 7 ^ '" ZuSe zum  anderen
dev Zeit eine WeiterabfertigunJ rttaZPSfiF ' ^ We*“ Kü™
r ür eine Last bis zu 10 kg
für eine Last von 11—30 kg . 0.10 Mk.
für eine Last von 31—100 kg . 0.20 „
für jede weitere auch nur angefangenen 50 kg, mehr ' ' ! ' SIS

inneren und äusseren o"rt5bezirk^ unterschi ^donS^ °^^^^ » W' rd zwisehen einem

a) der innere Bezirk
reicht bis zu folgenden Punkten:

a) Elisabethenstr. bis enschliessl. Nerotal
b) Geisbergstr. bis Ecke Kapellenstr.

e Bierstadterstr. bis inklusive Rosenstr.
Frankfurterŝ . bis zur Nassauer Bierhalle

g Mamzerstr. bis ausschliesslich Archiv.
.? ß ^ bncherstr. bis zum Hause No. 43.

/ Schiersteinerstr. bis zum Hause No. 19.
n ^ .otzheimerstr. bis zur Kiedricherstr.
1) Westendstr bis ausschliesslich Nettelbeckstr

pH !' u - ausscll liesslich Walkmühlstr
n) I latterstr. bis zur Maria Hilf-Kirche.

b) zum äusseren Ortsbezirk)

ÄS GSrCni 1’ d>r SW * « l°h° ausserhalb her .er.

- - Tarif.

<Ur den lnneren  Bezirk werden berechnet:

' äu8sere Zone  khr je anlefenfene 5oI | ; M Pfg’’ milldestens  25 Pfg.

Fra undUZinkgu“ enT Sgäter Art> »uegenommen Badewannen, Oefen

äussere Zone für^eMgtfälfgTne 50 kJ  l ? Pfg'’ mindestens ^ Pfg.
2. alle übrigen Frachtgüter

innere Zone für je angefangene 50 Kg. 12
äussere Zone für Je angefangene 50 Kg. 20

15
20
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c) sperrige Güter des Tarifs ; das einundeinhalbfache Rollgeld zu a) und b).
d) neue Möbel, Umzugsgut und Korbwaren ; das doppelte Rollgeld zu a ) und b)

e) Kinderwagen , Puppenwagen nnd Kindersportwagen ; das einundeinhalbfache
Rollgeld zu a) und b).

2 . für die Abfertigung zwecks Feststellung der Akzise-
gebUhren — ohne Oeffnung der Gegenstände einschliesslich Vorlage
der Akzisegebühr : für jede Frachtbriefsendung 10 Pfg ., mit Oeffnung der
Gegenstände , für Oeffnen und Scbliessen einschliesslich Vorlage der
Akzisegebühr : für jedes Stück 10 Pfg ., desgleichen für Oeffnen und
Scbliessen mit Aus - und Ein packen einschliesslich der Vorlage der Akzise¬
gebühr : für jedes Stück 20 Pfg.

3 . Für Abtragen der Güter in den Keller, in ein höheres Stockwerk als
das Erdgeschoss , höchstens 5 Stufen über der Strasse , oder in einen mehr
als 15 m von der Strasse abliegenden Erdgeschossraum und umgekehrt,
wozu der Kutscher bei allen Frachtstücken bis zu 75 Kg., die durch
einen Mann bewegt werden können , ohne Rücksicht auf die zu einer
Frachtbriefsendung gehörige Anzahl auf Verlangen verpflichtet ist : für
die ersten 50 Kg . 15 Pfg ., für je weitere 50 Kg. 10 Pfg.

Anmerkung zu 3. : Bei schwereren Stücken als  75 Kg . haben Em¬
pfänger oder Versender beim Auf - oder Abladen oder beim Abtragen
Hülfe zu leisten . Bei Stückgütern von mehr als 400 Kg. Einzelgewicht,
bei Spiegelscheiben für Schaufenster , bei feuergefährlichen , ätzenden und
explosiven Stoffen, ferner bei Pretiosen und Kunstgegenständen bleibt
hinsichtlich der An- und Abfuhr freie Vereinbarung zwischen dem Unter¬
nehmer und dem Empfänger oder Versender Vorbehalten.

4 . Für Signieren der Güter
5.

6 .

7 .

Ausstellen der Frachtbriefe „ „

Ausstellen der Zollpapiere „ „
im Verkehr mit Russland , Rumänien,

Serbien , Bulgarien und Türkei „ ,,
Einziehung von Frankaturen , sowie

Auszahlung von Nachnahmen für jede Sendung 10

für jedes Stück 5 Pfg.

» " n 10 „

. - 20  „

8 . , , SpeditionsgebUhren , für eine Frachtbriefsendung:
a) im Inland 10 Pfg ., b) im Ausland 25 Pfg.

9 > , , Gestellung eines besonders angeforderten Ein¬
spänners (Höchstbelastung 1500 Kg.) mit 1 Mann zur Abholung einer
Sendung Mk. 4A0, desgl. eines Zweispänners (Höchstbelastung 3000 Kg.)
mit 1 Mann Mk. 6.—, für jeden weiter geforderten Mann Mk. 1.50.

Besondere Bedingungen.

Angefangene 50 Kg. = 1 Zentner werden bei jeder Frachtbriefsendung
für voll  gerechnet . Sperrigkeit : für die Feststellung sind die allgemeinen
Tarif-Vorschriften massgebend . Das _eisenbahn-amtlich festgestellte wirkliche
Gewicht ist für die Gebührenberechnung bei sperrigen (Gütern und Möbeln
mit 50 °|0 Zuschlag massgebend. Die Fristen für An- und Abfuhr von Eil - und
Frachtgütern ist auf 4 resp. 8 Stunden nach Bereitstellung resp. Eingang der
Anmeldung festgesetzt . Sonn- und Festtage rechnen bei Frachtgütern nicht mit-
Die Uebergabe und Uebernahme der Güter zwischen Unternehmer 1111
Publikum hat auf Grund von Frachtbriefen zu erfolgen.
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Druck von Broschüren, Verlagswerken etc. übe
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse
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Bemerkungen zu vorstehender Tabelle.
*) Die Nachbarorte , auf welche der Geltungsbereich der Ortstaxe aus¬

gedehnt worden ist , sind : Biebrich , Bierstadt (mit Kloppenheim ), Dotzheim und
Sonnenberg (mit Hessloch und Hambach ).

**) Sendungen nachdem Sandschak Novibazar unterliegenden Taxen des
'Weltpostvereins.

f ) Gegenüber Belgien , Dänemark , den Niederlanden und der Schweiz im
'Grenzbezirk (30 km) ermässigte Taxe für Briefe,  und zwar für frankierte
Briefe 10 Pf . für je 15 g (im Verkehre mit der Schweiz für je 20 g), für
unfrankierte Briefe 20 Pf . für je 15 g (im Verkehre mit der Schweiz für je 20 g).
f . Dänemark ferner Mindesttaxe für Geschäftspapiere 10 Pfg.

Einschreibgebühr allgemein 20 Pf . , Rückscheingebühr allgemein 20 Pf.
(Rückscheine nach dem Vereinsausland , ausgenommen China u . einige australische
Inseln , nicht zulässig).

Eilbestellung zugelassen:
1) nach dem Orts - und Landbestellbezirk des Aufgabe -Postorts bei ge¬

wöhnlichen Briefsendungen [Gebühr nach dem Ortsbestellbezirk 25 Pf., nach
dem Landbestellbezirk die wirklichen Botenkosten , mindestens 25 Pf .],

2) nach anderen Orten in Deutschland  bei gewöhnlichen
und eingeschriebenen Briefsendungen [Gebühr nach Postorten 25 Pf ., nach
Orten ohne Postanstalten bei Vorausbezahlung 60 Pf.].

3) nach Luxemburg , Oesterreich - Ungarn mit Liechten¬
stein  allgemein [Gebühr 25 Pf. muss vorausbezahlt werden ; fiir Sendungen nach
dem Landbestellbezirk wird Ergänzungsgebühr eingezogen ], nach Bosnien,
Herzegowina  nur nach Postorten [Gebühr 25 Pf. stets vorauszuzahlen ],

4) nach : Belgien , Dänemark (nur nach Postorten und mit Ausschluss von
Island, Färöer , Grönland ), Frankreich (mit. Algerien und Monaco) Gross¬
britannien , Italien , Montenegro , Niederlande , Portugal , Schweden (nur nach
Postorten ), Schweiz, Serbien und einer Anzahl aussereuropäischer Länder [Gebühr
25 Pf. stets vorauszuzahlen ; nach Orten ohne Postanstalten (soweit zulässig)
werden die üblichen Eilbestellgebiihren , unter Anrechnung der vorausgezahlten
25 Pf . vom Empfänger erhoben.]

II. Wertbriefe und - Kästchen sind zulässig  nach:
1. Deutschland und Oesterreich -Ungarn.

Meistgewicht 250 g ; Wertangabe unbeschränkt . Inhalt : Wertpapiere und
Geldstücke.

Taxe für frankierte:
a. Porto : bis 10 Meilen 20 Pfg -, über 10 Meilen 40 Pfg.
b. Versicherungsgebühr : für je 300 M. 5 Pfg., mindestens 10 Pfg.

Für unfrankierte Briefe 10 Pfg. Portozuschlag.
2. im Weltpostvereinsverkehr : nach Argent . Republik , Belgien , Bosnien-

Herzegowina und Landschak Novibazar , Britisch-Indien , Britische Kolonien,
Bulgarien, Chile, China , Dänemark mit Färöer , Griechenland , Grönland (Island ),
den Dänischen Antillen , Deutsch -Ostafrika , Egypten , Erythrea , Frankreich , den
Französischen Kolonien , Grossbritannien und Irland , Island , Italien , Japan,
Kamerun, Kiautschou , Kreta , Luxemburg , Marokko, Montenegro, Niederlande,
Norwegen, Oesterreich -Ungarn, Portugal , den Portugies . Kolonien, Russland,
Rumänien , Schweden , Schweiz, Serbien , Spanien , Salvador , Tripolis ; Türkei,
Tunis und Zanzibar.

Mit Ausnahme von Deutschland , Deutsch -Ostafrika , Kamerun , Kiautschou,
Bosnien-Herzegowina , Griechenland , Luxemburg und Oesterreich -Ungarn mit
Liechtenstein ist die Gewichtsgrenze der Wertbriefe unbeschränkt . Inhalt nur aus
Wertpapieren bestehend , mit Ausnahme von Bosnien und Herzegowina , Dänemark,
Griechenland , Oesterreich -Ungarn mit Liechtenstein , Montenegro , Serbien,
Türkei , bei welchen auch Geldstücke zulässig sind.

Taxe stets vom Absender im Voraus zu entrichten:
1. Porto und Gebühr für einen Einschreibbrief von gleichem Gewicht

und Bestimmungsort.
2. Versicherungsgebühr.
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III. Postanweisungen

i n . 'TT *t6tS franki6rt W6rden ’ sind zulässig nach:

20 Pfg ., ' über 100- 200 jTllTpff ^ bê OÔ OO' m*  40 Pf' Pfg V über 5~ 100  M.
50 Pfg ., über 600 - 800 M. 60 Pfg . 400 M" 40 pf &-> über  400 - 600 M.

Meistbetrag und Taxen wie unter 1. ’ schalbinsein , Samoa , Togo)

Argentinien (nur nach bestimmten Orten) Australien Relnien rr , -
Kcsmen-Herzegcwina und Sandsch . Novikazar Bra«iii»»"o P.al, en, Belgien , Bolivien.
Indien, Bulgarien , Canada , Cap-Kolonie Chile China6 h Br,l,l ^F.he K®,on| en, Britisch-
den DäniseL Antillen, Egyft 'FiSand ^ SnS h’mi XS £• «n Westafrika , Griechenland Gross-Britannien ,,„a i.V» j®e uen’J Fran2 ‘ kolomeen
Italien, Japan, Kongostaat Korea Kreta Liheri» r*and’ Honduras Hongkong,
Mexiko, Montenegro . Niederlande , den Niederl Kn’inni1Xemu Ur9’ Marokko,
Ungarn, Oranjefluss -Kolonie, Peru Philippinen Portunâ p« ’ Norw ®9 en> Oesterreich-
Russland , Salvador , Schweden , sihweiz ” Serbien S -? 9’ Ko 0n'een '1Rumä nien,
Tunis , Uruguay . Ver. Staaten von Amerika LiL ' Tripolis , Türkei,

Währung 6^ « verSie fdem S ^ ^ ^ gleiche Summe in der  Landes-
Für telegraphische Postanweisungen:
1. Postanweisungsgebühr . 2 . Gebühr für das Telegramm
n . i ^ blegraphische Postanweisungen sind zulässig nach -

«ÄÄ4KJSSS ; E W l(' iln“ ,ne  Ort " ).
| Nagasaki , Osaka , Tokio und Yokohama ) Italien r u Irla ?,d ’ Ja Pan ’ lFobe,

bestimmten Orten ), Niederlande Niederl Kolonien J^ em ^ nrßr 'Montenegro i(nach
Norwegen , Oesterreich -Ungarn , Portugal ("einzelne OrL ^ p 180« be8t “ n.mte ln Orten ).
Salvador , Schweden (bestimmte Orte ^ Schweiz Serbien ’ J umanlen  ( ei“ z®lne  Orte ),
Tunis (einzelne Orte ). b ' berblen - Siam  ( 11U1"nach Bangkok ),

n l. d , IV- Pos,a “f,r äge müssen stets frankirt sein

Beträge bb 800 M TaÄ Pfĝ - FelnfrlmTerlTeh ^ ^ “ haIb  Deutschlands
Frankreich mit Monaco undAWien IteZn I <?hllJe>% 'Pton,
Ost -Indien . Norwegen , Oesterreich -Ungarn ' Portugal " ' gR^ lede.rland ®> Nl ederl.
Schweiz , Tripolis , Türkei (einzelne Ortet Tun ^ V^ Rumä " len > Schweden,

(Gebühr wie für OnL -G ne Olte ), lunis Meistbetrag etwa 800 Mk.
(Uebunr wie tur einen Einschreibebrief von gleichem Gewicht .)

. , , * . D , v - Packete bis 5 kg einschl.
a. Für frankierte Packete bis 5 kg ohne Wertangabe:

Für die als Sperrgut zu behMlelnden Packete wird disPorto ^ mbOo/ erl "1

"ror “• fÄ '«sssras -tarsi
Sätzen unter a . noch ein Portozuschlag von 10 Pfg . erhoben.

„ „ , , VI. Nachnahmesendungen.

Debüh . enr zur a Erhebung: ndUngen nach DeUtSchland  kommen an Porto und

2 .' L Vorz°eigege° L ? von" lO^P ? Nacbnabm -

den ÄidTr und ^ - Mittelung des eingezogenen Betrages an

*““*ioSfw”*■I |
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Die Vorzeigegebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben . Falls eine

Wertangabe oder Einschreibung stattgefunden hat, tritt dem Porto die Ver¬
sicherungsgebühr von 5 Pfg. für je 300 M., mindestens aber 10 Pfg . bezw. die
Einschreibegebühr von 20 Pfg . hinzu.

VII. Wichtige Bestimmungen
(Vergl . 8 . 811) Verkehr im Reichspostgebiete.

Zu einer Begleitadresse können drei Pakete gehören •, jedem Nachnahme¬
paket muss eine besondere Adresse beigegeben sein.

Die Bestellgebühr beträgt im Ortsbestellbezirke von Wiesbaden :
Für gewöhnliche Pakete bis 5 kg 10 Pfg-, über 5 kg 15 Pfg.
Für Wertbriefe bis 1500 M. 5 Pfg ., über 1500—3000M. 10 Pfg ., über

3000 M. 20 Pfg.
Für Postanweisungen 5 Pfg-

Sendungen , welche am Bestimmungsorte durch Eilboten bestellt werden
sollen, müssen mit dem Vermerk : „Durch Eilboten zu bestellen“ und bei voraus¬
bezahltem Botenlohn noch mit dem Zusatz : „Bote bezahlt “ versehen sein.

Gewöhnliche Briefsendungen an Empfänger nach dem Orts und Land¬
bestellbezirke des Aufgabepostortes können ebenfalls durch Eilboten betellt
werden. —

Die Einlieferung von Einschreibsendungen und gewöhnlichen Paketen nach
Schluss der Postschalter ist gestattet ; dieselbe hat beim Postamte 1 (Rhein¬
strasse 23/25) in der Geldentkartung zu erfolgen.

Die Gebühr für diese Sendungen beträgt:
1. Tarifmässiges Porto . 2. Besondere Gebühr von 20 Pfg.

Der Schriftwechsel , den laufenden Dienst betreffend , ist stets an die betr.
Post - oder Telegraphen -Anstalt zu richten . — Die Ober-Postdirektion in
Frankfurta. M., welcher die Leitung und Ueberwachung des Dienstbetriebes
bei allen ihr unterstellten Verkehrsanstalten obliegt , nimmt dagegen die Be¬
schwerden über die Bezirks-Postanstalten entgegen.

VIII. Telegramme.
Das Telegramm muss deutlich geschrieben sein;Einschaltungen ,Randzusätze,

Streichungen oder Ueberschreibg . etc . müssen vom Aufgeber bescheinigt werden.
Die Aufschrift muss den Empfänger bestimmt bezeichnen (Angabe der

Strasse , Hausnummer ).
Sämtliche Angaben eines Telegramms , ausgenommen die Interpunktions¬

zeichen sind taxpflichtig.
Die grösste Länge eines Wortes beträgt 15 Schriftzeichen ; je 5 Ziffern

werden als 1 Wort gezählt
Für dringende Telegramme wird der dreifache Betrag der Gebühr für

gewöhnl . Telegramme berechnet . — Für Telegramme mit bezahlter Antwort
wird, im Falle eine bestimmte Wortzahl vom Aufgeber nicht angegeben ist , die
Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern berechnet . — Bei
Telegrammen nach dem Auslande muss die Zahl der vorausbezahlten Wörter
in jedem Falle angegeben werden , z. B. Rp 5, Rp 20 u. s. w. — Die Voraus¬
bezahlung darf die Gebühr eines Telegramms irgend einer Art von 30 Wörtern
nicht überschreiten . — Im Verkehr innerhalb Deutschlands kann die Vergütung
für Weiterbeförderung durch Eilboten ohne Rücksicht auf die Entfernung mit
40 Pfg . für jedes Telegramm durch den Aufgeber vorausbezahlt werden.

Für das gewöhnl . Telegramm wird auf alle Entfernungen innerhalb Deutsch¬
lands erhoben:

Eine Gebühr von 5 Pfg . für jedes Wort , mindestens jedoch 50 Ptg-
Für Stadttelegramme 3 Pfg . für jedes Wort , mindestens jedoch 30 Pfg-

Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender , durch 5 nicht teil¬
barer Betrag ist bis zu einem solchen aufwärts abzurunden.
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Für gewöhnliche Telegramme ausserhalb Deutschlands und zwar:
r , nach , ^ wird auch nur  eine Worttaxe erhoben von:
Luxemburg und Oesterreich -Ungarn . . 5 pfg.
Belgien, Dänemark , Niederlande , Schweiz 10
Frankreich . 12 ”
Italien , Norwegen, Rumänien , Schweden 15 "
Grossbritannien und Irland.
Algerien , Serbien, Montenegro, Bosnien,

Herzegowina , Russland , Spanien,
Portugal , Bulgarien , u. Ost-Rumelien
Tunis . 20 Pfe.

Gibraltar . 25 ”
Griechenland . ' ! SO ”
Malta , Marokko . 40 ”

15 „ mindest . 80 Pfg.

Türkei 45
T DS- Mindestbetrag für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit diesen
Landern ist ebenfalls auf 50 Pfg . (ausser Grossbritannien und Irland ) festgesetzt

Briefkasten der Reichspost
Zeiten*geleert’ 1* ZU den auf der  Teerungsplatte angegebenen

Boten an Wochentagen 10 Mal und an Sonn- unda) durch besondere
Feiertagen 4 Mal:

Aarstr . 1P.
Adelheidstr . 41 u. 86.
Adolfsallee 37.
Adolfstr . 16.
Albrechtstr . 9.
An der Ringkirche 2.
Augustastr . 1.
Bahnhofstr . 7.
Beausite.
Bertramstr . 6.
Biebricherstr . 1.
Bierstadterstr . 11
Bismarckring 12.
Bleichstrasse.
Inf . Kaserne , gegenüber

Helenenstrasse.
Bleichstr . 27.
Blücherplatz 2.
Bülowstr . 12.
Dambachthal 1.
Dotzheimerstr . 32.
Emserstr . 29 u. 44.
Frankfurters !!-. 17.
Friedrichs !!-. 17 u
Gartenstr . 21.
Geisbergstr . 23.
Gerichtes!!-. 2.
Gneisenaustr . 12.
Goldgasse 2a.
Gustav-Adolfstr . 1.

b) an Werktagen 5
Biebricher Str . 43.
Dotzheimerstr . 105.
Freseniusstr . 27.
Mainzerstr . 64.

32.

Hellmundstr . 46.
Hirschgraben 21.
Humboldts tr . 19.
Jahnstr . 28.
!Kaiser Friedrich -Ring 2,

50, 67 u. 86.
Kapellenstr . 17, 42,54 u.79.
Karlstr . 44.
Kiedricherstr . 2.
Kirchgasse 26 u . 47.
Klarenthalerstr . 10.
Kleine Burgstr . 11
Kranzplatz 7.
Kurhaus (Paulinen-

schlösschen.)
Langgasse 33 u . 48.
Lanzstr . 10.
Luisen str . 11 u. 28.
Mainzerstr . 5.
Marktstr . 16 u. 32.
Martinstr . 1.
Michelsberg 32.
Möhringstr . 1.
Moritzstr . 38.
Mosbacherstr . 7.
Nerostr. 21.
Nerotal 1, 14, 23 u. 57.
Neue Kolonnade.
Nicolasstr . 24.
Oranienstr . 45.

Mal, an Sonn- und Feiertagen 3 Mal:
Mainzerlandstr . (Germania- Ruhbergst . 5.

brauerei ). Schlachthaus.
Parkstr53 (EckeBingertstr .) Unter den Eichen (Cafe
Platterstr . 130. Orient ).

58 *
Drucksachen aller Art liefern rasch , gut und zu massigsten Preisen

Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.

Parkstr . 16.
Paulinenstr . 2.
Philippsbergstr . 33.
Platterstr . 5.
Rhein gauerstr . 10.
Querstr . 1.
Rheinstr . 47, 60a u. 83.
Röderstr . 14.
Rosenstr . 12.
Rüdesheimer Str . 11.
Scharnhorststr . 40.
Schiersteiners tr . 5 u. 15.
Schlichters !!-. 20.
Schlossplatz la

(Wilhelmsheilanstalt ).
Schöne Aussicht 21.
Schwalb . Str . 16, 29 u. 44.
Sedanplatz 1.
Seerobenstr . 16.
Sonnenb . Str . 12, 32 u. 49.
Stiftstr . 21.
Taunusstr . (Trinkhalle ).
Taunusstr . 50 (Ecke

Röderstr .).
Victoriastr . 16.
Walkmühlstr . 21 u . 45.
Webergasse 2.
Wilhelminenstr . 42.
Wilhelmstr . 8, 20, 32u. 40.
Hauptbahnhof.
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c) an Werktagen 2 bezw. 3 Mal und an Sonn- und Feiertagen 1 Mal:
Bahnholz.
Bierstadter Höhe 11 u. 66,
Bierstadter Warte.
Chausseehaus.

Forststr. 15.
Klarenthal.
Mainzer Landstrasse 16.
Neroberg.

Schierst .Str.(Eck Waldstr.)
Schierst. Str. (Kaserne).
Vereinstr.10(Ecke Riedstr.)
Waldstrasse 46.

Schlussschein-StempeUteuer-Tarif.
I . steuerfrei sind : Kauf- oder sonstige Anschaffungsgeschäfte über Anleihen

des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten,
II. Zu zahlen sind: *ho  vom Tausend >. , .. , .

a) für alle Anleihen der Provinzen , Städte und Landschaftsverbande des
Deutschen Reiches,

b) für alle Obligationen,  Pfandbriefe und derartige Renten- und
Schuldverschreibungender Eisenbahn-Gesellschaften, industriellen Gesellschaften,
Gewinn-Anteilscheine ohne Aktienrechte, Grundkredit- und Hypotheken-Banken
im Deutschen Reich, einschliesslich der Prämien-Anleihen -Lose dieser drei
Gruppen.

c) für alle Obligationen der ausländischen  Eisenbahn -Gesellschaften,
d) für alle ausländischenStaats -Anleihen, einschliesslich der im Deutschen

Reich zugelassenen Prämien-Anleihen ausländischer Staaten.
3/io v- Tausend

a) für alle Aktien . Stammprioritäts-Aktien und Anteilscheine von m-
und ausländischen Eisenbahn-Gesellschaften, Banken und industriellen Gesell-
schäften

b) für die Obligationen ausländischer  industrieller Gesellschaften,
c) für alle Anleihen ausländischer  Städte und Korporationen, ein¬

schliesslich der von solchen ausgegebenen im Reich zugelasseneu Pramien-
Anleihen,

d) für alle Genuss-Scheine.
1 v . Tausend

für Kuxe und Urkunden über solche.
III  Bei Zeit-Geschäften in ansländischen Noten und G glas orten  sind

' zu  zahlen 2/io °/oo, während die am Tage des Geschäftsabschlusses durch
Lieferung des Gegenstandes zu erfüllenden Geschäfte in denselben ebenso
wie die Geschäfte in Wechseln freibleiben.

IV Bei Geschäften aller Art unter Zugrundelegung einer Börsen-Usance
über Mengen von Waren,  welche börsenmässig gehandelt werden, sind
4/m o/qo  zu zahlen.
Ermässigung:  Hat ein Kontrahent nachweislich im Arbitrageverkehr

mit 2/ „OL zu versteuernde Gegenstände derselben Gattung nn Inlande gekauft
und im Auslande verkauft oder umgekehrt oder an dem einen Börsenplätze
des Auslandes gekauft, und an dem anderen verkauft, so ermässigt sich die
Stempelabgabe von jedem dieser Geschäfte, soweit deren Wertbetrage sic
decken, zu Gunsten dieses Kontrahenten um 3/40°/oo, bei den mit ,io /o zu vei-
steuernden Gegenständen um 5/40 °/oo> wenn die beiden einander gegeniibei-
stehenden Geschäfte zu festen Kursen an demselben oder an zwei unmittelbar
aufeinanderfolgenden Börsentagen abgeschlossen sind. Es macht keinen Unter¬
schied ob der Kontrahent die Geschäfte im Auslande selbst oder durch eine
Metaverbindung abgeschlossen hat.- Unter den gleichen Voraussetzungen trn.
diese Steuermässigung ein, wenn An- und  Verkäufen von ausländischen Ban
Noten oder ausländischem Papiergeld Geschäfte über Kontanten oder Wechsel
gegenüberstehen. Eine einmalige, längstens halbmonatlicheVerlängerung solcher
Geschäfte im Ausland bleibt steuerfrei. Für Kostgeschäfte ermässigt sich die
Stempelabgabe um die Hälfte der tarifmässigen Sätze.
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ÄÄ 'aatsSF
zelnen Aktionäre von weiterem Schluss -Schein -Stempel befreit ’ ^ ^

nicht aberÄ ÜÄK ' Ür Wertpapiere.

p  äsäus  SLLkL a - “ Ä
tXXT A8° ' * ” °- . n unter b „ÄgST “ piZ!

•S5̂ ÄS teÄ ?^ ,!!rr J3f 38s.  Ät̂ L -ÄLL

•tiäV “ " " 32
Ankäufen einer Handelsgesellschaft m t zwei oder' Zhrefen Tfilhab^ 1für einen derselben wäre ien weiterer q„m,  mehreren leilhabern
zu vermeiden dass der betreffende selbst persönlich a ^ Känfe ^ zutrkf ^
genannt wird , und die Ablieferung der rebitfinn w ■. d i sp '
den Genannten bei der Firma erfolgt wfs in t Werte mit Hechnung fürwird ober V 11 annl , v. * rr« ^ ôigi , w as in den seltensten Fällen Zusagen
SSifÄtaf fUr 6me Nachla - oder Vormundschaft“

sind amTate ^ es Gê clfähsabs 11!,]610' gi “ ai f Kaufgeschäft . Die Schlussscheine
'värtigen und Aus ändern und ^ fStem P? hl - Sei Geschäften mit Aus-
nach gdem^ Abacüu « Die Stet wifd° 7om innerhalb 10 Tagen
m Stufen von 20 . 30 40 Pf,, ,1 Ml ra geswert ohne Zinsen berechnet
gerechnet . Umrechnung vj b E^ ten £ ST ! 1 °°°, " ^ e» voll
Schluss -Scheinen darf nicht radiert werden P und Wechsel -Stempel . Auf

als eines *tenn ^sie ' nhfht dJrcl gl^ e“ Oogenstand , vom selben Tage gelten
nes , wenn sie nicht duicli verschiedene Vermittler abgeschlossen sind.

Berechnung des Schluss -Schein -StempeJs.

an Sclî uslsc 'h(dn -lfteue' Vein ' A'rireidinurig ^gebracht 8^ 681 ^ ^ Kommitt ^en

uÄ Prn ereSo arUtr 0und 9n  erwähntet Ä

GeJeh äft .kein Ko nUntYeMhVuht * *»/ d©ni inländischen  K o in in lttenfpn  ffi » a r ••u • .

b ) an !if ger Börse “'*0 vom” Tausend, 6^ en
} -/b vom Tausend " Ko —ttenten  für solche Ausführungen

migSf Stempel ^ ^ Verzinslichen Wertpapieren , bei denen der tarif-
auf den Umsatz von Rentin ^ auslänSmr K? ' " ^ »» ksatz bezieht sich
schäften und industriellen Unternehmungen) K° rporatlonen - Akt .engesell-

ViSi,en-’ Verl ° b'" ' 9* uj GsrchUn'a‘i?hnSkar,en, U n8: “ Pfeh) on in eleganter Ausführung
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26 g



918

a) dem  i „ 1 än dische n .K omm i fcte n t e n für Ausführung eines jeden
abgabepflichtigen Geschäftes an hiesiger Börse 4 /, Zehntel vom
Tausend , ....

b) dem ausländischen Kommittenten  für solche Ausfuhrungen
*/. vom Tausend;

3 bei allen Geschäften in Dividenden Papieren , . . ,
a) dem inländischen Kommittenten für  Ausführung eines jeden

abgabepflichtigen Geschäftes an hiesiger Börse n /jo voin  faxend,
b) dem ausländischen Kommittenten  für solche Ausführungen

4,j0 vom Tausend,
4. bei allen Geschäften , bei denen der tarifmässige Stempel 1 vom Tausend

beträgt (Kuxe, Kuxscheine usw.) „ . „ , . ,
a) dem inländischen Kommittenten  für Ausführung eines jeden

abgabepflichtigen Geschäftes an hiesiger Börse 1 /, vom Tausend,
b) dem ausländischen Kommittenten  für solche Ausführungen

1 vom Tausend
vom Werte des Gegenstandes nach den gesetzlichen Abstufungen.

Wechselstempel -Tarif.
Zu stempeln sind : Wechsel bis 200 Mk. 10 Pfg „ über 200 bis 400 Mk.

20 Pf/ 400—600 Mk. 30 Pfg ., 600- 800 Mk. 40 Pfg ., 800—1000 Mk. oO Pfg -,
1 non 9000 Mk 1 — Mk 2000 - 3000 Mk . 1 .50 Mk . usw ., für jedes fernere
lOOoldJ odfr angefangene 1000 Mk. 50 Pfg . mehr. - Wechselstempelmarken
werden durch die Post verkauft . Anweisungen und Accreditive sind demselben
Stempel unterworfen . — Befreit von der Stempelabgabe sind : \ om Auslande
auf das Ausland gezogene, und im Ausland . zahlbare .Wechselvom Mand
auf das Ausland gezogene , und im Ausland bei Sicht, oder 10 tage nach aaro
zahlbare Wechsel , die ,vom Aussteller direkt ins Ausland gehen , _1 latzan
Weisungen und Cheks, zahlbar bei Sicht und ohne Akzept . Diejenige An¬
fertigung eines in mehr als einem Exemplar ausgestellten Wechsels, welch
nichf ZUm Umlauf , sondern ausschliesslich zur Akzepteinholung bestimmt is,
und deren Rückseite vorjder Rückgabe dergestallt durchkreuzt wird , dass ein
weitere Benutzung zum Indossieren ausgeschlossen wird.

Münzen, Maasse und Gewichte (Deutsche ).
Abkürzungen:  Mark = ^ oder Mk., Pfennig = = ^ oder Pf-, Kdo-

metor - km, Meter : m, Centimeter : cm, Millimeter: mm, Hektar : ha, Ar-
Kubikmeters cbm, Kubikcentimeter : ccm, KubikmillimeterHektoM«  •
hl, Liter : 1, Tonne : t, Kilogramm : kg , Gramm : g, Decigramm . dg, >-e ,
gr’amm : cg, Milligramm : mg. -

Münzen:  1 Doppelkrone = 2 Kronen = 20 Mk. — 2000  S\
1 Mk = 100 Pfg . = 1 sh = 58 kr . = 1 fr. 25 ctm . --- 58 ctm . = 89 Oere

I ängemasse:  1 km 1000 m — 100,000 cm = 1 Million num
1 m 100̂ cm oder 1000 mm — 1.493 berliner Elle , 3,186 preussisc io
— 1 094 englische Yard . . 0<.m.

Flächen maasse : 1 ha == 100 a = 10,000 Quadratm 1 Quadratm
— 10 000 Quadratem . — 1 Million Quadratmm .; 1 ha ' 1
Morgen - 2,471 englische Acre , 1 Ruthe = 25 Quadra mete^

Körper und Hohlmaassei  1 cbm = 10 hl — ™
cdm = 1 Million, ccm, 1 hl = 2 Neuscheffel - 100 1 - 200 Schoppen, 1
0,873 pr . Quart.
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Gewicht : lt = 20 Ctr . = 1000 kg , = 1 kg = 2 Pfd = 1000 g
= 50 Neul °th = 500 g, 1 g = 10 dg = 100 cg = 1000 mg, 1 Schiffl'

pfund = 3 Ctr. = 15 Stein , 1 Stein = 20 Pfund.
i „A 11 % B„e z e ! c h n u 11 S : 1 Schock = 60, 1 Mandel = 15 Stück,
1 Wall = 80 Stück , 1 Stieg = 20 Stück , 1 Piene = 8—10 1, 1 .Kiepe =
40—50 1, 1 Schwinge — 20—25 1.

Gewichte der deutschen Münzen.
20 Markstück
10
5
5
2
1

do.
de. Gold
do. Silber
do.
do

wiegt 8
4

g. ca.
2

277/9
ll */9
50/9

50 Pf .-Stück wiegt 27/9 g.
10 do. Nickel „ 4 „
5 do. „ , 2v, :
2 do. Kupfer „ 37s „
1 do . „ . 2

Münzen , Maasse und Gewichte ( Ausserdeutsche ) .
Dänemark : 1 Krone = 100 Oere = 1 Mk. 12 Pfg ., 1 Ctr. = 100 Pfd

Jl “? Q entin = 50  kg . 1 Elle = 62,77 cm, 1 Tonne = 8 Scheffel =
139,12 Liter , 1 Lasta = 22 Tonnen , 1 Ahm = 4 Anker äl9 3/s Kannen k 2
Pott — 149,75 1.

Grossbritannien : 1 Yard (3 Fuss ) = 91 cm, 220 Yards = 1 Fourlong,
8 Fourlongs = 1 Mile 1601,60 m, 1 fathom = . 1,8 m, 1 leugne (3 Miles) =
4821,98 British miles. 1 Quarter (8 Busheis) = 290,59 1. 1 Gallon (4 Quards
ä 2 Pints ) = 4,54 1. 1 Gallon (2 Pots ) = 3,79 1. 1 Cwt . (Hundredweight =
t ^ '802 kg , 1 Pound = 0,453 kg . 20 Cwt. = 1 Ton . 1 Pfd . Sterlinga 20 Schilling a 12 Pence = 20 Mk. 40 Pf . 8

Holland : 1 Gulden = 100 Cent = 1,70 Mk.
Italien : 1 Lire — 100 Cent . = 80 Pf . und metrisches Maass und Gewicht
Griechenland : 1 Drachme — 100 Lepta = 80 Pf

, D tt Oesterreich : 1 Krone — 100 Heller — 85 Pf . 1 Goldgulden = 2 Kronen
36 Heller — 2,025 Mk.; metrisches Maass und Gewicht.

Russland : 1 Saschen (3 Archin = 0,7112 m, 500 ' Saschen ( 1 Werst ) =
1066.79 in, 1 Tschetwerik (8 Tschetwerik k 8 Garnez ) = 209, 1 1, 1 Wedro
(Eimer a 10 Gruschka ) = 12,299 1. 1 Berkowetz (10 Pud a 4 Pfund k 96
Eolotnik) = 163,8 kg , 1 Pud = Pfund h 409 gr ., 1 Goldrubel = 3 Mk. 20 Pfg
1 Sdberrubel ä 100 Kopeken — 2 Mk. 16 Pf ., 1 Papierrubel — 2 Mk 16 Pf

Schweden : 1 Fot = 0,2969 m, 1 Tonne = 164,88 1, 1 Kubikfot (10
Kannen ) — 26,17 1, 1 Ctr . (100 Schalpfund ) — 425,076 g, 1 Krone h 100 Oere
— 1 Mk. 12,5 Pf ., 1 Reichsthaler 2,25 Mark. Hat jetzt metrisches Maass undGewicht.

Portugal und Brasilien : 1 Milreis — 1000 Reis — 2 Mk. 39 Pf ., 1 Quint
4 arrabos k 32 arrateis — 58,75 kg, metrisches Maass und Gewicht.

Ghina : 1 Covid = 34 cm , 1 Yards = 91 cm, 1 Sei = 122,43 1, 1 Pikul
— (100 Catties ) — 60, 5 kg, 1 Liang Tael — 4 Mk. 80 Pf.

Spanien ausser dem metrischen System noch gebräuchlich : 1 Vara =
öö  1 Quinntal (4 Arrobad ) k 25 Libras — 0,46 kg , 1 Peseta a 100 Cents—- o0 Pf.

Türkei ausser dem metrischen System noch gebräuchlich : 1 Pik = 9
1 Fortin (4 Kilo ) = 141,06 1, 1 Kilei (100 Eultchk ) = 100 1, 1 Alma =

»,20o 1 1 Kantar (100 Roteel attarie ) — 50,683 1, 1 Piaster ä 40 Para ä 3
Asper = 19 Pfg.

Vereinigte Staaten : 1 Yard = 0,9144 m, 1 Bushel (8 Gallons = 35.237 1
t Gallons (8 I ints) — 3,785 1. Handelsgewicht wie in England 1 Barrel (196
Pounds ) = 453,598 g . 1 Dollar k 100 Cents = 4 Mk. 20 Pf.
u . Schweiz , Belgien , Frankreich ausser dem metrischen System noch ge-
r^ h ' ch -. 1 Stac = 1 -19 m, 1 Tonneau Bordeauxwein F 912 L, 1 Franca tOO Centimes — 80 Pf . -

Druck von Broschüren , Verlagswerken etc . übernehmen
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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Fremde Münzsorten in Reichsmark.
je.

Abessinien. 1 Maria-Theresia-
Thaler. 4.21

Aegypten. 1 Piaster (Tarif)
24 Para = 2 '/2 gute oder
3 Curant -Asper . . . . 0.201/4

1 Curant -Piaster ca . . . . 0.15
resp . wie Türkei

1Piaster = 40 Para ä 3Asper
oder = 10 Milliontes . O.2O1/4

Afghanistan wie Persien.
Arabien. 1 Krusch = 40 Dwani 1.68

1 Mahmud! = 20 Lass . . 0.22
1 Mokkathaler = 80 Cabir 3.50

Argentinia. 1 Peso fuerto (Gold)
= WO Cts. 3.88

1 Peso corriente (Papier) 0.16
Belgien. 1 Frc. — 100 Cts. . 0.80
Belutschistanwie Persien.
Bolivia. 1 Boliviano = 100

Centavos. 4.05
1 Bolivar = 10 Bolivianos 40.50
1 Eseuda = 2 Bolivianos . 8.10

Brasilien. I Milreis= 1000 Reis 2.39
10 Milreisstück Gold . . 22.93
1 Milreis Papier ca. . . . 0.90

Bulgarien. 1Lew = 100 Stotinki 0.80
Central- Amerika. 1 neu Peso

duro = 100 Centavos . . 4.05
1 Condor = 10 Peso . . . 40.50
1 Gold -Condor = 2 Doblons

ä 5 Pesos Gold . . . . 38.30
Chile. 1 Peso corriente (Silber)

= 100 Centavos . . . . 4.05
China. 1Liang (Tael = lOTsiOn

ä 10 Fan [Kandatins ]) h
10 Si (Kash ) k 10 Hao . 4.80

1 Haikong Taels = 1,114
Shangai TaSls . . . . 4.30

Columbia. 1 Peso duro = 100
Centavos . . . . . . 4.05

Dänemark. 1 Krone = 100 Öre 112 '/,
Ecuador wie Bolivia.
Frankreich. 1 Frank = 100

Centimes . . . . . . 0.80
Griechenland. 1 Drachme =

100 Lepta. 0.80
Grossbritannien. 1 Pfund Sterl. «

20 Shil . — 12 Pence . . 20.40
Kolonien.

Indien. 1 Rupie = 16 Annas
= 13 Pias . 1.62

Süd-Afrika. Engl. Geld.

West-Afrika. Engl . Geld, auch
1 Kolonial -Piaster — 10
Livre = 10 Cents — 12
Decimes = 4 Sh . . . . 4.10

Australien. Engl . Geld.
Italien. 1 Lire = 100 Centis . 0.80
Japan. 1 Gold -Yen — 100 Sen 4.18

1 Silber Yen — 100 Sen —
10 Rive . - . 3.05

Liberia. Nordamerik . Geld.
Marokko. 1Mitskai = 10 Uckien

(Unzas) ä4 Musumen h6Flus J .24
Mexiko. Seit 1. Mai 1906 1 Gold

Peso . — 2.10
Niederlande. 1 Gulden — 100

Cents . 170
Norwegen. 1 Krone — 100 Öre 1.121/,
Oesterreich-Ungarn. 1 Krone —

100 Heller . 0.85
Paraguay. 1 Peso fuerto —

100 Centavos . . . . . 3 .80
Persien. 1 Toman — 10 Neu-

krann — 10 Senar — 10
Bisti = 10 Dinar . . . 8.10

Peru. 1 Sol — 10 Dinaros
= 10 Centavos . . . . 4 .05

Portugal. 1 Krone — 10 Mil¬
reis = 10 000 Reis . . . 45.36

Rumänien. 1 Leu — 100 Bani 0.80
Russland. 1 Rubel Silber =

100 Kopeken . . . . . 2 .16
1 Zollrubel Gold . . 3.20

Finnland. 1 Mark = 100 Pennia 0.80
Schweden. 1 Krone — 100 Öre l .lSP/s
Schweiz. 1 Frank = 100 Cen¬

times . 0.80
Serbien. 1 Dinar — 100 Para 0.80
Siam. 1 Tikal = 4 Salungs

= 2 Fuangs = 800 Kauri 2.55
Spanien. 1 Peseta — 100 Cen-

tesimas . 0.80
Tripolis. 1 Türk . Piaster =

40 Para.
Türkei. 1 Piaster = 40 Para

= 3 Asper .
Uruguay. 1 Peso national —

100 Centimes.
Venezuela wie Bolivia.
Vereinigte Staaten von N.-Am.

1 Dollar — 100 Cents
Zanzibar. 1 Nord-Amer. Doll.

— 2 Busu — 2 Kuba . .

0.18

4.20

4.20
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Gesetzliche und polizeiliche

Vorschriften und Bestimmungen.
Die Preussische Einkommensteuer.

Das für den Prenssischen Staat unterm 19. Juni 1906 erlassene Einkommen¬
steuergesetz schreibt für Einkommen bis zu 3000 Mark eine Einschätzung
durch die Voreinschätzungs -Kommissionen, und bei solchen über 3000 Mark
eine Selbsteinschätzung in Form von Steuererklärungen vor . In gedrängten
Zügen kommen die hauptsächlichsten für die Einschätzung massgebenden Punkte
hier zur Eröiterung.
' Die Steuerpflicht beginnt mit einem jährlichen Kette Einkommen von über
900 M. Es ist jeder Steuerpflichtige berechtigt, von seinem Gesammtein-
kommen aus Handel, Gewerbe, gewinnbringender Beschäftigung, Kapital und
Grundbesitz ganz bestimmte , auf Erhaltung , Sicherung und Erwerbung dieses
Einkommens bezügliche Ausgaben in Abzug zu bringen . Hierzu -sollen ge¬
hören : Schuldenzinsen, Renten und dauernde Lasten die auf Privatrechtstiteln
oder auf Kirchenpatronatsverpflichtungen beruhen , Kranken-. Unfall-, Invaliditäts¬
und Altersversicherungs -, sowie Wittwen -, Waisen - und Pensionsbeiträge , ferner
Lebensversicherungs Prämien , soweit sie zusammen den Betrag von 600 Mark
jährlich nicht übersteigen und bei Einkommen bis zu 3000 M. Kindergelder
(50 M für jedes Kind unter 14 Jahren ) mit der Massgabe, dass in jedem Falle
eine Ermässigung stattfindet um eine Steuerstufe bei dem Vorhandensein von
3 oder 4, um zwei Stufen bei Vorhandensein von 5 oder mehr Kindern . Diese
Ennässigungen finden in gleichen Fällen bei Einkommensteuerveranlagten von
3000 bis 6500 M. statt . Ist ein Steuerpflichtiger durch besondere Unglücksfälle,
Krankheit , Unterhalt mittelloser Angehöriger etc . besonders belastet , so gestattet
das Gesetz bei Einkommen bis zu 9500 M. die Herabsetzung uin höchstens drei
Stufen. Eine veranlagte Steuer soll nicht erhoben werden von Unteroffizieren und
Mannschaften des Beurlaubtenstandes mit einem Einkommen bis zu 3000 M. für
die Monate, in denen sich solche Personen im aktiven Militärdienste befinden.

Die Einschätzung vollzieht sich nun in der Weise , dass die Steuer¬
pflichtigen mit einem Einkommen bis zu 3000 M. von den Voreinschätzungs-
Kommissionen abgeschätzt werden , alle übrigen Steuerpflichtigen haben dagegen
nach besonders mitgeteiltem Formular eine Steuererklärung abzugeben . In
besonderen Fällen können auch Steuerpflichtige mit Einkommen unter 3000 M.
zur Steuererklärung aufgefordert werden, auch soll es ihnen in allen Fällen
treistehen , eine solche zu verlangen . Beanstandete Steuererklärungen sind
innerhalb 2—4 Wochen zu ergänzen , oder es wird dann , wenn die Bedenken
durch die Ergänzung nicht beseitigt werden, die Steuer nach dem Ermessen
der Behörde festgesetzt . Das Veranlagungs -Ergebnis wird jedem Steuerpflich¬
tigen durch Zuschrift bekannt gegeben und kann er gegen dasselbe bei dem
Vorsitzenden der Veranlagungs -Kommission innerhalb 4 Wochen Berufung ein-
legen. Gegen die Entscheidung der Berufungs -Kommission kann innerhalb der
gleichen Frist das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt werden , welche heim
Vorsitzenden der Berufungs-Kommission einzulegen ist. Gegen die Entscheidung
der Berufungs -Kommission über Veranlagungen von Einkommen über 3000 M.
steht sowohl dem Steuerpflichtigen als auch dem Vorsitzenden der Berufungs-
Kommission das Rechtsmittel der Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht
zu Jedes Rechtsmittel (Berufung oder Beschwerde) ist binnen einerAusschluss-
frist von vier Wochen anzubringen . Unrichtige und verabsäumte Steuererklärungen
sind unter erhebliche Strafen und Nachteile gestellt . Wer wissentlich in der
Steuererklärung oder bei Beantwortung der von zuständiger Seite an ihn ge¬
achteten Fragen oder zur Begründung eines Rechtsmittels unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht , um die Steuer zu verkürzen oder ein Einkommen
zu verheimlichen , wird , wenn eine Verkürzung des Staates stattgefunden hat,

dem vier- bis zehnfachen Betrage der Verkürzung , anderenfalls mit dem
v>er- bis zehnfachen Betrage der Jahressteuer , um welche der Staat verkürzt

Wir empfehlen unsere Adressbuchsammlung(circa 150 Bände ) zur gefl. Benützung
Carl Schnegelberger & Cie ., Marktstrasse 26.
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werden sollte , mindestens aber mit einer Geldstrafe von 100 Mark bestraft;
ist die Angabe nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung erfolgt, so tritt
eine Geldstrafe von 20—100 M. ein . Die Einziehung der hinterzogenen Steuer
erfolgt neben dieser Strafe . Eine Verjährung der Nachzahlungsverbindlich¬
keiten tritt nach 10 Jahren ein und geht auf die Erben in Höhe ihres Erb¬
anteils über , in letzterem Falle mit einer 5jährigen Verjährungsfrist . Wer die
von ihm erforderte Auskunft verweigert oder ohne genügenden Entschuldigungs¬
grund in der gestellten Frist gar nicht oder unvollständig oder unrichtig
erteilt , wird mit einer Geldstrafe bis dreihundert Mark bestraft.

Ebenso ist die unterlassene rechtzeitige An- und Abmeldung mit einer
Geldstrafe von zwanzig Mark strafbar.

Bezüglich des Weiteren verweisen wir auf nachfolgende
Steuertabelle.

•

£ Einkommen

3 L
S
§

M

l
X

Einkommen

1 X

gil
1

1 900 -1050 6 11 3300 00 21 7500 192 24 9000 252
2 1200 9 12 3000 70 22 8000 212 25 9500 276,
3 1350 12 13 3900 80 23 8500 232 26 10500 300
4 1500 1« 14 4200 92 Die Steuer steifrt bei höherem Einkommen
5 1050 21 15 4500 104 von in Stufen um je
6 1800 20 10 5000 118 mehr als von M. M.
7 2100 31 17 5500 132 10500 30500 1000 30
8 2400 30 18 OOOO 140 30500 32000 1500 60
9 2700 44 19 0500 100 32000 78000 2000 80

10 3000 52 20 7000 170 78000 100000 2000 100

Bei Einkommen von mehr als 100000 Mk . bis incl . 105000 Mk. beträgt die Steuer
4000 Mk . und steigt bei höherem Einkommen in Stufen von 5000 Mk. um je 200 Mk.

Für die Gesellschaften mit beschränkter Haftung beträgt die Steuer bei
Einkommen

Stufe

e
Ö 1

Stule

a
a

jeneissinnig

1 900-1050 7 11 3300 66
' 2 1200 10 12 3600 76

3 1350 14 13 3900 86
4 1500 18 14 4200 96
5 1650 Ü4 15 4500 112
6 1800 30 16 5000 132
7 2100 36 17 5500 148
8 2400 42 18 6000 164
9 2700 48 19 6500 180

10 3000 56 20 7000 200

X
S
S

6
|

1

21 7500 220 24 9000 280
22 8000 240 25 95Q0 300
23 8500 200 26 10500 840
Die Steuer steigt bei höherem Einkommen
von bis in Stufen utn je

mehr als von M. M.
10500 46500 1000 40
46500 48000 1500 60
48000 100000 2000 100

Bei Einkommen ven mehr als 103000 Mk . bis einschliesslich 104000 Mk . beträgt die
Steuer 4600 Mk . und steigt bei höherem Einkommun in stufen von je 4000 Mk um je 180 Mk-

YValilgesetzliche Bestimmungen.
I. Für den Reichstag.

Wahlberechtigt ist jeder Deutsche , welcher das 25. Lebensjahr zurück¬
gelegt hat . Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen : Personen
welche a) unter Vormundschaft oder Kuratel stehen ; b) über deren Vermöge®
der Konkurs eröffnet ist, während der Dauer dieses Verfahrens ; c) welche eine
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Armenunterstützung aus öffentlichen oder Gemeindemitteln beziehen , oder im
letzten der Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben ; d) welche sich nicht
im Vollgenuss der staatsbürgerlichen Rechte befinden, für die Zeit der Ent¬
ziehung derselben.

In jedem Bundesstaat soll auf durchschnittlich 100,000 Seelen der Be¬
völkerung je ein Abgeordneter gewählt werden. Ein Ueberfluss von mindestens
50,000 Seelen der Gesammtbevölkerung eines Bundesstaates wird vollen 100,000
Seelen gleich gerechnet . In einem Bundesstaat , dessen Bevölkerung 100,000
Seelen nicht erreicht , wird ein Abgeordneter gewählt . Der Reichstag besteht
aus 397 Abgeordneten . Hiervon werden gewählt:

Im Königreich : Abgeordnete
Preussen . 236
Bayern . 48
Sachsen . 23
Württemberg . 17

1 Im Grossherzogtum:
Mecklenburg -Strelitz . . . . 1
Oldenburg . 3
Baden . 14
Hessen . 9
Mecklenburg -Schwerin . . . . 6Sachsen-Weimar . 3

im Herzogtum:
Braunschweig . 3
Sachsen-Meiningen . 2
Sachsen-Altenburg . 1
Sachsen-Coburg-Gotha . . . . 2

Abgeordnete
im Herzogtum:

Anhalt . . . . 2
im Fürstentum:

Schwarzburg -Sondershausen . . 1
Schwarzburg-Rudolstadt . . . 1
Waldeck . . 1
Reuss ä. L . 1
Reuss j . L. 1
Schauinburg-Lippe . 1
Lippe . 1

in der Freien- u Hansestadt:
Lübeck . 1
Bremen . 1
Hamburg . 3

im Reichsland:
Elsass-Lothringen . 15

Zum Zweck der Reichstagswahl ist das Reich in 397 Wahlkreise einge¬
teilt . Für jeden Wahlkreis wird ein Wahlkommissar und für jeden Wahlbezirk
ein Wahlvorstelier nebst Stellvertreter von der zuständigen Behörde ernannt.
Jede Ortschaft bildet der Regel nach einen Wahlbezirk für sich ; doch können
einzelne bewohnte Besitzungen und kleine , sowie solche Ortschaften , in welchen
Personen , welche zur Bildung des Wahlvorstandes geeignet , sich nicht in ge¬
nügender Anzahl vorfinden, mit benachbarten Ortschaften in einen Wahlbezirk
vereinigt , grosse Ortschaften aber auch in mehrere Wahlbezirke geteilt werden.
Kein Wahlbezirk darf mehr als 3500 Seelen nach der letzten allgemeinen Volks¬
zählung enthalten.

Die Stadt Wiesbaden gehört zum 2. Nass. Reichstagswahlkreis , zu welchem
ausserdem die vormaligen Aemter Eltville , Rüdesheiin, Langenschwalbach
Wehen und Wiesbaden gehören.

Bei der am 25. Januar 1907 stattgefundenen Reichstagswahl waren vor¬
handen 46 461 Wahlberechtigte , von denen abgegeben wurden 40041 gültigeStimmen.

Die absolute Majorität von den abgegebenen 40041 gültigen Stimmen
beträgt mithin 20021 Stimmen.

Von den gültigen Stimmen hat erhalten:
a. Justizrat Dr. Alberti  zu Wiesbaden . 7645
b. Kommerzienrat Eduard Bartling  zu Wiesbaden . 10 792
c. Buchhalter Gustav j Lehmann  zu Mannheim 12630
d. Stadtverordneten -Vorsteher Dr Wahl  in Eltville 8 965

Zersplittert waren . 9
Da hiernach sich auf keinen Kandidaten die absolute Mehrheit der im

Wahlkreise abgegebenen Stimmen vereinigte , so hatte nach den Bestimmungen
der §§ 28 und des Wahlreglements vom 28. Mai 1870 eine engere  Wahl
zwischen Kommerzienrat Ed. Bartling  und Buchhalter Gustav Lehmann
stattzufinden.

Drucksachen aller Art liefern rasch, gut und zu mässigsten Preisen
Carl Scbnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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Das Resultat der Stichwahl am 5. Februar 1907 war Folgendes:
Von den 46 461 Wahlberechtigten wurden abgegeben:

gültige Stimmen . 37 484
Von den gültigen Stimmen hat erhalten:

a . Kommerzienrat Ed . Bartling . 18117
b . Buchhalter Gust . Lehmann . 19 367

zusammen 37 484
Hiernach ist Buchhalter Gustav Lehmann  in Mannheim mit Stimmen¬

mehrheit zum Reichstagsabgeordneten für den II . Wahlkreis des Regierungs¬
bezirks Wiesbaden gewählt worden.

II. Für den Landtag.
Die Abgeordneten zum Landtag werden von Wahlmännern in Wahl¬

bezirken gewählt und wird auf jede Vollzahl von in der Regel 250 Seelen ein
Wahlmann gewählt . Die Urwähler werden nach Massgabe der von ihnen zu
zahlenden , direkten Staatssteuern in 3 Abteilungen derart geteilt , dass auf jede
derselben ein Dritteil der Gesammtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt.
Die Urwähler wählen die Wahlmänner , welche alsdann die Wahl des für den
Bezirk zu wählenden Abgeordneten vorzunehmen haben . Stimmberechtigt Ist
jeder selbständige Preusse, welcher das 24. Lebensjahr vollendet , und nicht den
Besitz der bürgerlichen Rechte infolge rechtskräftigen richterlichen Erkennt¬
nisses verloren hat , in der Gemeinde wo er seit sechs Monaten seinen Wohn¬
sitz und Aufenthalt hat . sofern er nicht aus öffentlichen Mitteln Armenunter¬
stützung erhält . Der Stadtkreis Wiesbaden und der Untertaunuskreis bilden
den 9. Wahlbezirk des Regierungsbezirks Wiesbaden und haben einen Abgeord¬
neten zu wählen . Am 20. November 1903 fand Neuwahl für das Abgeordneten¬
haus statt . Es erhielten Kommerzienrat Ed . Bartling  in Wiesbaden (natlib .)
238, Dr. Mülle r - Sagan (freie . Volkspartei ) 155. Somit war Kommerzienrat
Ed. Bartling  mit absoluter Majorität gewählt.

Angaben über Veränderungen
für die

Neuausgabe unseres Adressbuches
1908

bitten wir bis Anfang März unserer Redaktion
Marktstrasse 26 schriftlich machen zu

wollen.

v__
Carl Sehnêelberger&Co. j J



Grundzüge der Städte-Ordnung für Wiesbaden.
1. Die Grundlage ist die Einwohnergemeinde . Das Bürgerrecht  be¬

steht in dom Rechte zu wählen und gewählt zu werden . Dieses Recht hat
jeder selbständige männliche Gemeindeangehörige (alle, welche innerhalb des
Stadtbezirks einen Wohnsitz haben), welcher Angehöriger des Deutschen Reiches,
24 /ahre alt ist , die bürgerlichen Ehrenrechte besitzt , seit 2 Jahren hier wohnt
und mindestens zu 4 Mark Steuer veranlagt ist . Die früheren steuerfreien
Bürger behalten ihr Wahlrecht . Coneurs, gerichtliche Verurteilung , Armen¬
unterstützung , Steuerrückstände heben das Recht zeitweise oder auch gänz¬lich auf . 6

“• Die Selbstverwaltung  der Stadt liegt in den Händen des Magistrats
und der Stadtverordnetenversammlung.

3. Die Stadtverordnetenversammlung  besteht aus48 Mitgliedern,
idie von der gesammten Bürgerschaft auf 6 Jahre (vom 1. Januar 1891 ab ) nach
dem Drei-Klassen System gewählt sind . Jede Klasse wählt 16 Mitglieder.
Oer Magistrat kann eine Klasse, die über 500 Wähler zählt , in mehrere Wahl-
bezirke einteilen , deren jeder dann nur einen entsprechenden Teil von 16 Stadt-
veroidrieten wählt . Die Hälfte der Gewählten müssen Hausbesitzer sein. Alle

Jahre scheidet Vs aller Mitglieder aus . Im November jedes zweiten Jahres
ist dann Ergänzungswahl iu allen drei Klassen zugleich.  Da 16 aus-
scheiden, so wählt die erste Klasse 5, die zweite 6, die dritte Klasse 5 Stadt¬
verordnete . Die Wahl ist öffentlich, mündlich , wie früher . Gewählt sind die¬
jenigen , welche die meisten , aber mindestens mehr als die Hälfte der Stimmenerhalten haben.

4. Die Stadtverordnetenversammlung wählt den Magistrat.  Dieser
besteht aus dem Bürgermeister , den Beigeordneten oder Stellvertretern , 10 Stadt-
™ten (im Ehrenamte ) und nach Bedürfnis aus einigen besoldeten Räten . Der
Uber-Bürgermeister , die besoldeten Beigeordneten und besoldeten Räte werden
auf 12 Jahre gewählt und bedürfen der Bestätigung durch den König ; die
unbesoldeten 10 Räte werden auf 6 Jahre gewählt und bedürfen keiner Be¬
stätigung . Die Wahl ist geheim, durch Stimmzettel , und zwar für jedes Magistrats¬
mitglied besonders . Alle drei Jahre  scheidet die Hälfte der Räte aus , (das
erste mal durchs Loos). Die Bürgermeister und Räte werden also nicht wie
truher von der Bürgerschaft und nach Klassen gewählt , sondern von den 48 Stadt¬
verordneten ohne Klassenunterschied mit absoluter Mehrheit.
.... Der Magistrat bestreitet die Beschlüsse der Stadtverordneten ver und
rohrt sie auch aus, er verwaltet alles Eigentum der Stadt und stellt die Be¬amten an.

Die Stadtverordnetenversammlung beschliesst öffentlich unser einem Vor¬
sitzenden und Büreau aus ihrer Mitte über fast alle Gemeindeallgelegenheiten
sie überwacht die ganze Verwaltung.

Zur Giltigkeit eines Beschlusses sind beim Magistrate wie bei der Stadt¬
verordnetenversammlung mehr als die Hälfte der Mitglieder erforderlich,
rone Steuererhebung über 50 pCt . der Staatssteuer bedarf der Genehmigung
flff ^ i'ksansschnsses . Der Jahreshaushalt wird vom Magistrate aufgestellt,
enentlich ausgelegt und dann von den Stadtverordneten festgestellt,
s* , ^ as Feldgericht  und die freiwillige Gerichtsbarkeit sind unver¬
ändert bestehen gebliqfren.

sifen , Verlobungs - u. Gratulationskarten u. s. w . empfehlen in eleganter Ausführung
Carl Scknegelberger & Cie , Marktstrasse 26.
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Polizeiliche Anordnungen der Kgl. Polizeidirektion
zu Wiesbaden.

Polizei -Verordnung:, betreffend das Meldewesen.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Sept . 186<

über die Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landesteden , sowie der
ss 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landes -Verwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für den I olizeibezirk der
Stadt Wiesbaden nachstehende Polizei -Verordnung erlassen :

Anmeldung.
8 1. Wer in Wiesbaden seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt

nehmen will ist verpflichtet , sich innerhalb 3 Tagen nach dem Tage des Zu¬
zugs anzumelden . Die Anmeldung hat bei dem Bureau des Polizei-Reviers zu
erfolgen ^ n dessen Bezirk die bezogene Wohnung liegt . Im Falle des Zuzugs
aus einer preussischen Gemeinde (Gutsbezirk ) ist der Abmeldeschein vorzulegen.
Die Verpflichtung zur Anmeldung erstreckt sich auch auf die zum Hausstande
des Anziehenden gehörenden Personen . Der Anziehende ^ t verpflichtet , uhei
seine und seiner Angehörigen persönlichen Verhältnisse auf Erfordern Auskunft
zu geben Erfolgt der Zuzug aus einer nichtpreussisehen Gemeinde und wird
ein Abmeldeschein nicht beigeb rächt , so hat der Anziehende sich über seine
Identität genügend auszuweisen. - ,

Der gleichen Anmeldepflicht ist ferner Derjenige unterworfen , der seinen
bisherigen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt , ohne ihn aufzugeben , verlassen
hat und in Wiesbaden vorübergehend Wohnung nimmt, um in der Landwirtschaft
oder in deren Nebenbetrieben (Ziegeleien, Zuckerfabriken , Brennereien ,Brauereien.
Forsten u s w.) zur Verrichtung von ihrer Natur nach an bestimmte Zeiten
des Jahres geknüpfte Arbeiten in Beschäftigung zu treten . (Saisonarbeiter)

Kehrt ein Saisonarbeiter , der in Wiesbaden seinen Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt hat , hierher zmück so unterliegt er der Pflicht der
Wiederanmeldung . Die Wiederanmeldung hat innerhalb 6 Tagen nach dem
Taee des Wiederanzugs zu geschehen . , . , , . , ,

g Als Bescheinigung über die erfolgte Anmeldung erhalt der Anziehende
das im 6 4 erwähnte abgestempelte dritte Exemplar der Anmeldung . Ina
übrigen wird eine anderweitige Bestätigung der Anmeldung nur auf
Wunsch erteilt.

Ummeldung.
8 2 Wer in Wiesbaden seine Wohnung verändert , hat solches innerhalb

6 Tagen “ nach dem Umzug zu melden. Die Ummeldung hat bei demjenigen
Polizei-Revier zu erfolgen , in dessen Bezirk die aufgegebene Wobnung liegt.

Als Bescheinigung über die erfolgte Ummeldung gilt das im § 4 erwähnte
3. Exemplar der Meldung.

r  Abmeldung.

Wer seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in Wiesbaden auf¬
geben will ist verpflichtet , sich und die zu seinem Hausstande gehörigen
Personen die am Fortzuge teilnehmen , abzumelden. Die Abmeldung hat m
der Ke frei vor , spätestens aber innerhalb 6 Tagen nach dem Abzüge zu er¬
folgen h Dabei hat der Abziehende den Gemeinde- oder Gutsbezirk , wohin er
zu verziehen beabsichtigt , anzugeben . Heber die erfolgte Abmeldung wird
dem Abziehenden vom Polizei-Revier ein Abzugs-Attest erteilt.

Die in § 1 näher bezeichneten Saisonarbeiter unterliegen im halle des
Fortzuges ebenfalls der Abmeldepflicht.

Form der Meldung.
8 4 Alle Meldungen (§§ 1 bis 3) sind schriftlich zu erstatten . Der

Meldende hat stets 2 Exemplare und zwar genau nach den vorgeschriebenen
Mustern (Muster 1 für Anmeldungen , Muster 2 für Ummeldungen und Muster
.3 für Abmeldungen ) bei dem betreffenden Polizei -Revier einzureichen . Bei
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^ ««"d jstrJiä t J fSF '<**«»* d»
vom Revier ausgefertigt . " Abmelde-Bescheimgung nach Muster 4

^SÄÄSLSÄ SäSSKt. «r *-
Vorstandes mitverzeichnet werden . ' des  Haushaltungs-

ZentimSerBrlt ^ und ^^ Zenrl “ f ?“ tem  f lblich  Nissern Papier von 18
selbst zu beschaffen ^ t>meter Länge herzustellen und vom Meldenden

Zur Meldung verpflichtete.

Linie A„” , ft .tftVfiÄÄ ’ ÄS “ ? “ . »
verpflichtet : der H. n,h . l,» nd  flZÄLf TÄ

Fremden-Meldungen.

Privat4usern DfT h£tgTlfod ? rein^ t (^rt ä w ’ nReiSende etc '}’ welche in
24 StundeT durch den Wohnu ~ ^ ^ - i nehmen ’ sind  binnen
Polizei -Reviers an-, bezw. abzumelden ^ ‘ ^ ^ Bureaus des  Zuständigen

STiÄÄ * - d“ SS » •

v' U- i ™ t; ,+ MV, AZ«“ t' im™Ä dÄ mtd S“i " 5L“ P iftl ;Heh durch  f eld '-
Muster 5 von weissem und die Abmeldung nach dem Must n“le dun£ nach dem
Pap >er . Die Meldungen müssen für jede IzelnT Person a V°?
in doppelter Ausfertigung einzureichenden AnbezwA  besonderen,
werden ; ausgenommen hiervon sind Familieng ’lieder die H bewirbtsainmen auf einem Zettel ammengueaer , die der Reihe nach zu-

r einem Zettel autgefuhrt werden können (jedoch nicht Bedienstete)
zu achfen und vollständige Ausfüllung der einzelnen Spalten ist

dem Muste.G7Szu ha?te? e2es gBuche EP - ichtet , ein Fremdenbuch nach
Ankunft zur Eintragung ^ vorzuWe eine"? J?.den /remden alsbald nach seiner-
AusfUllung' er Rublen 8 8°rgez7trag7nL und  vollständige

Gesinde.

vor deti ‘ A.dJitt i> des0n DienItelsCileM f 0 «^ ndedienst treten wollen, haben sich
persönlich zu melden um ein Fe »' ^ i d^ betieffenden Polizei -Revierbureau

SÄT " » * CSU SteÄÄSÄ

Geldstrafe bis 'zu JÔ Ikh 'u^Jnver  vorstehende Bestimmungen werden mit‘® zu  du Miv., im Unvermogensfalle mit entsprechender Haft bestraft.
dem gleichei Ta « tret^ X p" p “ v L ° kt °ber 1904 in Kraft Mit
betreffend 'das ■Mê eweS “ und vo T "'
Meldungen, ausser Kraft . M 1904’ betreffend die Fremden-

W e s b a d e n , den 30. Juli 1904.

Der König!. Polizei-Präsident:
v. Scbenck.

Druck von Broschüren. Verlagswerken etc. übernehmen
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.



Polizei -Verordnung
betreffend Regelung der Umzugstermine bei Wohnungswechsel.

Auf Grund des § 2 des Gesetzes über die Termine bei Wohnungs Miet-
verträeen vom i Juni 1890 und der §§ 5 und 6 der allerhöchsten Verordnung
vom 20 September 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen
Landeiteilen Cer der 143 und 144 des Gesetzes über die al gemeine
Landesverwaltung vom 80 Juli 1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für
den Umfang desgStadt- und Polizeibezirkes Wiesbaden verordnet, was folgt:

§ ! ■

Wenn Umzugstermine bei Wohnungsmieten auf den 1 Januar , 1. Apni,
1. Juli oder 1. Oktober fallen, so muss die Räumung der Wohnung seitens
des Mieters d. h . aus  höchstens 2 Wohnzimmern und Zubehör be¬

stehenden Wohnungen am ersten Quartaltage spätestens 5 Uhr

bl bef 'mittleren , d. h. aus 3 bis 4 Wohnzimmern und Zubehör be¬
stehenden Wohnungen am zweiten Quartaltage , spätestens 1- Uhr

cl bei ' grossen , d. h. mehr wie 4 Wohnzimmer und Zubehör um¬
fassenden Wohnungen am dritten Quartaltage , spätestens 12 Uhr
mittags

beendet sei. 0

Die in 8 1 zu b und c nachgelassene Begünstigung einer verlängerten
Räumungsfrist § wird den betreffenden Wohnungsinhabern indessen nur mit dei

Massgabe gewährt ,jas ^ ^ aug g Wohnzimmern bestehen , ein Wohn-

b ) bei Wohnungen von mehr als 3 Wohnzimmern und Zubehör zwei

schon am erste^ QuartalTäge vollständig geräumt dem neu einziehenden Mieter
1? die Unterbringung seiner Möbel und Effekten zur Verfügung gestellt
werden. ^ g

Unter Zubehör einer Wohnung sind Alkoven , Küchen , Kammern , Boden¬
räume, Vorschläge und Vorratskeller zu verstehen.

§ 4 -
Fallen Sonn - oder Feiertagen in die bestimmte Umzugszeit , so soll an

solchen Tagen die Verbindlichkeit des Mieters ruhen, d. h. Sonn- und Feiei
' ,8 ' Vorschriften werde» mit einer
Geldstrafe bis zu 30g Mark.gim Unvermögensfalle mit entsprechender Haft
geahndet . § g

Diese Polizei -Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft,

Wiesbaden , den 31. Januar 1905. ^ ^ llzel-I'räsldent:
y . S c li 0n c k.

Bekanntmachung
betreffend die An- und Abfahrt zum bezw. vom Kurhausprovisorium.
Zur Vermeidung von Verkehrsstörungen beim Fahren mit Personenfuhr-

werk. » o . ch ” »d . L . Rnthnneprori . » »™ » der J. t  Ä
wird auf Grund des § 73 der Polizei -Verordnung vom 1». beptemoer
hiermit Folgendes bestimmt:



fahren, 1 müssen0 mit*ihren °Fnhrwerken dÄ \ %±  IM Kurh a- provisoriui„
Provisorium führenden neu angelegten VestliSien l^ 2 " ach  u °'U Kurha us-
dabei die rechte Seite der FahrhfhJ n n Strassenarm benutzen und
steigen der Fahrgäste ni£ en S ttelbenW ^ KNac,h Aus
rechten Seite der Fahrbahn zurückfahren Di« V ? i! «denfalls auf derProvisorium durch öle q , "r ucaranren . tele Anfahrt zuin Kurhaus
&* » . n - atsap 1" v“ « - * - » w [h. c

die Fuhrwerkenden erforderlichen Abstlid ^ on^ fniT ^ '' P b,erSihlSii haben
einzelnen Pussgllnger den Fahrweg ungehindlrfab .TwS , *

^ H r „h, » . rt, „ F. hrga, .e an,
nördlichen Fahrbahn am Bow-ling-Sreen entlang h r ,Wa gen auf der
Kursaalplatz nebeneinander in de/wTise Aufftenünt 1'61"311^ Und anf dem
Kopfe der Pferde dem Kurhause zu^ keL sh d v fn?hmen’ dass die
Warteplätzen ans geschieht in der unter No. 1 bezeichnet ' Wels” V°"

und deS; bSlich e dl r furdirektion im Freien aufhören,
können die zum Abholen von FahrgästTT helr 86*? Platz  g eräumt  ist,
Matze warten . Sie haben daselbkt nehene 7 °° / uhrwerke auf diesem
nehmen, dass die Köpfe der Pferde rl u ,nander derart Aufstellung zu
Falle darf ein Fubrtrk früher voLren als In  Einern
nehmenden Personen zur Abfahrt bereit sinh’ n b a dl®, ln  dasselbe aufzu-

dein K.1,h*t; ir iA: i;i li ;;lll” ^ ; :; ; ;;» ;' l'"; i™eik ~ w-Jrfw z„ einer Fahrt warb
seines Fuhrwerks das Fahrgeld zahlen 1. 17 ', 7 -f h f ofort  beim Besteigen
Fahrgäste kein unnötiges Stillhalten und keinl"7l *iaci  dem Aussteigen derStörung verursacht wird . Und keine  dadurch bedingte Verkehrs-

betriebt “ : nSh gaeLpfo 8v!snorhiieSe AÄ " W '- lebe sofort bei In-
des ».§ 75 der Polizei -Verordnung vom Smt h 61’den in «ernässheit
drohten Strafe (Geldbuße bi, L 30 mggSft

Wiesbaden,  den 8. September 1904.
Der Polizei-Präsident:

v. S c h en c k.

P0lSr rd"U;« betr '<,“ <1 d“ - »««». fahrwesen.
der nachstehende Dr/stWtenS “,*“ ‘lfaNovemb « WOo' ta ^ raf" 1 N° ’’' 19 °'

I- Tourfahrten.

Ein - u. Aussteigen 1 einef Fahrgastes anzusehen, wenn durch das
Minuten entsteh Kutscher welch« K Aufenthalt von nicht länger als zwei
Fahrgast vom Hause abzuhölen , haben die fAhr ^ zum"! £ aI,tePlatz aus eine“
*u leisten Und dabei dem Besteller auf dessen VVunŝ ^ ^^°ien unentgeltlich»ntznng der Droschke zu gestatten La dle  unentgeltliche Be¬
gast selbst , so hat der̂ lbe VOm k„I 7 6li6r  7 er «bzuhSende Fahr¬
dom Halteplate oder dort wo die ^ Annahme der Droschke anf
bezahlen . Müssen Kutscher am w. I)roachke angenommen wird, die Fahrt zu

5 Mieten '“o Pfg . jzeud6beanUs5iucnhUen. Ẑ Zm ‘ ^ Wartens "von

Kir "s *sXtnrrjÄi “Ä ”- a-
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A. Fahrten innerhalb der Stadt und Landhäuser
und zwar bis zu folgenden Punkten:

1. im Nerotal , Nordostseite , bis zur Nerobergstrasse , ausschliesslich der

2 im̂ Nerotal , Südwestseite , bis einschliesslich des Hauses Nr . 20,i asrÄXt 1» r—
der project . Ringstrasse jetzt zwischen

6. Sonnenberger Strasse bis zu der , der Stadt zunächst gelegenen Grenze
der Kronenbrauerei,

7 Pnrkstrasse bis zur Ecke des Parkweges , . .
8 Biers " Strasse einschl. des Hauses No. 25 (Cron), Kilometerstein 0,1.
9 Frankfurter Strasse bis zur zukünftigen Kingstrasse.

io ! Mainzer Strasse bis zu dem zum Distrikt Hasengarten führenden Feldweg,
n ScVilnch+hausstrasse bis zum Schlachthaus,11: Neue Hahnhofsanlage(Bahnhof Süd) einschliesslich des Zollschuppens,
13. Biebricher Strasse bis zur Neudorferstr . einschl. A ^ srsr14 Schiersteiner Strasse bis zur diesseitigen Grenze des Exerznrp ,
15. Dotzheimer Strasse bis zum Fahrweg nach der Wellntzmühle , n c s ein

früheren städtischen Bullenstall,
16. Lahnstrasse bis zum Hause Nr . 22, (Zum Taunus ),
17 A «so bis zur Schleifmühle , . ,
18! Walkmühlstrasse bis zur Schützenstrasse , ausschl. der letzteren,
19. Platter Strasse bis zum Eingang des alten hnedhotes,

Ein¬
spänner
M. Pf.
— 80

bei 1 bis 2 Personen . ^ _
bei 3 bis 4 Personen . • j \

über diese Punkte hinaus bis zum Ende der zusammen¬
hängenden Häuser der vorgedachten Strassen ein¬
schliesslich der Nerobergstrasse und der Lanzstrasse,
ferner im Dambachtal bis einschliesslich des Hauses
Freseniusstr . 29 (Dambachhaus , Villa Kupferberg ) :

bei 1 bis 2 Personen.
bei 3 bis 4 Personen. 't,, ' , '

Bei Fahrten vom Hauptbahnhof 20 1 fg mehr

*"8' Bei ^diesen Fahrten ist für das gewöhnliche kleine
Handgepäck , bestehend in Hutschachtel , Reisesack,
Handkoffer und dergleichen im Gesammtgewicht von
nicht mehr als 10 Kgr nichts zu entrichten Für
jedes grössere Stück Gepäck oder für schwerer
wiegendes kleines Reisegepäck wird bezahlt : . . .

Das Warten beim Abholen von Fahrgästen zur
Tageszeit muss während der ersten 5 Minuten unent¬
geltlich geschehen, für jede weiteren , wenn auch nur
angefangenen 5 Minuten werden vergütet : . . . .

B. Fahrten ausserhalb, der Stadt- und Landhäuser.
Beau-Site und der Teil der
Wilhelminenstr . zwischen Beau-
Site und Ruhbergstr . Hinfahrt . . . .
Dietenmühle . ”
Verlängerte Parkstrasse , Uber die
Dietenmühle hinaus „

4) Villa Panorama im Distrikt Weinreb „ > • • •

1 -
1 20

Zwei¬
spänner
M. Pf.

1 —
1 20

1 30
1 50

1)

2)
3)

— 20 - 20

— 20

er.

- 20

1 - 1 50
1 - 1 50

1 20 1 50
- 1 — 1 50
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5) Städtisches Elektrizitätswerk an der
Mainzer Landstrasse „

6) Adolfshöhe . „
7) Besitzung Grimberghe bei Adolfshöhe
8) Hof Geisberg „
9) Neuer christl . Friedhof , „

10) Neuer jüdischer Friedhof an der
Platterstr . „

11) Schiesshallen , „
12) Walkmühle , „
13) Kurhaus Waldeck an der Aartrasse „
14) Griechische Kapelle , „
15) Stickelmühle , „
16) Neroberg , „
17) Leichtweishöhle , „
18) Rettungshaus , „
19) Villenkolonie Eigenheim , Gemarkung

Sonnenberg „
20) Bahnholz (Hotel -Restaurant und

Luftkurort ) „
21) Sonnenberg , Ruine ,
22) Sonnenberg , Wilhelmshöhe „
23) Sonnenberg , Hinfahrt
24) Für Fahrten zwischen Wiesbaden und den zur Ge¬

markung Sonnenberg gehörigen, an der Sonnenberger¬
strasse Gelegenen Landhäusern bis in Höhe der Villa
Liebenburg , einschliesslich der letzteren.

25) Sonnenberg , Parkweg Hinfahrt.
26) Bierstadter Warte , „ .
27) Für eine Fahrt von Wiesbaden nach den an der Wies¬

badener Strasse bis zum Wartturm weg liegenden
Villen, Hinfahrt.

28) Für die an derselben Strasse vom Wartturmweg bis
zum Kilometerstein 1,1 sowie für die am Wartturmweg
zusammenhängenden liegenden Villen, Hinfahrt

29) Bierstadt , Hinfahrt
30) Fasanerie , „
31) Klarenthal , ,
32) Dotzheim , Bahnhof „
33) Dotzheim, „
34) Rambach , „
35) Erbenheim , „
36) Biebrich , Wasserturm „
37) Biebrich , „
38) Fischzuchtanstalt , „
39) Schierstein , „

Bei den Fahrten Nr. 9 bis einschliesslich 39
‘/s Stunde gratis Warten , für die Rückfahrt wird die
Hälfte bezahlt , jede weitere wenn auch nur angefangene
'/i  Stunde des Wartens kostet . . .
Chausseehaus.40)

41) Niederwalluf
42) Platte . . . .
43) Nürnberger Hof
44) . .
45) Georgenborn , einschliesslich Kurhotel und Restaurant

Ein¬ Zwei¬
spänner. spänner,
M. Pf. M. Pf.

1 50 1 80
1 20 1 60
1 50 2 —
2 - 2 50
2 - 2 50

2 50 3 —
2 — 2 50
1 50 2 —
1 50 2 —
1 70 2 —
2 — 2 50
2 40 3 —
2 40 3 —
2 40 3 —

2 50 3 —

3 - 4 —
2 50 3 —
2 40 3 —
1 70 2 —

1 40 1 70
1 - 1 50
2 50 3 -

1 50 2 —

2 — 2 50
2 50 3 —
2 40 3 —
2 40 3 —
o _ 3 —
2 40 3 40
3 —
3 - 4 —
2 - 2 60
3 - 4 —
3 50 4 50
3 50 4 50

— 30 - 50
7 — 10 -
7 — 10 —
7 — 10 —
7 — 10 —
8 - 11 —

11 - 13 —

Drucksachenaller Art liefern rasch, gut und zu
Carl Scbnegelberger & Cie.,‘Marktstrasse 26.

59*
massigsten Preisen



Ein¬
spänner.
M. Pf.

46) Hahn . ^ ^
47) Kellerskopf . • ■ • • • • . '

Bei den Fahrten Nr . 40 bis einschhessl . 47 ist ein
1-stünd . Aufenthalt und die Rückfahrt einbegriffen.
Jede weitere auch nur angefangene */* Stunde des
Wartens kostet . . . . ~ __

48) Kastei . - .
49) Mainz (ausschliessl . Brückengeld ) . tü
50) Kiedrich . .
51) Rauenthal . rji
52) Erbach.
53) Schlangenbad und zurück . . • • • • • ■ • •
54) Schlangenbad und zurück über Neudorf und Schierstein Id
55) Schlangenbad über Rauenthal und Schierstein . . . 13 —
56 ) Schlangenbad über Ranenthal und Biebrich . - - 1,3  ' ,u
57) Schlangenbad über Rauenthal einschliesslich der Fahrt

auf die Aussicht bei Rauenthal und über Schierstein 13 50
58 ) Schlangenbad über Rauenthal einschliesslich der Fahrt

auf die Aussicht bei Rauenthal und über Biebrich . 14 50
In den Fahrten Nr. 48 bis einschliesslich 58 ist

die Rückfahrt einbegriffen, Zeitdauer für einen halben
Tag . Die beiden Tageshälften scheiden sich Mittags
1 Uhr . Beträgt die Zeitdauer einen ganzen Tag, so
ist mehr zu zahlen . “ -

59 ) Kastei Hinfahrt . " —
60) Mainz, bis Bahnhof , Hinfahrt (ausschl . Brückengeld ) 7 —
61 ) Georgenborn , einschliesslich Kurhotel und Restaurant

Hohenwald , Hinfahrt . . . . . _
62) Schlangenbad , Hinfahrt . •
63) Langenschwalbach , Hinfahrt . . - - - - - - - lu ou
64) Langenschwalbach , Hin- und Rückfahrt für den

ganzen Tag. 0
65) Langenschwalbach und zurück über Schlangenbad

für den ganzen Tag . • • • • • ; —
66) Langenschwalbach über Schlangenbad , Rauenthal

und Schierstein zurück für den ganzen Tag . . . 18
67) Eppstein , durch das Lorsbacher Thal zurück für den

ganzen Tag . ■ • ■ ■ ■ ■ g , ■ £? —
68) Eppstein , Königstein und zurück für den ganzen Tag 25
69) Eppstein , Königstein , Falkenstein über Homburg v.

d. Höhe zurück , Zeitdauer 2 Tage . • • . . • • 40 —
70) Hochheim , über Kastei u. zurück , f. den ganzen Tag 15
71) Rüdesheim und zurück , für den ganzen Tag • • • 20 —
72) Weilbach und zurück , für den ganzen Tag . . . . 18

C. Rund -Tourfahrten.

73) Griechische Kapelle über den Neroberg , durch das
Nerotal zurück . - • •

74) Griechische Kapelle über den Neroberg und die Leicht-
weishöhle zurück .

75) Neroberg über die Leichtwöishöhle und zurück . .
76) Leichtweishöhle über den Neroberg und zurück . .
77) Leichtweishöhle über die Trauereiche zurück . . .
78) Griechische Kapelle , Neroberg über die Kanzelbuche

und Leichtweishöhle zurück.
79) Griechische Kapelle, Neroberg , Kanzelbuche, Rund¬

fahrtweg , Herreneichen , Leichtweishöhle und zurück

4 20

4 50
4 —
4 50
4 50

4 50

6 50

Zwei¬
spänner.
M Pf.
13 —
15 —

- 50
10  —
14 -
14 -
14 —
12  -
14 -
15 -
16 -
17 -

17 -

18 -

3 -
7 -

10  -

11  —
12  -
14 -

18 50

20  -

22  —

24 -
32 —

50 —
18  —
25 -
24 —

5 10

6 —
5 10
6 —
6 —

6 —

8 -
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Ein- Zwei¬
spänner. spänner.

80) Griechische Kapelle, Neroberg Kanzelbuche R ,1 ^ ^ ^
81) 8 - 10 -

r
83  u ’ LT .l' tWeifhöhle’ K^ dfahrtweg , über Wald ' 6 5° 8 ~

“Ä m“ h“ ," nd A” * — » A " * ;
S4) ^r "tal, Leichtweishöhle , Rundfahrtweg , Fischzucht ' 7 5° 9 “

-Säjfkää : - -
r JSSänS5T — - und ' Piatter - * - 7 "

87)  Sl " JS h d” Uw di. w ., t : - 6 -

i -H  £ iebnch. über Schierstein zurück . . c ~ “ ~
94 HnfrT ilber  ^ damstal ^rück f ~ l

und Sck ’ kiiDStliche  Fischzucht - Anstalt 6 ~
95) 5 ■ 620

ist ®e' den Fahrt «n von  Nr . 73 bis einschliesslich' 95 4 5° 6 ~
. j . d. w.LS

97) Rnf Ut SeehaUu Übf die  Fasanerie zurück .' ' ' ' ' 30 - 50
m K kJ mZ  bbsr den Rumpelskeller zurück ' ' q ~ H ~
99) 9 - 11  ~

ggasaas &äsisLi .: : -- : f - ü-;«3)Ä “dd”«isE:;£ söSrkhehK,“pt - «- » -
104) RIatte und zurück überdieHolzhackerhauschen . . 9 - 12 -
1nw  Holzhackerhäuschen Fischzuchtanstalt und

“ ÄÄr 6  v . » M 14  -

m)  mtr> °l£ ",f'™kN.trodW1bV'^ 13- ---
- Kloppenheun und Bierstadt zurück . . . g ’ 10  _

1>, 7 / de.n Fahrten Nr. 90 bis einschliesslich 10«' istvc.Ä'.rts ."‘t »'“-. _.
11,l„l; " I,ä ”/1"' »» <> «iekt v„ ,)(|i,,|1,„ j di , Fahrten
von Nr - -. sowie von Nr. 53 bis einschliesslich 58
von Nr. 62 bis einschliesslich 72 und von Nr 9fi hiü
einschliesslich 108 anzunehmen. blS



Ein- Zwei¬
spänner.
M. Pf.

spänner.
M. Pf.

75

3 —

4 —

P , fßT1 weiche die Rückkehr nach WiesbadenFahrten , wei , Ansnruch nehmen als
eingerechnet , längere ^elt KutseherP Vom 1. Oktober
2 Stunden , brauchen Uhr  nachm .,

JomT Aprü bie etoschliesslich 30. September nur bis

Sfe über 11 Uhr abends in Anspruch nehmen muss.
Dauert eine Fahrt länger als bis 11 Uhr abends, so
Shd für Tede vollendete halbe Stunde mehr bezahlt -

Bei Fahrten nach Plätzen , welche vorstehend nicht

Grunde gelegt.
II. Zeitfahrten.

a. Für eine Fahrt irmerh :
fahrten angegebenen Grenzen onne 2 —

b Für "att 'ausseXalb der' für Tourfahrten unter IA
b‘ angegebenen Grenzen , ohne Unterschied der Personen- g ^

B̂ Ẑ tLn ausserhalb der^

doppelte Fahrpreis zu entrichten . . .
3«. « • S.u. 1«

von 11 Uhr abends bis d Uhr morgens die
h Tn der Zeit vom 1. Oktober bis emscmiessncn oi.

von 11 Uhr abends bis 7 Uhr morgens . . . , .
Bei Droschken , welche für die Nachtzeit besteüt ^h °den "Frühzügen

L ^ LLne7 « tarifmässige Tagesfahrpreis zu

entrichten . ^ beim  F,ahrgste,i während d- Nachtze,it mus;
für die erste Viertelstunde ohne jede j  „g werfen 75 Pfg - für Einspänner
angefangene bezw. vollendete Viertelstunde werden tb  ng
un3 1 Mk. für Zweispänner vergütet . die Fahrten vom

IV. Fahrten vom und nach dem 'Hauptbahnhob n  genannten Sätzen
Hauptbahnhof ist wahrend der Tages t ^ Fa^^ en vom und nach demHaupb
ein Zuschlag von 20 1 fg zu zahlen . Nachtzeit ist nur  der doppelte ad I

den ad̂ IU °gena7nte7 bd°de7/n Fahrpreis nie verlangen , dagegen müssen ihm
für das Warten 50 Pfg . besonders gezahlt werden . , Ponnvfuhr werke) sind

VI Die Führer der sogenannten Damen-Phaetons ( /
berechtigt , bei Zeitfahrten ein Drittel der Taxe mehr zü forder .
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VII . Die Führer von Schlitten sind berechtigt , ein Drittel der Taxe mehrzu fordern,
VIII . Bei Fahrten ausserhalb der Stadt ist das kleine Handgepäck , wie

Handkoffer , Hutschachtel und Reisesack frei . Dagegen ist für jedes grössere
Stück Gepäck 50 Pfg . ohne Rücksicht auf die Entfernung zu entrichten.

IX. Den Droschkenkutschern ist es untersagt , Trinkgelder zu verlangen.
Wiesbaden,  den 22. Oktober 1906

Der Polizei-Präsident:
v. Schenck.

Tarif
für Droschken mit Fahrpreis -Anzeigern.

Für 1—2 Personen innerhalb der im Droschkentarif unter I A ange¬
gebenen Grenzen am Tage. Taxe 1: bis 1000 Meter Wegstrecke : 50 Pfg ., fernere
je 500 Meter Wegstrecke : 10 Pfg.

Für 3—4 Personen innerhalb der im Droschkentarif unter I A ange¬
gebenen Grenzen am Tage. Taxe 2: bis >50 Meter Wegstrecke : 50 Pfg ., fernere
ie 375 Meter Wegstrecke : 10 Pfg.

Für 1—4 Personen ausserhalb der im Droschkentarif unter I A ange¬
gebenen Grenzen am Tage. 1—4 Personen nachts (vom 1. April bis 30. Sep¬
tember von 11 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, vom 1. Oktober bis 31. Mär :
^ou 11 Uhr abends bis 7 Uhr morgens), faxe 3 : bis 500 Meter Wegstreckez
50 Pfg ., fernere je 250 Meter Wegstrecke : 10 Pfg.

Wartezeit bei Tage und bei Nacht für alle drei Taxen 4 Minuten : 10 Pfg .,
1 Stunde 1,50 Mk. Die angefangenen 4 Minuten werden für voll gerechnet.

An einmaligen Zuschlägen wird unabhängig von der jeweilig eingestelltenTaxe erhoben:
a) Fahrt von den Bahnhöfen . . . . . Mk . —52.
b) Für jedes grössere Stück Gepäck oder für schwerer als

10 kg wiegendes kleines Reisegepäck . „ —*25
c) Für Nachtfahrten . . . . . . _ .50

d) Für Hin- und Rückfahrt nach:
Mk.

! • den zur Gemarkung Sonnenberg
gehörigen a. d. Sonnenberger
Strasse belegenen Landhäusern
bis in Höhe der Villa Lieben¬
burg , einschl . der letzteren —.25

2. Sonnenberg . . . . —.50
3. Biebrich . 1.—
4. Griechische Capelle . . 1.—
5. Neroberg . . . . 1.—
6. Leichtweishöhle . . . 1.—
7- Fischzuchtanstalt . . 1.—
8. Fasanerie . . . . 1 ._
9. Neuer Friedhof . . . . 1.—

10. Schiesshallen . . . . 1.—
11. Hof Geisberg . . . 1.—
12. Wilhelmshöhe bei Sonnenberg 1.—

Derselbe Zuschlag wird erhoben,
die Hinfahrt ausgeführt wird.

Mk.
13. Bierstadter Warte u. Bierstadt 1.—
14. Rain hach . . . . 1 .—
15. Dotzheimer Bahnhof . . 1.—
16. Dotzheim . . . . 1 .—
17. Klarenthal . . . . 1 .—
18. Erbenheim . . . . 1_
19. Schierstein . . . . 1.—
20. Bahnholz Hotel, Restaurant u.

Luftkurort . . . 1.—
21. Kastei . 2.
22. Taunusblick . . . . 3 .—
23. Walluf . 3.—
24. Mainz . . . . . 3 ._
25. Platte . . . . . 3,50
26. Schlangenbad . . . 4.50
27. Langenschwalbach . . 4.50
wenn nach den vorgenannten Orten nur

Druck von Broschüren, Verlagswerken etc. übernehmen
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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e) Für Rundlourfahrten : ' . , , , , .
28 Griechische Kapelle über Neroberg , Leichtweishöhle zuruck Mk. J.—
29. Griechische Kapelle , Neroberg, Kanzelbuche , Rundfahrweg

und zurück . . - - - - ”
30. Dotzheim über Prauenstein , Schierstein zurück . . - »
31. für sämtliche im Droschkentarif unter I C von No. 73 bis

einschliesslich No. 108 aufgeführten Rundtourfahrten , soweit
dieselben von einspännigen Droschken ausgeführt werden „

Nur mit einem Pferde bespannte Droschken sind nicht verpflichtet
im Droschkentarif unter I B No. 42, sowie von No. 53 bis einschliesslich No. 58
von No. 62 bis einschliesslich No. 72 und unter 1 C von No. 96 bis einschliess¬
lich No. 108 aufgeführten Fahrten anzunehmen.

1.—
1.—

1.—
die

Dienstmann-Tarif.
I. Gänge und Fuhren innerhalb des Stadtbezirks.

Ein Botengang oder ein Gang mit Traglast bis 10 Kilogramm 0,30 Mk.
Ein Gang mit Traglast bis 50 Kilogramm . b.bU „
Eine Fuhre im Gewichte bis 100 Kilogramm . "
Grössere Warentransporte pro 50 Kilogramm . O/u „

2. Stuodenarbeit.
a. Ohne Geschirr für die erste Stunde . 0,60 Mk.

für jede folgende Stunde . 6,ou „
b. Mit Geschirr für die erste Stunde . Vöu „

für jede folgende Stunde. u’w  »
Arbeiten , welche über »/„ Stunde Zeit in Anspruch nehmen,

werden einer vollen Stunde gleich bezahlt.
3. Tagesarbeit.

a. Ohne Geschirr für einen ganzen Tag . 3,00 „
für einen halben Tag . "

b. Mit Geschirr für einen ganzen Tag . £,uu „
für einen halben Tag . . . . • • • • • • - - - "

Gänge über Land werden nach dem Stunden - oder ragostant
berechnet . Abonnements nach Uebereinkunft.

§ 2 . *
Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. April 1895 in Kraft.
Wiesbaden,  den 21. März 15.

Königliche Polizei -Direktion
Schütte.

89

Polizfi -Verordnuüg
betr. den Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen, Strassen und Plätzen.

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landes¬
verwaltung vom 30. Juli  1883 (G.-S. 8 . 195) und gemäss der §§ 6 12 und 13
der Verordnung vom 20. September 1867 (G.-S. 8. 1529) wird unter Zustimmung
des Provinzialrats für den Umfang der Provinz Hessen-Nassau Folgendes ver¬

ordnet . für den  Fuhrwerksverkehr geltenden Vorschriften finden auf
das Fahren mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen , Strassen und Plätzen sinn¬
gemässe Anwendung , . soweit nicht in ^den folgenden Paragraphen andere Be¬
stimmungen getroffen sind . . , . , .

§ 2 1. Bei dem Fahren mit Fahrrädern dürfen, sofern nicht besondere
Wege für den Fahrradverkehr eingerichtet sind, nur für die !Fuhrwerke be¬
stimmte Wege und Strassen benutzt werden . Ausserdem ist der 1 ahrradver¬
kehr ausserhalb der geschlossenen Ortschaften auch auf den neben den 1 ahr-
strassen hinführenden Banketten gestattet.
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b. b. n d 1. BsU BSr ; ÄiL “™ 1/Äl,, FU!' ’ ’Se »p - und 3)
lebhaftem Fussgängerverkehr langsfm zu fahren “« «nweichen und bei

Wege , Ŝtrassen . Lrülen ^ n'd ' p ^ ^ ^ nd befugt , das Befahren bestimmter
Bankette neben den Fahrstrassen mit’ deise, J3en’ einschliesslich der
sagen . Das Verbot ^ öffentlich '" ' Fahrrädern ganz oder zeitweilig zu untor-
Absatz 1 für Fahrradverkehr vmhet vir " m,lc !ien ; ausserdem sind die nach
örtlicher Verhältnisse durch die I -- ?De v 6®t’ usob ?rn nicht  wegen besonderer
wi,d , mit deSchZbaret L SÄS ° Ä nA« h™ ^ ^ ttet

2- We bereits bestehenden Verbote bleiben fn ^ ft

1 und 2) für den Äffchen Fahnder verkehr ^ e/La ^ t " ^ ^ oten (Absatzund Telegraphen -Verwaltung imrl Beamten der Reichspost-
sind unterliegt der Entschfidnn , ®w  oDeutlichen Verwaltungen zuzulassen
des Innern g  Entscheidung der Mmister der öffentlichen Arbeiten und

Fiu . Id . /vtpflS “ ' ” ' “ r  S* h5ri e e” Toni, « b . i dor Leitung

Oder TL ? trSS, “ 'SZSr ' N . n- eb . u
Eigentum zu gefährden den Verkehr che  8 °dignet und , Menschen oder
zu machen , sind verboten . stoien , Pferde oder andere Tiere scheu

der GenehSgung 1 der WegepSeibohö^ 6” ’ Plätzen bedürfen

kehr von Wagen Lehern ^Ladfaf ^ ^ ^ "i überall da, wo ein lebhafter Ver-
mit massiger . Ges’ehwindigke ^ getluen werden ' ^ ^ ^ stattfindet , darf nur

biegen aus einer 8tras °e" ii? die Todf " B?'üVko11' Foren  und Strassen , beim Ein-
krümmuugen , bei der Ausfahrt ans c’ ^ '? ''^n , unübersichtlichen Strassen-
liegen und bei der Einfahrt - °° t .Grundstücken die an öffentliche » Strassen
werden , dass das Fahrrad „ Nt! *? ?, ’tuudstücke muss so langsam gefahren
werden kann nötigenfalls auf der Stelle zum Halten gebracht

Hän de von̂ der^Lenkst an ge ' mie/die Vüsse von̂ de/ped l®* ^ ver |>oten’ beide6. Während riAr n,mt li uss ? v,on  den Fcdalen zu nehmen.

>;ad mit einer hellbrennenden Laterne zu ^ versehen ^ ^ hî IAch '/ ^ de- Fahr-
fallen , ihre Gläser dürfen nicht farbig sein ^ Licht n' uss nach vorn

und einer heMömm ^ cn Glocke ^ ve7sehen " seim ^ ^ Wlrkenden  Hemmvorrichtung

Fahrrichtung kreuzendf M̂enschen e."tPeg enkolIimend fi z» überholende , in der
werken , Heiter , Treiber von Vieh e ö" ,r n.T T l ' J 5? Ffihrer von Fuh '"

rechtzeiti ^ auf das Nahen des Fahrrades LbntS ^ maXn ;1° l'kGnZCiChen
ungen , sowie® hlden 'in Vh  Abs wS ” ^ ,,f ben sv.or  Strassenkreuz-
zeichen ist sofort aufzuhören wenn “ anb el ublten  Pillen . Mit dem Glocken¬
oder scheu werden . ferde oder andere Tiere dadurch unruhig

3. Zweckloses oder belästigendes Häuten ist zu unterlassen.

Viehtranspor ^ n ®̂tc .̂ ha ^ 'der ' Radffth1Welke ?V^ *ff-ern’ p adfabrern , Fussgängern.
auszuweichen oder falls die Oert licht ** ' bchtzeitig und genügend nach rechts
statten , so lange anzuhal en oder » do '- ^ ust.ge Anstände dies nicht ge-
gegenkommende Fuhrwerk etc hat d ^' e Ka.hn frei  ist - Das ent-
P»ss der Radfahrer auf der Fährst -/ / ,3° Vlel Platz frei z« lassen.

atahrei ai  3e . 1-ahrstrasse ohne Gefahr rechts ausweichen kann.

-- s»vjXÄtuiÄrsr rjBSr - “ w™
Wir,”p,’h,,n  T» asXrrtÄSÄ 'k-' - -»— •-
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9 D zu  überholende Fuhrwerk etc . hat auf das gegebene Glocken -
Zeichen soviel Platz frei zu lassen, dass der Radfahrer auf der Fahrstrasse ohne

G fah  3 VAi eEckehneund Kreuzungspunkten von Strassen , auf schmalen Brücken,
in Thoren^ 1sowie "überall , wo di? Wahn durch Fuhrwerke etc . verengt ist,

ist dasi Ueberholenj ^ pferd oder ejn anderes  Tier vor dem Fahrrade scheut,
§ ' fl ftjn Vorheifahren mit dem Fahrrade Menschen oder Tiere

Ä *£ äS,ä '*"*•*» » d" » ■
“ " “ - « Ä . Truppenabteilungen,KbniglMi . n und , . i. .

'i
w?£ e’ zur1 Besprengiuig " odei'8 Reinigung der öffentlichen Strassen dienen , ist

~ 17 “mÄ 1I'ÄÄ Erekntivbeamten M

langen vorzuzeigen . ^ Preussen einen Wohnsitz haben , eine auf ihren
Namen Tautende von der zuständigen Behörde des Wohnorts ausgeste te,
für die Dauer des Kalenderjahres f ' ^ au^ steM Fü7PeiTonen uLrkarte wird durch die Ortspolizeibehoide ausgestellt , rui  ,
14 Jahren erfolgt die Ausstellung auf Antrag des Vaters,
oder . on. tlg . n „ „ „ ha ,b „ in einem Stn. t

b> “S ’Ädfe5 .S ” iffebe , oder »hnlieber Art »orge. eh,leben
sind eine nach den dortigen Bestimmungen gütige Radfahrkarte.

, T, ,1 , wplche weder in Preussen , noch in einem unter b genannten
C Staate Wen Wohnsitz haben, einen anderweitigen genügenden Ausweis

2 — Militärpersonen , sowie uniformierte und mit einen ^ ^ ^ ^ ner 'RaT
versehene Beamte , "welche das Fahrrad dienstlich benutzen , bedürfen emei Rad
fahrkarte oder eines sonstigen Ausweises nicht - , , darin vorbe-

§ 14. Uebertretungen dieser Pohzeiverordnung und \ fe bis zu
haltenen Anordnungen der Wegepohzeibehorde 'i erden m t soweit nicht
BO Mark, im Unvermogensfalle mit entspiechender Halt bestr ,
nach den .allgemeinen Strafgesetzen eu»' .̂ art ^ e 1 Januar 1901 in Kraft . Mit

S716; "irÄi “ a » , a . 11. .o . . .
SKT ÄS SÄ ? ober den Verkehr ml . MM . » <
öffentlichen Wegen , Strassen und Plätzen aufgehoben.

Cassel,  den 11. September 1900. ^
ln Vertr . : gez. F romme.

Polizei -Yerordnung.
Auf Grund des § 137 des Gesetzes Uber die allgemeine ^ ^ sverwaituus„„ T ,, ,ooo und  der SS 6 12 und 13 der Verordnung vom 20. oept

1867 Uber'' die Pota » -Verwirkung 'J“ " en" vmk. n b 'de " » « ""rnn'gwtsaÄÄ « «'-. -
1899 <Amtsblatt 8. 414) folgende Polizei -Verordnung erlassen.

Einziger Paragraph.
Andere Fuhrwerke als Kraftfahrzeuge (Automobilen ) dürfen sic i

Huppe als Signal nicht bedienen.
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Vorstehende Verordnung tritt am 15. Oktober 1901 in Kraft
Bis zu diesem Zeitpunkte sind die an anderen Fuhrwerken als Kraft¬

fahrzeugen (Automobilen ) befindlichen Signalhuppen zu entfernen.
Wiesbaden,  den 25. September 1901.

Der Königliche Regierungs-Präsident:
I . V. gez. : Bake.

Bekanntmachung
betreffend die Ausschliessung einzelner Strassen vom Befahren mit Fahrrädern.

Unter Aufhebung der diesseitigen Bekanntmachung vom 10. August 1905,
betreffend die Ausschliessung einzelner Strassenteile vom Befahren mit Fahr¬
rädern wird auf Grund des § 3 Nq.  1 der Provinzial -Polizei -Verordnung vom
11. September 1900, betreffend den Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen
Wegen , Strassen und Plätzen , Nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

Das Radfahren ist verboten:
1. Für die Zeit von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends : In der Langgasse,

vom Michelsberg bis zur Webergasse und auf dem Michelsberg.
2. Für die ganze Tages- und Nachtzeit:

auf allen nur für Fussgänger bestimmten Wegen (Trottoirs , Banketts,
Promenadewegen , Anlagen ),

Auf diesen Wegen dürfen Fahrräder auch nicht von Frusgängern an der
Hand geführt werden.

Uebertretungen werden nach § 14 der Provinzial -Polizei -Verordnung be¬
treffend den Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen Wegen , Strassen und
Plätzen vom 11. September 1900 bestraft.

Wiesbaden,  den 12. Oct. 1906.
Der Polizei -Präsident:

v. Schenck.

Bekanntmachung.
Um den mehrfach ausgesprochenen Wunsche um Freigabe bestimmter

öffentlicher Wege für den der Gesundheit dienlichen Sport des Schlittenfahrens
(„Rodeins“) für die Jugend gerecht zu werden , bringe ich hierdurch zur öffent¬
lichen Kenntnis , dass nichts dagegen einzuwenden ist . wenn zur Ausübung dieses
Sports folgende, ausserhalb des Stadtberings belegene Wege benutzt werden:

1. Die Idsteinerstrasse zwischen der Wiesbadener Gemarkungsgrenze und
dem Hof Geisberg , bezw. dem nach dem Rettungshause führenden Weg.

2. Der Verbindungsweg , welcher gegenüber der Restauration Bahnholz
von der Idsteinerstrasse an der Melibokuseiehe vorbei nach der ver¬
längerten Kapellenstrasse führt.

3. Der vom Nerotal (am Kochdenkmal ) nach der verlängerten Kapellen¬
strasse oberhalb des städtischen Wasserreservoirs vorbeiführende Fahr¬
weg und zwar nur auf der Strecke zwischen dem untersten Promenaden¬
weg, welcher vom Speyerskopf nach dem Neroberg führt , bis zur
verlängerten Kapellenstrasse.

(Der untere Teil dieses Weges ist für das Befahren mit Hand¬
schlitten wegen der damit verbundenen Gefahr für die den Nerotalweg
benutzenden Fussgänger untersagt .)

4. Der Weg von der Kaiser-Friedricheiche nach dem Entenpfuhl.
5. Der Weg von der Kaiser-Friedricheiche nach dem Rabengrund.
0. Die breite Waldschneise von den Herreneichen nach dem Rabengrund.
7. Der Weg von der Platterstrasse am Waldhäuschen und dem Adams¬

talerhof vorbei nach der Aarstrasse.
8. Der Weg von der Aarstrasse durch den Distrikt Geisheck nach Clarental.

Drucksachen aller Art liefern rasch , gut und zu massigsten Preisen
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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* 9. Der breite Waldweg vom Holzhackerhäuschen nach dem Forsthaus

Daeeeer^ halte ich es sowohl iin Interresse der persönlichen Sicherheit
der Sportliebhaber selbst , als auch wegen der erheblichen KeeintrachUgung
und Gefährdung des Fussgänger - und Fährverkehrs fur dringend o wend̂ ,
dass alle übrigin Strassen und Wege, im besonderen die offentluben Fahr
Strassen innerhalb , wie ausserhalb des Stadtbermgs von der Ausübung des
oben bezeichneten Sports ausgeschlossen bleiben.

Wiesbaden,  den 30. Dezember 1906. •Der Polizei-Präsident:
v. Schenck.

Bekanntm adiung.
Nach S 3 der Polizeiverordnung des Herrn Oberpräsidenten vom 11. Sept.

1900 betreffend den Verkehr mit Fahrrädern auf öffentlichen \ \ egen, Strassen
und Plätzen sind die Wegepo 'izeibehörden befugt , das Befahren bestimmter
Wege, Strassen , Brücken und Plätze, sowie Teile derselben einschliesslich der
Bankette neben den Fahrstrassen mit Fahrrädern oder mit bestimmten Arten
von Fahrrädern ganz oder zeitweilig zu untersagen.

Bereits bestehende Verbote sollen in Kraft bleiben.
Unter Hinweis auf diese Bestimmung bringe ich hiermit zur allgemeinen

Kenntniss . dass gemäss § 26 der für den Regierungsbezirk Wiesbaden g^ ^ den
Wegepolizeiverordnung des Herrn Regierungs -Präsidenten vom 7 Novembei 1899
öffentliche Fusswege , also auch die neben den Fahrstrassen der öffentlichen
Wege befindlichen Bankette , von Fuhrwerken , Reitern , Maschinen oder Vieh¬
transporten nicht benutzt werden dürfen . , T j , ,

Unter Fuhrwerken sind gemäss § 1 der erwähnten Verordnung des
Herrn Regierungs- Präsidenten u . A. auch Fahrräder und Selbstfahrer zu verstehen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen werden nach § 00 dieser
Verordnung mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., im Unvermögensfalle mit Halt bestraft.

Wiesbaden,  den 19. August 1904. . . , .Der Polizei- Präsident:
v. Schenck.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 11 Absatz 3 der Polizei -Verordnung vom 11. Februar 1896,

betreffend das Radfahren auf öffentlichen Strassen , Wegen und 1 latzen wird
mit Zustimmung des Herrn Regierungs -Präsidenten Nachstehendes zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht : v u j

Den praktizierenden Aerzten wird die Erlaubnis erteilt , die bisher dem
Radfahrverkehr durch diesseitige Bekanntmachung vom 10. September 1897
verbotenen Strassen mit folgender Einschränkung mit Fahrrädern , welche an
der Lenkstange unterhalb der Radfahrnummer in der Richtung der Längsachse
des Fahrrades nach vom gerichtet , ein Schild mit rotem Kreuz aut weissem
Felde in der Weise führen , dass das rote Kreuz von beiden Seiten gut sicht¬
bar ist , zu befahren.

Das Radfahren bleibt verboten : .
1. auf allen nur für Fussgänger bestimmten Wegen (Trotton , Banketts,

Promenadenwegen , Anlagen ) ,
2. auf allen Reitwegen , * , . , , xr  ,
3. bergabwärts die Röder- und die Geisbergstrasse von der Neubauer-

bis zur Taunusstrasse . . ..
Das am Fahrrade angebrachte weisse Schild muss eine Grosse von

9 cm, das rote Kreuz eine solche von 7 cm haben.
Wiesbaden,  den 5. Juli 1898. Königliche Polizei -Direktion.

K . Prinz v . Ratibor.
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Bekanntmachung.
Das Verbot des Befahrens einzelner Strassen , Wege und Plätze

mit Kraftfahrzeugen betr.

ÄÄTÄ ’SS-1?- D“,“ b» 190S•>►
Oberpräsidenten vom 13. November 1901 »ns «nt 1 olizeiverordnung des Herrn
heitspolizeilichen Gründen dass von J / TIT V6 *‘keIlrs- ™d «cher-
Wege und Plätze des Polizeibezirks w ; i, ti ^ e- ®®fa !lren folgender Strassen,
Fahrzeuge untersagt istV Wiesbaden für drei - und vierrädrige Kraft-

. t 'tsÄÄsr d“ »
der KochbrunnfnInfage W1SChen Kranz Platz und  Taunusstrasse längs
die Baalgasse zwischen Taunus - und Nerostrasse,
der Kranz - und Kochbrunnenplatz,
die Spiegelgasse , kleine Weber- und Langgasse
bereMund t8die SKirVr» KÖniglich f n Sch '0SSe “ aufwärts , der Michels-
zur8FriedrichstSsse 8 ^ * ' Lan ^ asse hezw - Marktstrasse bis

8' Kfein̂ kÄba ^ hSfasse 6: Grabenstrass6 ’ Gemeindebadgasse und

ausserd̂ mTezShneten (^icht̂ verbô E ^ "k^ Z°^ ^ ördnung vom 29. Mai 1905
Richtungen befahren werden V6rbotenen) brassen nur in den angegebenen

b) ausserhalb der Stadt:

1 Verbindungswege zwischen Idsteinorstrasse und verlängerten
vorbeiführend #° r 6 " " Dambachtal u"d an der Melibokus-

2. die westliche Strasse im Nerotal vom Kriegerdenkmal bis Beausite
und der Weg vom Viadukt der Nerobergbahn durch das Nerotal ander Leichtweisshöhle vorbei und durch den TWif lc. i n*
Platterstrasse , ön Teufe% raben bis zur

3' der w£  Inn dev"p,̂ ^ ^ Wolkenbruch nach der Platterstrasse,
entlang b.-I v. r 7 / Strasse an der Ostseite des neuen Friedhofes’ntlang bis zur Leichtweisshöhle und von dieser ab aufwärts an den

”' h * • D“ ,riki ‘b “ » r “b . „ :

4. der grosse Rundfahrweg von den Herreneichen durch den Rabenerund
b,s zur Kanzelbuche und Kaiser Friedrich -Eiche , « abengrund

o. der Weg von der Kaiser Friedrich -Eiche durch den Entenufuhl an
ler F elsengruppe vorbei nach dem Nerotalweg

6' Aars!Ii 8e Vund der Platterstrasse an der  Fischzucht vorbei nach der

7. die Schützenstrasse von der letzten Villa ab aufwärts unter den
Eichen hindurch bis zur Platterstrasse . ^ nnte * den

Visiten-, Verlobungs- u. Gratulationskarten u. s. w. empfehlen in eleganter Ausführung
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26 nleriiu ‘Tunru »g



Wiesbaden , den 18. Dez. 1906. Der Polizei -Präsident:
v. Sch enck.

Polizei -Verordnung
betreffend die An- und Abfahrt am ^ önigtichen Theater und das

Befahren des Kursaalplatzes mit LasttunrwerK.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten Verordnung ™

tember 1867 über die über  die allgemeine Landesverwaltung
S - Ä « jU GomeindevowtandB f,„vom 30. Juli looo wiru ^ Verordnung erlassen .

den Polizeibezirk Wiesbaden folgende Polizei Vero ^ ^ Königlic hen
§ 1. Diejenigen Kutscher , welche Fah g yor der neuen  Colonnade

Theater fahren , müssen mit lh p? on  der Wilhelmstrasse nach dem Kur¬
gelegenen Hauptportal , in de Richtung von ^ abfahren .
haus anfahren und demnächst über den ^ ^ neueu  Königlichen

§ 2. Diejenigen Kutscher ^ eWa gen hintereinander an der Südseite
Theater abholen , haben sich mit ihren Wg ' bene inander auf dem Kursaalplatz
des Bowling-greens auf d®“ ^ r4g®f“ derdpferde der Wilhelmstr . zugekehrt sind,
in der Weise aufzustellen , dass die Kopfe der rter aus dem

§ 3. Das Vorfahren der ^ agen bmm Abholen̂ ™ Person z ^ ^
neuen Königlichen Theater erfolgt in^ die  Abfahrt nur nach der Wilhelmstr.
deminPerwähntenHaupTüher ^ ^ n , als bis die aufzunehmenden Personen

"ur Ab§t. rt JerlerV obrer einerDroschke ^ ^ e.^ et^ pwerk8 « t gehalten,
bei der Anfahrt zum neuen königlichen ^ ..d8^ und zahlen zu lassen,

^ -1“ s, ““ g ä"

ss rAÄ»sraswÄ- i—- *■—
des Kurhauses dient , ist verbo en. .. T „„tfnhrwerk vor der alten

Jer Wilh ” n" 1'“

und umgekehrt . Verordnung werden mit Geldstrafe
§ 6, Zuwiderhandlungen gegen straft

his zu 9 Mark oder mit entsprechender Haft be t .
§ 7. Diese Verordnung tritt mit dem 15. Oktober 1894
Wiesbaden,  den 4. Oktober 1894.

Königliche Polizei -Direktion . Schütte.
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Bekanntmachung
betreffend Verbot des Fuhrverkehrs auf dem Platze zwischen der evangelischen
Schlosskirche und dem Marktkeller , sowie auf der zwischen diesem und dem
Rathause befindlichen Fahrstrasse während der Marktzeit.

• , Grund des § 73 der Polizei-Verordnung vom 18. September 1900wird hiermit bestimmt:
1) Gas Befahren des für den Fussgängerverkehr bestimmten Platzes an

der Westseite der evangelischen Hauptkirche zwischen dieser und dem Markt¬
keller mit Fuhrwerken aller Art ist verboten.

Ebenso ist es untersagt , bespannte oder unbespannte Fuhrwerke aufdiesem Platze aufzustellen.
2) Der Verkehr mit Fuhrwerken aller Art , welche nicht den Marktzwecken

dienen, bezw. nicht zur An - oder Abfuhr von Marktgegenständen bestimmt sind,
i i? r , ah!:srasse  zwischen dem Rathaus und dem Marktkeller ist während
der Marktzeit , also zwischen 6 Uhr vormittags und 2 Uhr nachmittags untersagt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen werden mit der im § 75
der obengenannten Verordnung angedrohten Strafe geahndet.

Wiesbaden,  den 21. November 1901.
Der Königliche Polizei -Präsident ; K. Prinz von Ratibor.

Bekanntmachung
das , Terb0* des  durchgehenden Fuhrverkehrs auf der Strasse vor der höheren
Mädchenschule und der evangelischen Hauptkirche am Schlossplatz betreffend.

Der Durchgangsverkehr mit Fuhrwerken aller Art auf der vor der höheren
Mädchenschule und der evangelischen Hauptkirche am Schlossplatz belogenen
Strasse ist auf Grund des § 73 der Polizeiverordnung vom 18. September 1900
in der lageszeit von 6 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags untersagt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden mit der im § 75
genannter \erordnung angedrohten Strafe (bis zu 30 Mark, eventuell drei TagenHaft ) geahndet.

Wiesbaden,  den 20. Oktober 1906.
Der Polizei Präsident : v. Schenck.

Auszug aus der Polizei -Verordnung vom 18. September 1900.
Benutzung des Trottoirs.

§ 6. 1. Die Trottoirs und andere nur für Fussgäuger bestimmte Wege,
wie z B. die städtischen Promenaden , müssen dem allgemeinen Fussgänger-
verkehr freigehalten werden . Es ist daher verboten , auf denselben zu reiten,
mit Handkarren , Fahrrädern oder Fuhrwerken jeder Art zu fahren , Zugtiere
oder Schlachtvieh zu führen oder zu treiben , den Verkehr durch Stehenbleiben,
durch 1 eilbioten von Verkaufsgegenständen oder durch gewerbliche Ver¬
richtungen zu hemmen und Gegenstände , welche durch ihre Form , Grösse und
Beschaffenheit die Vorrübergehenden zu belästigen und zu beschädigen oder zu
beschmutzen geeignet sind (z. B. Körbe , Eimer , Fleischmulden , Bretter , Hand¬
werksgeschirr ), zu befördern.

2. Ausgenommen von diesem Verbot ist der Verkehr mit Wagen oder
Zugtieren nach oder aus Einfahrten der Häuser und Grundstücke , falls dieses
im hchritt und ohne Aufenthalt geschieht, ferner die Beförderung von gewöhn-
lchen durch Menschen fortbewegten Kranken - oder Kinderwagen , sofern solche
mit Kranken oder Kindern besetzt sind. Ebenso ist es gestattet , den von dem
alten nach dem neuen Friedhofe führenden Promenadenweg mit Leichenwagen
befahren1 VVag6n der Geistlichen auf  dem Hinwege zum neuen Friedhof zu

3- Das Befahren des Trottoirs mit Kinderwagen ist für die Langgasse
und den Michelsberg untersagt.

Druck von Broschüren, Verlagswerken etc. übernehmen
Carl Schnegelberger& Cie., Marktstrasse 26.



Bezeichnung der Lastfuhrwerke.

d„„isjr rscitÄÄs äks

Beleuchtung der Fuhrwerke . ^
s 18. 1. Alle Lastfuhrwerke ohne Unterschied , welche sich in derZeit

zwischen der ersten

SlnäS lÄtfü . . seitf » pb ^ hun , hellbrennenden

LlJtern26Vepersoenenfuhrwerke müssen während der gleichen Zeit durch zwei
hellbrennende Laternen , welche zu beiden Seiten des Bockes anzubnngen ’

beleuchtet sem.^ ^ L Fuhrwerks an einer Seite oder an dem

misse aus , g) der <*£ %& £ £ £ ^ rmS ^ rg vonMetzgergasse von der Maiktstrasse nacn in der Zeit von 7 Uhr morgens
L UüfXrt  die kleine Schwalhacher Strasse von der Kirdigasse nach

dar Ma_uritinsslr !isse,J ) ^ ^ ^ ^ p^ .^^ ^ f^ rŵ rhe^hwnlelh ^ Dn ^Tlî fahrMi

„Kir d. .; H~ b« “ XÄ mÄÄS.%-Ä ^ üasgf - Bftsas
fuhrwerken verboten . Ferner müssen alle sonstigen in aersemen
Fuhrwerke Schritt fahren . „„tfnhrwerke ist untersagt : a) auf dem3. Der Durchgangsverkehr für Lastfuhrwerke ist nnteis g ;

und Rheinstrasse , i) in der Parkstrasse un fahrenden Fahrweg k) in
Distrikt Blumenwiese nach der Sonnenberger Stiasse führende ■ • &’ uiul
der Rösslerstrasse , 1) in dem Verbindungswege zwischen Taun " sstrasse
Kranzplatz längs der Kochbrunnenanlage m) m der Weinen W . ^ ^ ^ r

4. Das Fahren mit Lastfuhrwerk aller Art ^ verböte« ^ , Parkstrasse
Sonnenberger Strasse durch die Kuran ag Dietenmühle an der Nord-Nr. 18 vorüberführenden Weg , sowie auf dem von aer uietenm
-eit « des Rambacl .es sich Anziehenden Wege (Chaiseuweg)^ Schwalbacher .

5. Das Befahren des Michelsbergs auf der̂ Strecke von ^ ^

von d̂en̂ daselbst °zwischen d« Joc ^ Mto ^ wwchen
H.tik ™ ^ S ? Dl ' KMgHeb“ lEidÄn k?n» . .
diesen Bestimmungen zulassen.
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6. Fuhrwerke dürfen nicht stillhalten auf Strassenübergängen , an Kreuz¬
ungen und Einmündungen von Strassen , sowie in solchen Strassen , in denen
zwei Fuhrwerke nicht bequem aneinander vorüberfahren können.

7. Ebenso darf kein Fuhrwerk auf der noch freien Seite des Fahrdamms
halten , wenn auf der entgegengesetzten Seite bereits ein anderes Fuhrwerk
hält , falls nicht der zwischen beiden Fuhrwerken verbleibende Raum so breit
ist, dass dort zwei weitere Fuhrwerke bequem aneinander vor überfahren können.

Beseitigung der Winter glätte.
§ 41. Bei eintretender Winterglätte müssen die Trottoirs mit Sand,

Asche oder ähnlichem staubfreiem Material bestreut werden. Das Streuen muss
während der Stunden von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends so oft geschehen,
als erforderlich ist, um die Glätte unmittelbar nach dem Entstehen wirksam
zu beseitigen.

2. Es ist verboten , bei herrschendem Frostwetter auf den Trottoirs und
Fahrdämmen Schleifen zu ziehen und zu benutzen.

Fahren mit Kinder schlitten.
§ 42. Kleine Kinderschlitten dürfen in der Stadt auf den Trottoirs über¬

haupt nicht , sonst auf allen steilen und abschüssigen Strassen nur langsam ge¬
fahren werden, und zwar so, dass sie dabei stets ; n der Deichsel oder sonstwie
festgehalten werden.

^ Benutzung von Eisflächen.
§ 43. Die Eisdecke öffentlicher und sonstiger in Privatbositz befindlicher

Wasserflächen, welche allgemein zugänglich sind, darf nur mit polizeilicher Er¬
laubnis zum Schlittschuhlaufen und Schlittenfahren benutzt werden.

C. Verhütungen von Belästigungen und Ruhestörungen allgemeiner Art.
§ 50 1. Es ist verboten , auf öffentlichen Strassen Zug- oder Lasttiere

oder Schlachtvieh absichtlich scheu zu machen . Weiterhin ist es untersagt,
auf öffentlichen Strassen Bären oder andere grössere wilde Tiere frei zu trans¬
portieren , desgleichen unverhüllte Spiegel oder andere blendende Gegenstände,
welche das Scheuwerden von Last -, Zug- oder Schlachttieren herbeifuhren können,zu befördern.

2. Fernei ist es nicht gestattet , innerhalb der Stadt auf Strassen und
Plätzen Drachen steigen zu lassen.

3. An Gebäuden oder strassenwärts belegenen Hauslaternen dürfen Spiegel
oder Reflektoren, welche durch abprallende Sonnen- oder Lichtstrahlen Menschen
oder liere auf der Strasse zu blenden imstande sind , nicht angebracht werden.

r § 51 . Beim Auf- und Abladen und der Beförderung von Gegenständen,
wie Ketten , Bleche, eiserne Träger oder sonstige Metallstangen ist jedes störendeund überlaute Geräusch zu vermeiden.

§ 52. Durch lärmenden Gewerbebetrieb auf öffentlicher Strasse , wie
überhaupt unter freiem Himmel oder in Schuppen und Werkstätten die Nacht¬
ruhe der Einwohner zu stören ist untersagt.

§ 53. Besitzer von Hunden dürfen dieselben zur Nachtzeit nicht aus-
sperren und müssen dafür sorgen, dass sie nicht durch Heulen oder anhaltendes
Bellen die Nachtruhe der Einwohner stören.

§ 54. Als Nachtzeit im Sinne der vorhergehenden §§ 52 nnd 53 gilt der
Zeitraum von 11 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.

D. Verhütung von Beschädigungen öffentlicher Strassen und Anlagen.
Beschädigungen im Allgemeinen.

§ 'J5- Es ist verboten , öffentliche Wege, dazu gehörige Baulichkeiten,
Brücken, Durchlässe , Absperrungsvorrichtungen , Wegeweiser, Plakattafeln.
Warnungszeichen , Nummern oder Strassensehilder , Laternen , Prellsteine , Bäume,
Pflanzungen , Materialien und sonstige Einrichtungen und Anstalt m , welche be¬
stimmt sind , die öffentlichen Wege zu schützen , zu bezeichnen, gangbar zu
erhalten oder zu zieren , oder welche zum öffentlichen Nutzen dienen , fahrlässig
zu zerstören , zu beschädigen , oder unbefugt zu beseitigen.

Beschädigungen öffentlicher Anlagen un
§ 56. In

ig e n und Kirchhöfe.
den öffentlichen , innerhalb der Stadt belegenen Promenaden

{“ “ en  Baum - und Gartenanlagen mif öffentlichen Strassen , Plätzen und Kirch¬
höfen ist es verboten , Rasenplätze und Blumenbeete zu betreten , Zweige,

60
Wir empfehlen unsere Adressbuchsammlung (circa 150 Bände) zur gofl. Benützung

Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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Blumen, Samen oder Früchte abzubrechen , auf Bäume zu klettern , Vogelnester
auszunehmen und zu zerstören , in den vorhandenen Weihern zu fischen oder
Enten und Schwäne zu jagen oder mit Gegenständen nach denselben zu werfen,
Wege , Beete, Rasenplätze und Ruhebänke zu verunreinigen und sich auf Bänke
niederzulegen . . , ... ,

2. Runde , welche in öffentlichen Anlagen mitgenommen werden , dürfen
nicht frei umherlaufen , sondern sind an einer kurzen Leine zu führen.

3. Hunde, welche in öffentlichen Anlagen frei umherlaufen , werden ein¬
gefangen und sofern der Eigentümer nicht zu ermitteln ist, oder eine Auslösung
der Hunde gegen Zahlung des Fang- und Futtergeldes binnen drei Tagen nicht,
erfolgt , als herrenlos getötet.

4. (Zufolge Polizei -Verordnung vom 10. Juni 1903 ahgeändert wie folgt :)
Kinder unter lu Jahren , welche sich nicht in Begleidung erwachsener Personen
befinden, sowie Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung ist die
Benutzung der in den öffentlichen Anlagen und Strassen aufgestellten Ruhe¬
bänke , welche die Bezeichnung „Stadt Wiesbaden “ oder „Kurverwaltung“
tragen , untersagt.

Verkehr in der Kochbrunnen -Anlage.
§ 57. 1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Begleitung erwachsener Per

sonen, Kinderwärterinnen jedoch , die sich in Ausübung ihres Berufes befinden,
überhaupt der Aufenthalt in der Kochbrunnenanlage und der Trinkhalle da¬
selbst untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung , ferner solchen Personen , welche
Körbe oder Traglasten irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufenthalt
in der Kochhrunnenanlage und Trinkhalle , sowie der Durchgang durch die
Anlage nicht gestattet.

3. In der Zeit vom 1. April bis 1. November ist das Rauchen in der
Kochbrunnenanlage bis 9 Uhr vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die Kochbrunnenanlage und Trink¬
halle ist verboten . , .

5. Während der Brunnenmusik darf die Verbindungsstrasse zwischen Iaunus-
strasse und Kranzplatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt befahren werden.

Hausnummer , Schilder , Strassenlaternen.
§ 58. Die Grundstücksbesitzer haben die Hausnummern an sichtbarer

Stelle anzubringen , und in gutem Zustande zu erhalten . Die Strassen und
Hausnummerschilder , sowie die Tafeln zur Kennzeichnung der Feuerkrahnen
dürfen nicht durch Anbringung von Ladenschildern und Marquisen oder anderen
Gegenständen ganz oder teilweise verdeckt werden . Ladenschilder und Marquisen
sind auch derart anzubringen , dass sie das Anzünden und Auslöschen der
Strassenlaternen nicht verhindern und die Strassenbeleuchtung nicht beein¬
trächtigen.

E. Erhaltung der Reinlichkeit auf den Strassen.
Verunreinigung von Strassen.

§ 59. 1. Jede Verunreinigung der öffentlichen Strassen ist verboten.
Als Verunreinigung gilt auch das Ausgiessen , Fliessenlassen , Auswerfen und
Abladen von Flüssigkeiten , Schutt , Abgängen jeder Art , sowie das Herabfallen
flüssiger oder leicht verstreubarer Gegenstände von Wagen und sonstigen Trans¬
portmitteln.

2. Für jede Verunreinigung ist der Täter verantwortlich und zu ihrer
sofortigen Beseitigung verpflichtet Nötigenfalls wird die Reinigung auf seine
Kosten polizeilich veranlasst.

Verwahren von Kelleröffnungen.
§ 60. Strassenwärts belegene Kelleröffnungen und Fenster dürfen nicht

mit Stroh , Dünger oder ähnlichem .Material verwahrt werden und auch keine
Läden haben, welche nach aussen aufschlagen.
Füttern von Zugtieren , Reinigen von Wagen auf der Strasse.

§ 61. 1. Das Füttern von Zugtieren auf der Strasse ist zur Vermeidung
von Verunreinigungen nur auf den durch jeweilige besondere Bekanntmachung
bezeichneten Plätzen gestattet . Auf den Drochkenhalteplätzen dürfen nur
Futterbeutel zum Füttern benutzt werden.



947

d
und nach Vorgärten zu belegenen Türen Fenstern und rIr- “ str f sf nwAär ‘8
hangen und Auslesen von Wäsch « „ »h J , a T und Baikonen ist das Aus-
von Kleidern , Teppichen Betten N ->t, ->r ^ uslegen , Klopfen und Ausstäuben

Schmückung bei öffentlichen Festveranstaltung «̂ eppichen  zur Aus-

Gärten innerhalb k!.W f'Stadt ' nur ln ®Werktagen ^ on ^ ff 6 ioStü H " fen Undgestattet . Zimmerteimiche und T s ,e ^rktageu von 8 bis 12 Uhr vormittags
übersteigt , düZ Tnnerhalb dei Ä t™ FläC^ nin̂ t 16 Quadratmeter
Strassen , Plätzen und Promenaden ° -Ue tt " i d “ Nf he von  öffentlichen
nicht ausgeklopft oder gestäubt werden ? ™ Umkrei8e der StaJt  überhaupt

Paragr . 75 der PoBzehVerordnun ^ vo^ ^ t̂ « Bestimmungen werden mit der im
(bis zu 30 Mk„ eventuell 3 Tagen 8att/geahnde ? ^ 1900 angedrohten Strafe

s /■! v . , , , Err egen von Staub.
* 04. Ks ist verboten , auf der Strasse Staub zu erregen

§ns o'it w« *,i s, Kr. ™ ' ™rsv ,’r*4" ab *i ' i G's «'' ‘ **" ‘i*
schaffen flüssiger iirnl leicht verstreu Ko" de^e Transportmittel , die zum Fort¬
gerichtet sein “ dass kei ^ Teü dt r b drer Gegf 1f är' de dienea - müssen so ein-
zu diesem Zweck überall dicht seTn - d"8 - £ le, S^ asse fällt - Sie müssen
Ladung so weit überragen dass dieselbe ^ S’d unbedeckt > so  muss der Rand die
kann , sie dürfen dX ? nur gestrichen '«11 f " • IT ' ' teilweise  herabfallen
Werden Au steilbretter verwendet so d ' f W" " ? ■ ge "olbt beladen sein,
aus Erde , Schutt u . dergl besteht •d£ fen dle ,s® bei  ,Karren - deren Ladung
deren Ladung aus Sanch Kies KohLn ^ "d i 5 l ” , !. 0*16 Und bei  solchen,
Höhe haben , die Aufstellbretter mii « Unfd ,? °^ besteht , nicht unter 20 cm

2. Die Wände der zweHäderit « ’ t " d ' ° ^ ag on . ä ..de fest anschliessen.
Erde , Schutt , Baumaterialien oder ir !\ Darren , welche zur Beförderung von
dass die Rückwand mindestens eh«»«" ' r " dienen , müssen so beschaffen sein,

atSa; M* SFlhrt' Vvo?ie

höchstens ^ bis zur Verbindungsebene ^ der UStefll >retRXi ^ nt^ eb5aden ^ verden*
aufliegenden Deckeln ' derart vXchlo T Sauber ^S Au f eher ‘ haben und mit fest¬et?asrrLSF-
in dertk vom^ a MXldrT ’ oktoh OChbrUnn-en^ 1TTZi. " ° d am  Kranzplatz darf
vom 1. Oktober 1 bis 1 Mai nur bfs qV^ <LY hr v.°™ j« a^ der Zeit
Rheinstrasse , Adolfsallee Lantre -as«« « ^ Vljrmltt ‘lgs , ln der Wilhelmstrasse,

geladen und abgefahren werden . h ° U lr  voVmittags auf-

der PMWVeroSunf “voraus W ' ','erden  mit der in § 75
30 Mk, eventuell 3 Tagei  Haft ) geendet " ^ ^ drohten Strafe (bis zu

s 1 r > Sb ' sssenrinnen.

sofern damit keine8tra ?seXrume "nigung °ve7bunden ° ft " hd^ s'
zugeleitet werdet,

Drucksachen aller Art liefern rasch, gut und zu massigsten PrehSn
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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in Strassen-Sinkkasten oder Kanaleinläufe Uber-2. Schmutzwasser darf
haupt nicht entleert werden. ,

1 Strassenreinigung.

§ 69. 1. Vor jedem muss sofern " April
S 70 Platz greift , an jedem Werktage und zw ^ vom 1. Oktober bis
bis 1. Oktober bis 7' /z ^ „J^ ^ Tmttok und die an demselben belogenen
Strassenrinnen, ^sowie^ die Fahrbahn bis zur Mitte der Strasse gründhclr ge-

reinigt 2S6An jedem Werktage vor einem Sonn̂ odm- Feiertage isU .ie Reinigung
stets und zwar in der u'ltelÄ 5 ^ ^nachmittags nochmals vorzunehmen.
mittaS 3. Daf EiXhren von Schlalnm und Kehricht in die Strassenkanale ist
verboten . „ T.. . sncmnnmmen bei Frostwetter — ist das

TrolJ; l 'i rSguTs »»« - — «- »
nicbt cuhwictrclu tv8.nu. ,,

Strassenreinigung  bei Schnee und Frost.

vormittags ab , damit er mc„ kt  ; st das  Trottoir nach Massgabe der Be

2. Die Strassenrinnen müssen aucn
Wasserlauf offen gehalten werden . .gt derart  vorzunehmen dass die

3. Die Beseitigung von Schnee t „-erden . Es dürfen daher Spitz-
Trottoirs dabei melit zorstöi o er ® insbesondere bei Trottoirs,

SÄ Material ü. ' . - . ' - M —
Reinigen nicht benutzt werden.

§ 71. pie ^Verpflichtu ^geî n«d^ Jdaasgabe ^ der §̂§^41̂ 69 ^ TÔ enob : a) dem Eigentumei d .bezw.  Pflegschaft stehenden Personen ge
schäften oder unter Vorm ^ < dem  Vormunde oder Pfleger, c) m den
hören : dem Vorsteher der einem Unternehmer ausgefuhrt
Fällen , in welchen gderS Königiichen Polizei-Direktion gegen-
wird, der seine Verpflichtung hierzu « ^ ehiner, d) bei Kaiserlichen Komg-
über schriftlich anerkannt h - O Vcr walter , Mieter oder Nutzmessei.
liehen oder städtischen Grundstücken , ue

§ 72.
nommen 'haben, den S ™ss * . sich j urcb die Verabsäumuug dieser er
Schnee und Eis abzuhole , ' . Unterschied begründet, ob das Abholen

Sich “h? eigenes' Vm'Schulden oder durch dasjenige ihrer Bediensteten un er¬
lassen worden ist.

"0 « h. lt “ uli ab. alW
, , esc 19 „nd 13 der Allerhöchsen Verordnung uber  “

Auf Grund der 88 b, 12 und , de8te ilen vom 20. September 1867
Polizeiverwaltung in den “« * über die allgemeine Landesver-
(Ges .-S. 8. 1529) und des*  137 des Gesetz mit  Zustimmung des Bezirks-Sät  ft tt
Polizei-Verordnung erlassen.
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I. Besondere Bestimmungen.
A. Tanzlustbarkeiten.

vprfl §, )• W.®[ t in® öffentliche Tanzlustbarkeit (Ball, Maskenfest u. s. w.)
hörde n « V ' r 'dai  . hler?uJe,ner  schriftlichen Erlaubnis der Ortspolizeibe-
unddeinsLü w *1 m.lnd*sten? « Stunden im Stadtkreise Wiesbaden
lustbarkeif ^ ’d ““n .Lan f. kr ?*s«»Frankfurt a. M. 3 Tage vor Beginn der Tanz-
we ên VrLtt ^ Ortspohzeibehördenachzusuchen, widrigenfalls dieselbe schonwegen t nstversäumms versagt werden kann.
keiti «lr ™ Jede  T° n V Ritten oder Gesellschaften veranstaltete Tanzlustbar-
fcmt st im Smnn dieser Polizei-Verordnung eine öffentliche, wenn

h df v a!tU?g von  Lustbarkeitenausserhalb d. Zwecke derselben liegt , oder
fn f\ r em lr W- , 6 6s «kllschaft lediglich oder hauptsächlich zur Ver-
anstaltuug eben dieser Tanzlustbarkeit gebildet ist , oder

C Fw e^ Tav ZläUr̂ n’ be ?f ’ a,n den  Eingängen oder in der Nähe derselbenEintritts- bezw. Taiizgeld erhoben wird.

B. Sonstige Lustbarkeiten und Darbietungen

hat die; d S/;af elY P'ätr J ° der an anderen 0rten  öffentlich darbieten will,
bo i Ortspohzerbehordeanzuzeigen. Die Anzeige muss, mit Ausnahme

Ins rumental-Mumkaufführungen, unter Beifügung der eigenen und der Le-
fowh^ do papiw6 . der ?oustigen ausübenden Personen mit Wohnungsangabe
tTX Sol,2"'? iT° S be8tlTmmt°n ,Texte  hezw . Beschreibungen der beabsich-

48 s,,mJe " ,or B"ei “

mit 44 “ bl° “,r“p “ “ . “ m,ik" ' “hn,ng*” e““ 8‘ V"' h“n>i' ■nOnmiohe An„ ig.
Erlauhnil* Ortspolizeibehörde erteilt hierauf eine Bescheinigung bezw. einen
dhn Vorlagen'" beSOnderer  Ausfertigung oder in Form eines Vermerks auf
halb dLim BelnT iedf rhmU"^?n der in S 3 bezeichneten Veranstaltungen inner-
sofern Ä 6d- P - eKrkS  T “ n°°bmalige Anzeige nicht erfoderlich,

dle, vorgeschriebene Bescheinigung bezw. der Erlaubnisschein vor-
S tl e\ r w " , T 6, Ab'veichu »g von dem Inhalte nicht stattfindet,
iht im Ta SICb  i die W?®derho*ungeii jedoch über ein Kalenderjahr hinaus, so
ist im Januar jeden weiteren Jahres eine neue Anzeige zu erstatten.
barkeiten 11 ÜTT 14  Jahren  dürfen an den in § 3 aufgeführten Lust-
oaikeiten und Darbietungen keinen tätigen Anteil nehmen.

II. Gemeinsame Bestimmungen für die unter I. A. und B. bezeichneten
Lustbarkeiten und Schaustellungen.

obwaltL 6' • .Ima-FaSei daf “ Wenpolizeüiche oder sonstige polizeiliche Bedenken
im 8 d>? Ortspolizeibehörde befugt , - unbeschadet der Vorschriften
mibnl« 6/  E? 11’hsgewerbeordnung - durch schriftliche Verfügung die Er-

weise l , deD  - ln §i? 1, blS ,-2 bezeichneten Tanzlustbarkeiten ganz oder teil-
tTZen ' a VRW;’1Kern’ °d61' d',e 8älI,tlic hen in §§ 1 bis 3 benannten Veranstal¬tungen an Bedingungen zu knüpfen.
die «hH« ^ trumentalmusikalische Vorträge dürfen nicht vor ,3 Uhr morgens,
hmnnn. '.f Lustbarkeiten und Schaustellungen nicht vor 5 Uhr nachmittags
Ortsnolir “kv.«“,?1ssen um 11 Uhr abends beendigt sein, sofern nicht von der
d S 1I? d6"1 Erlaubnisschein bezw. in der Bescheinigung (<?§ 1 bis 3)
ein anderer Zeitpunkt für Beginn und Schluss festgesetzt ist ^
dürfen n;euÜr  JuSendH che Personen unter 16 Jahren bestimmten Veranstaltungen
abends beendig sein b^' lnon und '"'i - ei. spätestens um 9 Uhr
lustieuLL D"i \ ’el'anstfdter  und Leiter der in §§ 1 bis 3 bezeichneten Be¬
lustigungen und Darbietungen, oder wenn diese nicht anwesend sind, die aus-

Visiten-, Verlobungs- u Gratulationskarten u. s. w. empfehlen in eleganter Ausführung
Cail Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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übenden Personen , sowie die Inhaber der Veranstaltungsräumlichkeiten sind
dafür verantwortlich , dass Personen unter 16 Jahren nur in Begleitung ihrer
Eltern , Vormünder oder Lehrmeister zu den Veranstaltungen und den von den
Teilnehmern , bezw. Besuchern benutzten Räumen zugelassen werden.

Die Vorschriften im vorstehenden Absätze linden keine Anwendung , wenn
die Lustbarkeiten und Schaustellungen auf öffentlichen Strassen und Plätzen
veranstaltet werden. Von der Begleitung kann die Ortspolizeibehörde bei Ver¬
anstaltungen , welche für den Besuch jugendlicher Personen besonders eingerichtet
sind , allgemein entbinden.

Eine derartige ausnahmsweise Erlaubnis ist schriftlich und iüi jede Ver
anstaltung besonders zu erteilen . D

§ 9. Die Veranstalter und Leiter der m §§ 1 bis 3 benannten Be¬
lustigungen und Darbietungen , oder wenn diese nicht anwesend sind , die aus¬
übenden Personen sind für die Befolgung des Inhalts der polizeilichen Erlaub¬
nisscheine und Bescheinigungen verantwortlich und haben dieselben während
der Ausführungen gegenwärtig zu halten , auch den Inhabern der Veranstal¬
tungsräume . sowie den Polizeibeamten auf \ erlangen vorzuzeigen.

§ 10. Niemand darf in seinen Wirtschafts - oder sonstigen Raumen
(Gärten , Höfen etc .) . ,

a) die Veranstaltung der unter §§ 1 bis 3 fallenden Lustbarkeiten und
Darbietungen zulassen , deren Veranstalter die vorgeschriebene Erlaubnis
bezw. Bescheinigung nicht besitzen , oder

b) Zuwiderhandlungen gegen den Inhalt der Erlaubnisscheine oder Be
scheinigungen dulden . ,
§ 11. Verstösse gegen die Vorschriften dieser Polizeiverordnung werden

— unbeschadet der Befuanis der Ortspolizeibehörde nach Maasgabe der Be¬
stimmungen in § 6 die Veranstaltungen zu verhindern und aufzuheben — mit
Geldstrafen bis zum Betrage von 60 Mark, eventuell mit Haft geahndet , sofern
nicht schon nach gesetzlichen Bestimmungen eine Strafe angedroht ist.

§ 12. Alle dieser Polizei -Verordnung entgegenstehenden Vorschriften , -
namentlich die Polizei -Verordnungen : _

a) vom 19. November 1871 (Amtsblatt für Frankfurt a. M. 8. 329),
b) vom 3. Mai 1872 (Amtsblatt der Regierung zn Cassel 8. 103),
c) vom 1. August 1887 (Amtsblatt für Frankfurt a. M. S. 369),
d) die Worte in § I der Polizei -Verordnung vom 27. 1ebruar 1878

blatt für Frankfurt a. M. 8 . 52) : „oder dass dergleichen jugendlichen
Personen an gewerbsmässigen Gesangs -, Musik-, theatralischen oder gym¬
nastischen Produktionen , denen ein höheres Kunstinteresse nicht bei¬
wohnt , tätigen Anteil nehmen “ und - , , .

e) die §§ 16 bis 23 der Polizei-Verordnung vom 8. August 1890 (Amtsblatt
für Frankfurt a. M. 8. 334)

werden aufgehoben.
Unberührt bleiben die Regulative , betreffend die Erhebung von Abgaben

für öffentliche Lustbarkeiten , die Vorschriften der Artikel 215  und Elb des
Grossherzoglich Hessischen Polizei -Strafgesetzbuches vom 30. Oktober 18oo
(Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt S. 449) die Bestimmungen über den
Besuch der Wirtshäuser seitens schulpflichtiger Kinder und die \ orsctmtten
über die Feier der Sonn- und Festtage etc. . ,

Zusätzlich zu den letzteren wird für den Stadt - und Landkreis l idnK-
furt a. M. bestimmt, dass in der Charvvoche öffentliche Tanzlustbarkelten und
am Charfreitage , sowie in den einzelnen Gemeinden an den dort geltenden Buss-
nnd Bettagen die in § 3 bezeiclinoten Veranstaltungen nicht stattfinden dürren.

Wiesbaden,  den 1. August 1891.
Der Königliche Regierungs - Präsident.

I . V. : Heinsius.
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Schornsteinfeger -Tarif vom I April 1875
gesetzbfaft SeTteVö ? weIde ^ für ' "di7Ä ^ ^ ^ ^ ' 7 '" ^ J " ni 1869  < Bundes -
Stadtgemeinde Wiesbaden in ehorniätein .feger d(‘s Polizeibezirks der
Aufhebung des S i 6 und des z«Z sT“ 8  T .̂ Gemeindebehörde unter

SÄttÄ ^ fSgÄÄWS
aus def SchornstZ Benutzung IÄT Wenn Von dem letzte ™

Öffnungen hat; Lr ^ edee" Mgen ^ fo Pfg®f " "obrere Ei^ eW
Flmrrusse mithSaf n6lnigen  , ei" os  fugen sogenannten russischen Kamins vom
wieviel Stockwerke daTsel’be gebt ? 15̂ " ie hoch dasselbe ist und d"ch
dessen Hanl ^ Ansbrennen eines russischen Kamins , ohne Rücksicht auf
liehen Reinigung , 5o"x.tz ^ del' umnlftelb;lr d»-auf vorzunehmenden gewöhn-

2o p % : einstöcki ?en
und mehrstöckigen 50 Pfg . : h 08  dreistöckigen 40 l fg ., eines vier-

nächst 7dê uIbeSu gnff def Betei ® " vorbe^ ten ' wird" ebleibt  zu-• erreicht , so unterlieirt S;P doi - e ,, vo *Delialten , wjkJ  eine solche nicht
Sie soll nicht weniger als 1 Mk Ee0st®t.e‘lung d« ‘ Kömghchen Polizeidirektion,u J j.ge !L. , . 00 1 tg . und nicht mehr als 3 Mark betragen -

*i . iÄ nS “ X,S r
sä J”

^ 1 es baden , den 1. April 1875,

A"m' : i& SviTz «7 « *•
Zentralheizungen in kürzeren Zwischenräumen zu geschehen.

n . w \ . Bekanntmachung.
1854 ^timmung des § iS . der Jnstruktion für die Kaminfeger vom 8 Nov
•SettSltlL “ ; , !>>e Gebühren für das Reinifen der Schorn"i • i ki 6i.s0 \ >lesbaden sind von iptzt «>v» von tt
Und  ßeh ^ erung von den Hausveiwaltein zû entTehS ^ “ 6™

" J e s b a d e n , den 28. April 1894.
Königl . Polizei -Direktion.

Schornsteinfeger -Kehrbezirke.
die Scl ornstpTnr aÛ Cullf zl1,Wiesbaden hat unterm 18. Juli 1904 beschlossen

Po|l'1st-i |l-B.ez!' kesf wî nächstedien^ beMdirleben̂ muf ^n deer6 dÛ T1-̂ ,. es
ÄSn kt, °U Ei" sicht  Karte " eingezefchne? ist,* anderweitig

Mit A Zeichnete *und ^ hTotr ^ n™ 8'1- C'J “tra ) gehört das in der Karte
Wird von der West- und NordHucht von d" ' ?mi',nb "' te  Gebiet , welches begrenzta 1N Uf1t  von d,‘r Sonnenbergerstrasse bis zur Wilhelm-

Oruek von Broschüren, Verlagswerken etc. übernehmen
Carl Schnegelberger & Cie, Marktstrasse 26.



Strasse, der Westflucht der J ^ ™ ^ ^ 1X BKär r«J r, wSärp !S der

L und ÄuchfdefTeUasee,
und der Feldstrasse " " JJ ^ ^ ' idweges bis zur Platterstrasse , <>er Nord-

"deren Verllngerung bis zur Gemarkungsgrenze.

Zum II. Bezirk (Schornsteinfegern ^ “ a “ egr *nZt
mit B bezeichnete und mit ^ Chaussee und der Frankfurter¬
wird von der Sudwestflucht der r. d , , Wilhelinsplatzes bis zur
Strasse bis zum Wilhelmsplatz , der Sudostflucht des W““ albncherstrasse,
Wilhelmstrasse , der Sudflucht der Luisen - Rh ;nstvasse  der Ostflucht der
der Ostflucht der Schwalbacherstrasse bis z" r. ^ ^ “f ^ rdflucht des Kaiser
Or» i«, ' d» “ r verlängerten
SSEÄ S:  Je , « . . «- > Je , BUbHd » » « - . b»

Z“ °  Zum lIv ' lLvil '. (Sohometeinleeerinetn Joktat ^ ehort di» m
mit C bezeichnete und mit §ru "® rRlI qr p erstra3Se ’ dor Ostflucht der
wird von der Obst - und Südflucht der Sonnenbe r̂gerstoss ^ ^ ô ^^ ^
Wilhelmstrasse bis zum Kaisei Friednc > un(J Südwestfluftht der Weber-
Friedrich -Platzes bis zur \\  ebergasse, 'irurirasse bis zum Michelsberg,
gasse bis zur Langgasse , der Sudostttuc Schwajbacherstrasse , der Ostflucht
der Siidwestflucht des Michelsberges n ‘ der Nordflucht der Luisenstrasse
der Schwalbacherstrasse bis zur Luisens < > wiRl elmsplatzeB bis zur Frank-
bis zur Wilhelmstrasse der Nordwertfacbt des Wilhelmsplatzes hdmer _
furterstrasse , der Nordostflucht der Frankfurterstiasse unu aer
Chaussee bis zur Gemarkungsgrenze . , . ,

Znm IV. Bezirk (8cbornsteinkegermstr .,Kud .^ cim°idywelches he-
Karte mit D bezeichnet®rd fl" t h “ dei- Dojzheimerstrasse bis zur Schwalbacher-grenzt wird von dei INorinucni uei , . Wellritzstrasse , der
strasse , der Westflucht der Schwalbacherstrass ^ bis zur^ Wenn f 8cdan-
Südflucht der ^ «^ i ^ se^ erTüdwettflScht der Seerobenstrasse bis zur
LLL .7ö °^ «6flL ^ Lahnstrasse und deren Verlängerung bis zur
Gemarkungsgrenze . ,

Zum V. Bezirk (Schornsteinfegermstr Jos^ Scln̂ k ) gehoi -̂ in
Karte mit E “ ‘ ^ ebrTchersTrasse bis zur verlängerten
grenzt wird von derJVestflucht der Moritzstrasse bis zum KaiserMoritzstrasse, der Westnucnt aei ver ®v ■j ;„i Ri  bis zur Gutenberg-
Friedrich -Ring , der ^ ^ ° o pien t̂rasse bis zur Rheinstrasse , der Westfluchtstrasse , der Westflucht Siidflucht der Dotz-
der Schwalbacherstrasse bis zur Dotzheimersti asse, uei
heimerstrasse bis zur Gemarkungsgrenze.

Zum VI. Bezirk (Schornsteinfegermstr Jak . XefwelXs be-
Karte mit F bezeichnete und mit blauer Limê umrahmte ^ ^ ohenstvasse . der
grenzt wird von der Nordflucht dei L, der Ostflucht des Sedan-
Nordostflucht ^ J ^ ^ bSSTder Nordflucht der’ Wellritzstrasse bis zurplatzes bis zur Wellntzstrasse , aer r Miehekherees bis zur Langgasse,
Schwalbacherstrasse , der Nordostflucht ' S Südwestflucht der

fÄ ' ri Verl . äB. rrrng »
Webergasse , des Röl t̂e n fotenhofe der Südostflucht des Feldweges bis zur

Prtte ^ sfder SüÄtfluÄ Platterstrasse bis zur Gemarkungsgrenze.
Wiesbaden , 26. Juli 1904.

Der Polizei -Präsident:
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Bekanntmachung.
Nachstehend werden die Bestimmungen der mit dem 1. Oktober d . Js . in

Kraft tretenden Novelle der Gewerbeordnung vom 30. Juni d . Js . (Reichs -Gesetz-
Blatt Seite 321 u . flg .) mit dem Bemerken veröffentlicht , dass ich in Ausführung
derselben die nachstehend angegebenen Festsetzungen getroffen habe.

A. Die Tage , auf welche die Bestimmungen des § 139c a . a . 0 . keine.
Anwendung finden , sind folgende:

a . Die Samstage in der Zeit v. 1. Oktober bis einschl . Dezember , ausserdem
b . 6 weitere (Wochen -) Tage vor Weihnachten und
c. 1 weiterer (Wochen ) Tag vor IJeujahr.
B. Die Tage , an welchen ein Ladenschluss bis 10 Uhr abends zu erfolgen

hat , sind folgende : (Siehe auch Bekanntmachung Seite 954 .)
a . die Samstage in der Zeit vom 1. Oktober bis einschl . Dezember , ausserdem,
b . 6 weitere (Wochen - Tage vor Weihnachten,
c. 1 weiterer (Wochen -) Tag vor Neujahr,
d . die 3 letzten Samstage im März,
e. die 4 ersten Samstage iin April,
f . der Donnerstag vor Ostern,

g . der Freitag und Samstag vor Pfingsten.
C. Das Feilbieten von Waren auf öffentlichen Wegen, Strassen , Plätzen

oder anderen öffentlichen Orten während der Zeit in welcher die Verkaufsstellen
geschlossen sein müssen , wird an Werktagen  im folgenden Umfange zugelassen :

a . Das Feilbieten von Back - und Konditorwaren , Wurst , und anderen
Lebensmitteln , Blumen , Streichhölzern , Ansichtspostkarten und geringwertigen
Gebrauchsgegenständen , soweit es bisher schon während dieser
Zeit üblich war.

b . Das Feilbieten von Lebensrnitteln , Blumen , geringwertigen Gebrauchs¬
gegenständen , Erinnerungszeichen und ähnlichen Gegenständen bei öffentlichen
Festen , Truppenzusainmenziehungen oder sonstigen atissergewölinlichen Ge¬
legenheiten

Bezüglich der Sonn - und Festtage  behält es bei den Bestimmungen
betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe sein Bewenden.

Wiesbaden,  den 28. September 1900.
Der Polizei -Präsident . I . V. : Falcke.

§ 139c . In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden Schreib¬
stuben (Kontore ) und Lagerräumen ist den Gehilfen , Lehrlingen und Arbeitern
nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens zehn Stunden zu gewähren.

In Gemeinden , welche nach der jeweilig letzten Volkszählung mehr als
20,000 Einwohner haben , muss die Ruhezeit in offenen Verkaufsstellen , in denen
zwei oder mehr Gehilfen und Lehrlinge beschäftigt werden , für diese mindestens
elf Stunden betragen ; für kleinere Ortschaften kann diese Ruhezeit durch Orts¬
statut vorgeschrieben werden.

Innerhalb der Arbeitszeit muss den Gehilfen , Lehrlingen und Arbeitern
eine angemessene Mittagspause gewährt werden . Für Gehilfen , Lehrlinge und
Arbeiter , die ihre Hauptmahlzeit ausserhalb des die Verkaufsstelle enthaltenden
Gebäuden einnehmen , muss diese Pause mindestens ein und eino halbe Std . betragen.

§ 139d. Die Bestimmungen des § 139c finden keine Anwendung:
1) auf Arbeiten , die zur Verhütung des Verderbens von Waren unver¬

züglich vorgenommen werden müssen,
2) für die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur , sowie

bei Neueinrichtungen und Umzügen,
3) ausserdem an jährlich höchstens dreißig von der Ortspolizeibehörde

allgemein oder für einzelne Geschäftszweige zu bestimmenden Tagen.
§ 139e. Von neun Uhr abends bis fünf Uhr morgens müssen offene

Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein . Die beim Laden¬
schluss im Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

(Siehe auch umstehende Bekanntmachung vom 6. Februar 1907).

Wir empfehlen unsere Adressbuchsammlung (circa 150 Bände ) zur gefl . Benützung
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 20.
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Ueber acht Uhr abends dürfen Verkaufsstellen für den geschäftlichen
Verkehr geöffnet sein:

1) für unvorhergesehene Notfälle,
2) an höchstens vierzig von der Ortspolizeibehörde zu bestimmenden

Tagen , jedoch bis spätestens 10 Uhr abends,
3) nach näherer Bestimmung (der höheren Verwaltungsbehörde ) des Regie¬

rungspräsidenten in Städten , welche nach der jeweilig letzten Volks¬
zählung weniger als zweitausend Einwohner haben, sowie in länd¬
lichen Gemeinden , sofern in denselben der Geschäftsverkehr sich
vornehmlich auf einzelne Tage der Woche oder auf einzelne Stunden
des Tages beschränkt.

Die Bestimmungen der §§ 139c und 139d werden durch die vorstehenden
Bestimmungen nicht berührt.

Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen sein müssen, ist
das Feilbieten von Waren auf öffentlichen Wegen , Strassen , Plätzen oder an
anderen öffentlichen Orten oder ohne vorherige Bestellung von Haus zu Haus
im stehenden Gewerbebetriebe (§ 42b Abs. 1 Ziffer 1) sowie im Gewerbetriebe
im Umherziehen (§ 55 Abs . 1 Ziffer 1) verboten . Ausnahmen können von der
Ortspolizeibehörde zugelassen werden . Die Bestimmung des § 55a Abs . 2 Satz 2
findet Anwendung.

Bekanntmachung:.
Nachdem in dem gemäss der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers

vom 25. Jan . 1902 (R G. Bl. 8. 38) stattgehabten Verfahren eine Mehrheit von
zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber für die Einführung des Acht-Uhr
.Ladenschlusses festgestellt worden ist, ordne ich auf -Grund des § 139 f der
Reichsgewerbeordnung nach Anhörung der Gemeindebehörde für die Stadt¬
gemeinde Wiesbaden hierdurch an , dass vom 1. März d. Js. ab die offenen Ver¬
kaufsstellen während des ganzen Jahres an allen Wochentagen auch zwischen
acht und neun Uhr abends für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen.

Die Anordnung findet keine Anwendung auf Zigarren Spezial-Geschäfte.
Audi bleibt die Befugnis der Ortspolizeibehörde , gemäss Ziffer 262 der Aus¬
führungs -Anweisung zur Gewerbeordnung vom 1. Mai 1904, für gewisse Tage
eine verlängerte Beschäftigungszeit zuzulassen , unberührt , pp.

Wiesbaden, den 6. Februar 1907.
Der Regierungs -Präsident;

ln Vertretung gez. von Gizycki.

Bekanntmachung.
Benachrichtigung und Anleitung über die Behandlung von Luftballons oder
Drachen und zugehörigen Apparaten , welche im Kreise Wiesbaden (Stadt)

aufgefunden weiden.
Zum Zwecke wissenschaftlicher Erforschung der höheren Luftschichten

lässt man kleinere oder grö -sere mit Glas gefüllte Luftballons steigen , oder
aucli Drachen vom Winde emporheben , welche Instrumente tragen , die selbst¬
tätige Aufzeichnungen über die Temperatur , die Feuchtigkeit , die Windstärke
u . s. w. ausführen . Da diese Ballons u. s. w zu klein sind, um Menschen
tragen zu können, so wird worausgestzt , dass sie —, von verständigen Leuten
gefunden , in zweckmässiger Weise behandelt und aufbewahrt und schliesslich
an den Eigentümer zurückgeschickt wferden.

Zu diesem Zwecke seien folgende Vorschriften gegeben, von deren strenger
Befolgung nicht nur der Wert der Aufzeichnungen , sondern auch die Höhe
der von dein Finder zu zahlenden Belohnung abhängt.

1. Die Ballons sind mit entzündlichem Gase, Wasserstoff oder Leucht¬
gas gefüllt und müssen deshalb fern vom Feuer gehalten werden. Besteht die
Hülle derselben aus Papier , so zerreisse man sie, um das Gas- entweichen zu



lassen . Bei Stoff - oder Gummihüllen binde man den Ballon auf , richte die
Jeiiiiimg nach oben und entleere das Gas durch drücken , ohne den Stoff viel

zu  zerren oder zu reiben ; danach wickle inan ihn glatt zusammen
W ird ein Ballon bemerkt , der noch in der Luft fliegt , so gehe man ihm

nach und suche zunächst den an ihm hängenden Apparat aufzufinden , der in
einem Kästchen oder Körbchen steckt , und ihn vor Beschädigungen zu sichern.
Besonders vermeide man , den Apparat hart anzufassen oder mit den Fingern
in ihn hineinzugreifen . Ehe man ihn abschneidet , sichere man den Ballon gegen
«las Davonfliegen , indem man ihn irgendwo festbindet , bis sein Gas entleert ist.

Lummiballons , welche meist einen Durchmesser von 1 bis 2 m haben
pflegen in der Höhe zu platzen und lassen dann den Apparat mittels eines
Fallschirmes zur Erde niedersinken ; gewöhnlich bedeckt dieser den Apparat oder
er hangt in einem Baume fest , während der Apparat unter ihm hängt , am Erd¬
boden liegt . Bei dem herunterholen ist vor allen Dingen ein Herabstürzen des
Apparates zu vermeiden.

Der Apparat ist nunmehr unter Vermeidung aller unnötigen Erschüt¬
terungen in einem trockenen , nicht zu warmen Raum aufzubewahren bis er
entweder abgeholt wird , oder bis eine für seinen Rücktransport mit der Post
bestimmte Kiste eintrifft , in welcher sich nähere Anweisungen sowie Frage¬
bogen befinden , der tunlichst genau auszufüllen ist.

An dem Ballon oder am Apparate findet man einen Briefumschlag , der
«He Adresse enthalt , an welche sobald als irgend möglich unter genauer Angabe
dei INummei des Apparates , des Namens und Wohnortes des Finders , sowie des
nächsten 1 ostamtes eine telegraphische Depesche abzuschicken ist.

- , n ‘ 1.nd ®r >respektive der Ablieferer des Apparates erhält eine Belohnung
von o ™k ., in besonderen Fällen ; wenn die Bergung besonders schwierig oder
zeitraubend war , aber mehr . Ausserdem werden alle notwendigen Auslagen
zuruckerstattet . Im Falle einer mutwilligen Beschädigung eines Apparates oder
eines Versuches , den Schutzkasten an irgend einer Stelle zu öffnen , wird nicht
nur keine Belohnung gezahlt , sondern auch noch ein Verfahren wegen Sach
beschkdigung eingeleitet werden.

Die Ballons , Apparate und alles Zubehör sind „fiskalisches Eigentum “ .
2 . Die zu demselben Zwecke benutzten Drachen haben meist die Gestalt

eines viereckigen , offenen aus Holz - oder Metallstäben bestehenden Kastens,der teilweise mit Stoff bekleidet ist.

Da die Drachen mittels eines dünnen Stahldrahtes emporgelassen werden,
kommt es gelegentlich vor , dass ein kürzeres oder längeres Stück solchen
Drahtes an einem Drachen hängt . Befinden sich in der Nähe elektrische
btiasBenbalinen mit oberirdischer Stromzuleitung und liegt die Möglichkeit vor
dass der Drachendraht mit dem elektrischen Starkstrom -Draht in Berührung
kommt , so ist jedes Ergreifen des orsteren mit blossen Händen oder Berühren
mit unbedeckten Körperteilen sorgfältig zu vermeiden , man wickle deshalb ein
dickes trockenes Tuch um die Hände , ehe man den Draht angreift.

Ist der Drachen bei starkem Winde noch in schneller Bewegung , so
versuche man mit aller Vorsicht , den nachschleifenden Draht schnell uni einen
testen 1 ta il oder einen Baum umzuschlingen . Dasselbe gilt auch für einen
oallon , welcher eine Leine oder ein Kabelstück nachschleift.

ln dem falle , dass sich Streitigkeiten über den Anspruch auf die Be-
lolmung oder aus anderen Gründen ergeben , wird die Königliche Polizei-Direktion hierüber e tscheiden.

i -o ^ aSj ^ wird ersucht , der sachgemässen Ausführung obiger Vor-
Schriften die tunlichste Förderung und Unterstützung zu teil werden zu lassen
unu ganz besonders dabei mitzuwirken , dass diese wichtigen und von allen
wuftumationen betriebenen Experimente von Erfolg begleitet werden.

Wiesbaden,  den 2 Januar 1907.
Der Polizei Präsident:

v . S c h en ck.

Drucksachen aller Art liefern rasch, gut und zu massigsten Preisen
Carl Scbnegelberger & Cie ., Marktstrasse 26.
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Bekannt machung.
Ich nehme hiedurch Veranlassung , insbesondere die Herren Aerzte auf

die neuerdings anderweitig gesetzlich geregelte Anzeigepfl.cht bei bestimmten
Krankheiten und Todesfällen hinzuweisen. , „„moinnpfährlieher

Nach dem Reichsgesetz betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten vom 30. Juni 1900 und nach dem preußischen Gesetz betreffend
die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 190i) (in R
betreten am Oktober ) sind bei der für den Aufenthaltsort des Erkrankten
oder den Sterbeort zuständigen Polizeibehörde unverzüglich bezw . innerhalb
24 Stunden nach erlangter Kenntnis anzuzeigen jede Erkrankung und jeder
Todesfall an : , ,

1. Aussatz (Lepra ) oder Aussatzverdacht . 2. Bissverletzung durch on,
tolles oder tollwutverdächtiges Tier 3 Cnolera (asiatische ) oder' Ch«'er̂ | berver4. Dinhtherie (Rachenbräune ). 5. Fleckfieber (Flecktyphus ) oder r lec*>,l f" er" r
dacbh 6. Fleisch-, Fisch- oder Wurst-Vei gittung . 7. Gelbfieber oder Gelbfieber
verdacht. 8. Genickstarre (übertragbare ). 9 . Kindbettfieber (M ochenbet -, nu
neralfiebor ) 10 Körnerkrankheit (Granulöse , Trachom ). 11. Lungen- und e
L Serkul . se (nur bei Todesfällen ) 12 Milzbrand. 1«. Pest (onen ahsche
Beulennest ) oder Pestverdacht . 14. Pocken (Blattern ) oder Pockenveraacnt.

f,. Rotz . ' 16. Rückfallfieber (febris recurrens ). 17 . Ruhr übertragbare (Dysen
terie ). 18. Scharlach (Scharlachfieber ). 19. Tollwut (Lyssa ). 20. Trichinose
21. Typhus (Unterleibstyphus ).

Die bisherige Anzeigepflicht für Masern ist fortgefallen, dagegen
pfehle ich hinsichtlich des Unterleibs-Typhus dringend , auch den blossen Ve.dacht
zur A'- Si - ^ ^ - ster Linie zur Anzeige verpflichteten zugezogenen Arzte
sind nacheinander , d. h . falls ein früher genannter Verpflichtete ! nicht vor
banden ist , verpflichtet:

l.  jtde ^ onst ' mit der ' Behandlung oder Pflege des Erkrankten beschäftigte

3 derjenige» in dessen Wohnung oder Behausung der Erkrankung «- oder
Todesfall sich ereignet hat;

UntwlassM ^ n" d’eT'Anzeige sind mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder
mit Haftstrafe bedroht.

Wiesbaden,  24 . Dezember 1905.
Der Polizei -Präsident : v. Schenck.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §§ 5 u. 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 2G Septlm

1867 über die Polizei -Verwaltung in den neuerworbenen Landestellen , sowie
der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesvenva ^
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde-Vorstandes fui
Bezirk Wiesbaden nachstehende Polizei -Verordnung erlassen. birten

S 1 Es darf keine Leiche vor Beibringung einer von einem approbirteu
Arzte ausgestellten Todes -Bescheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung der nachfo gen en
führungs -Bestimmungen nach dem nachstehenden Formular auszu e g •8 o Der Arzt darf die Todes-Bescheinigung nur aufgrund einer \o
hergegangeuen und von ihm persönlich vorgenommenen Leichenschau
stellen . ^ dieg^ (,ags der  Tod unter Umständen erfolgt ist , die

Wirkung des Verstorbenen selbst oder eines Anderen oderauf eine
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eine gewaltsame Todes -Ursache schlossen lassen, dann ist der Arzt , falls amt-
" cl?.e Ermittelungen nicht bereits im Gange sind , verpflichtet , hiervon der
i olizei-Direktion unv erzüglich  Mitteilung zu machen.

§ 3. Die Todes -Bescheinigung muss dem Standesamts von Demjenigen
vorgelegt werden, welcher nach § 57 des Reichs-Gesetzes über die Beurkund¬
ung des Personenstandes pp . vom 6. Februar 1875 den Sterbefall anzuzeigen
hat , ohne dass dadurch eine Ueherschreitung der durch dieses Gesetz vorge-
schriebenen Anzeigefrist eintreten darf.

§ 4. Uebertretungen dieser Polizei-Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 30 Mark oder verhältnismässiger Haft bestraft.

§ 5. Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober d . Js . in Kraft.
Wiesbaden,  den 4. September 1901.

Der Polizei -Präsiden t : K . Prinz von R a t i b o r.

Ausführungsbestimmung en zu vorstehender Polizei - Verordnung.
T . . [,n der Regel hat der Arzt , der den Verstorbenen in seiner letzten
Krankheit behandelt hat oder, wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher¬
gegangen ist, der Arzt , den die Angehörigen bestimmen , — bei städtischen
Armen der Stadtarzt des betr . Bezirks — die Todes -Bescheinigung anszusteilen.

2. Weigert sich der behandelnde Arzt, die Leichenbesichtigung vorzu¬
nehmen , so ist der Königliche Kreisarzt darum zu ersuchen . Diesem hat der
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesursache anzugeben.

3. Als Todesursache ist nicht die Art des Sterbens (Herzschlag , Lungen-
lähmung u. A .) oder die letzte Veranlassung (Operation , Bauchfellentzündung
— nach Durchbruch eines Typhus -Geschwürs — Lungenentzündung — bei
Masern - etc .), sondern die ursprüngliche Krankheit , (Darmkrebs Typhus
Masern u. s. w.) anzugeben . Falls der behandelnde Arzt die Todesursache
diskret anzugeben wünscht , steht es ihm frei, statt des Namens der Krankheit die
betreffende Ziffer nach Virchow ’s , System der Todesursachen “ zu verzeichnen

4. Zu den Umständen , die gemäss § 2 Abs. 2 der Polizei-Verordnung
eine unverzügliche Anzeige an die Polizei-Behörde erfordern , gehören insbe"
sondere folgende Fälle:

a) wahrgenommene Zeichen einer verübten äusseren Gewalttätigkeit,
b ) offenkundige Vergiftung oder Verdacht einer Vergiftung , namentlich

wenn Jemand nach dem Genüsse einer verdächtigen Nahrung oder
einer Arznei unter verdächtigen Zeichen erkrankt und stirbt.

c) wenn Jemand unter der Behandlung eines nicht approbierten Arztes
gestorben ist,

d) wenn bei Neugeborenen eine Verheimlichung der Geburt stattge¬
funden hat,

e ) wenn Unmündige aus Mangel der nötigen Aufsicht uns Leben ge¬
kommen sind,

f) wenn dem Verstorbenen der nötige ärztliche Beistand und die ge¬
eignete Pflege vorenthalten ist , oder wenn ihm die nötigen Bedürf¬
nisse entzogen worden sind,

S)  plötzlichen Todesfälle, soweit sie nicht aus der — dem behan¬
delnden Arzte bekannten — Krankheit ihre natürliche Erklärung finden,

h) alle Fälle, wo Personen todt aufgefunden werden , ohne Unterschied!
ob sie bekannt sind oder nicht,

i) alle Fälle, wo Jemand verunglückt ist,
k ) erwiesene oder mutmassliche Selbsttödtungen.

„ 5- Den Aerzten steht es zu, für die Besichtigung der Leiche und Aus¬
stellung der Xodes-Bescheinigung nach Maassgabe der Preussischen Gebühren¬
ordnung für Aerzte vom 15. Mai 1896 zu liquidieren.
Visiten- Verlobungs- u. Gratulationskarten u. s. w. empfehlen in eleganter Ausführung

Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.



Aerztliche To des - B esch e in i gung.

laufenden ^ Uhr
vorigenDie Leiche de am • TV*tUVU

.hierselbst im Alter von Jahr . Monat T ag

mutmaslich *) an . verstorbenen **)

ist von mir vorschriftsmässig besichtigt und an derselben die untrüg¬
lichsten Zeichen des wirklichen Todes wahrgen om men worden.

Spuren , die den Verdacht eines unnatürlichen Todes begründen könnten
(§ 2 Abs . 2 der Polizei -Verordnung vom 4. September 1901 ) haben sich nicht
auffinden lassen.

D Verstorbene befand sich in der zum Tode führenden Krankheit
ge ;t in meiner Behandlung.

Wiesbaden, . .

Arzt.

*) Bei sicherer Diagnose ist das Wort „mutmasslich “ zu streichen.
** ) Anzugeben sind : Vor - und Familien -Name , Stand , Beruf oder Ge¬

werbe , (bei Kindern diese Angaben bezl . der Eltern ). Bei ausserehelich ge¬
borenen Kindern unter 5 Jahren ist dieser Umstand besonders zu erwähnen.

Polizei -Verordnung
betreffend die Verbringung der Leichen in die Leichenhalle des städt . Friedhofs.

Auf Grund der §§ 5 u. 6 der Allerhöchsten Verordnung vom 20 . Sept 1867
über die Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landesteilen und der
Sg 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom du.
Juli 1883 wird mit Zustimmung des Magistrats für den Umfang des Folizei-
bezirks der Stadt Wiesbaden folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. Die Leichen sämtlicher in Wiesbaden verstorbener Personen sind
spätestens innerhalb 24 Stunden nach dem Tode mittels eines städt . Leichen¬
wagens in die Leichenhalle des städt . Friedhofs zu verbringen.

Abweichend von dieser Bestimmung wird der israelit . Kultusgemeinde
die Befugnis eingeräumt , die Leichen verstorbener Israeliten innerhalb üer
gleichen Frist in die Leichenhalle des israelit . Friedhofs verbringen zu lassen.
Falls iedocli die Räumlichkeiten daselbst nicht ausreichen , muss auch von aei
israelit . Kultusgemeinde die Leichenhalle des städt . Friedhofs zur Unterbringung
der Leichen benutzt werden.

§ 2. Ein längeres Belassen der Leichen in Wohnhäusern ist nur dann
gestattet , wenn von einem approbierten Arzte durch ein , der Polizeidirektion
umgehend «unzureichendes Attest bescheinigt ist , dass gesundheitliche Bedenken
nicht im Wege stehen.

§ 3. Solche Ausnahmen (§ 2) sind unzulässig , wenn
a ) der Tod an einer der in § 1 der Regierungspolizeiverordnung vom

3 Juli 1899 (Regierungsaint .sblatt , Seite 212) bezeiclineten Krank¬
heiten , nämlich : Chofera , Pocken , Flecktyphus , Rückfallheber,
Unterleibstyphus (gastrisches Fieber , Schleimfieber , Nerventieber,
Typhoid ), Masern , Scharlach , Diphterie , Kindbettfieber , Ruhr,
Genickstarre , Körnerkrankheit der Augen , Milzbrand , Rotz unü
Trichinose erfolgt ist oder,

b ) die Leiche sich in einem Hotel , einer Pension , Herberge , Schlaf¬
stelle oder dergleichen befindet.
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p  i - 4' ,Nllr in den FälIon ' in  denen auf Grund des 8 2 Absatz 9*1 «w

- » " <■ »*“-

Geldstrafe bi° " p" L" Lf " . / « «- f S «erden mit
sprechende Haft tri „ , pSniet SWI” " N.ehtb . tre .bungsWI , ent-

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt am I . August 1904 in Kraft
" i e s b a d e n , 27 . Juni 1904.
— - Der Polizei -Präsident : von Sch enck.

Leichen ^ teÄ ^ STZÄ * 5 Ä ^ der äl'ztliche ’‘
Wirkung des Verstorbenen selh7 Ver eines ande7ek Ler än/ ' ' * “?♦
Todesursache schliessen lassen , dann ist. der Arzt falls nntb , S^waltsame
nicht bereits im Gange sind i amtheheErmittelungen
unverzüglich  Mittel zu’ nÄ Chtet ’ der  Polizeidirektion

P olizel -Verordming
ansteckend e'n8 Krankheiten" lebend"«? tSn "« Kranrikhf en’ d-e Beförderung von an

M ää sst

dienenden Aufenthaltseinrichtungen wie Ä «f t “ "fliehen Verkehr
Chambre garnies, Herbergen Schlafstellen asthofe, Logierhauser, Pensionate,
bei den in®« 2 näher beẑ ^ hneten K InTheits un̂ StLefähen d" ' ^ " ^ ' 'Kranken benutzten Effekten und Ra,™. . . . öteibetallen die von den
« . — ds^ Ätar '»" ,! - * • b*B"d““

9 - Die Desinfektion wird angeordnet*
L Pesr ' lhrma 6 ßonieksta' leC ^j h,p ’̂ dck âll ^eber ’asiatischerCholera,

i : n ™ ? ül,!k h re:iRUn ’ Diphterie , Scharlach u. Darmtyphus,
ei Darmtyphus ist die Desinfektion der Wohnung nur dann

unbedingt erforderlich , wenn der Erkrankte in der Wohnung krank
zu Bett gelegen hat, bevor er dieselbe, z. B. zur UeLu-fiihrung

, eV? Krankenhaus verliess, andernfalls kann die Desinfektion
auf die Klosets beschränkt werden • uesinreation

2. in besonderen Fällen durch Entscheidung der Polizeidirektion nach
Anhörung des Kreisarztes , bei anderen unter Ziffer l nl?cht genannten Infektionskrankheiten . g

§ o. Die Desinfektion hat stattzufinden sobald das 1 a

tJISÄSTir
r,oh „. f, b„ d„ Cobfbi-Direktion schriftlich SSÄSÄ “ “ * “ "
D« i0f,5kLäwr “n ™rV % «? ^ r. Ä , ‘»“lelieh d„ «h di. „ Mt,
Mansgabe d. r M. gLtat h,™ ™ “ “ VlrSifc ' " d“ " ” " S‘
giumlelegung dei* ebendaselbst aufgestellten Tarifs bewirkt . f ' U"

Druck von Broschüren . Verlagswerken etc. übernehmen
Carl Schnegelberger & Cie ., Marktstrasse 26.
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werk dazu verwendet w>ri Fahrgelegenheiten (Droschken, Omnibusse,
D«e Benutzung «f ™“ “;“®1 Befördemn - solcher Kranken ist untersagt.

Strassenhahu und derg e eigeneÄuhrwerk verwendet worden, so

ää* 1* i
durch die Angestellten der städt. Desinfektionsanstalt nach Maasg, D
sie gegebenen Vorschrift ein bezeichnet»* Krankheit Verstorbenen

§7 . Leichen der an emer >n S D Karbo lsäure oder 2-prozentiger
sind ungewaschen in ° SÄ Leinentueh einzuhüllen, schleunigst
Lysollösung oder Kresolseifenlosun„ get̂ kt̂ D Feststellung des Todes mittelst

LeK̂ ^n̂ ge^ i^ dî LmchenhaUê deŝ stkdt^fhmdhofes ẑ^ idMrfühî n^̂ n̂t-

Desinfektion hindert oder unmöglich macht, ReiehsstrafgeS etz-
sofern nicht durch die Zuwiderhandlung gemäss § d- 7 des Keiohsstr g
buches eine härtere Strafe verwirkt ist. Desinfektion auf Kosten

der na° hnfrv ^ flichLtVenPernen dmch die Königliche Polizei Direktion

zwangsweisejangMi'dnet ŵerden.un gen ^ R er ^ n . Juni  1894

Wiesbaden,  den 10. Juni 1904. Der Polizei-Präsident: von Schenck.

Dienstboten -Abonnement im Städtischen Krankenhaus.
» D- Ab- eÄ hat

Krankenpflege der vmn ^ hoten mderA ^ ^ ^nlians ausgenommen werden,.
Krankheitsfällen in Dienstherrschaft gesetzlich obliegende, sechswöchent-
nn daselbst die sonst dei~ $  einschliesslich der ärztlichen
5S %hr,ÄrBÄrn dr «nVvÄS» B A ™ -

mitte1 zu erhadten..^ ^ forderliche Fonds dadurch Qilde ^ danieder

ÄÄeÄ ; . * 1 jährlich 10 Mark pränumerando

*n im £ Ä b:K

SltÄtoÄ  im Laufe desselben Jahres nur noch freie
Aufnahme für die Zeit verlangen, welche von den 4- I «"/ '^ , .,^ enhaus.

§ 5. Für den Transport wegnn.ertiger Kranke nach teoä die ße_
eventl . nach dem Eichberg oder einer " e zu tra- en
ordigungskosten haben die' Eintrift in das Abonnement genau8 6. Der Abonnent muss Bei dem nu . . e;ne  Haus¬
angoben, ob er für einen Knecht, eine ag , zu nennen(Je Personen,
hälterin etc. abonniert, oder für wie vie wofür er abonnieren will,
im Falle der Abonnent mehr Dienstboten hält, als wotur er anom
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selbe eidi 'o+ n.O ' ' m " ,' j*8 Abonnement ist zu jeder Zeit zulässig ; das-
kdnnen r Vbt , 4l’ lauf des  Kalenderjahres . Bereits erkrankte Personen
Erkrankungen \ ^  Abonnement emtreten . Das Abonnement findet nur auf
vorkornmem Aluvendan - welehe  15 . Tage naeh erfolgtem Eintritt

hote nie le»,*0Bn *.°r A af" a n™e 'IL das  f rankenhaus  hat der betreffende Dienst¬
bote die letzte Quittung der Dienstherrschaft mitzubringen.
Dienstboten un 8' z" r ambu1anten Behftndlung der abonnierten Dienst-

Sprechstunde täglich von 12- 1 Uhr, mt Ausnahmeöei Sonntage , im städtischen Krankenhause statt.
Freie Arzneimittel werden nicht gewährt

ist derfUml a“3driicklioh dar “f hingewiesen, dass die Herrschaft verpflichtet
boten beschäftig 1' ^ versichernden Person anzugeben , sobald mehrere Dienst-boten beschäftigt werden und nur ein Abonnement für einen Dienstboten ein-
fw? eanTuÄ U S°d - AUCM St be‘ j« de">1Persona' wechsel der Name derjenigen
Pe son anzmgeben, die eventk auf Grund des Abonnements verpflegt worden
soll . Die Nainens-An - und Ummeldung ist nicht notwendig wenn ' nur ein
DienstbotenWt  h sicb bei dei' Aufnahme 'lines erkrankten
Herrschaft blschäff K fa“kHnha aü da?s mehrere  Dienstboten bei derselben
derselben n'X * T ’ Ŵ 6nd  eine  Person versichert und der Name
Abonnements . ' ?tage ?? e“ S° kaT die  Verpflegung auf Grund des
Xi S “ S W “r K"Pf T. g d . , V«r

Wiesbaden,  den 18. Dezember 1906.
Städtisches -Krankenhaus.

im
Dienstboten -Abonnement der Paulinenstütang.

Städt iL4 Ufni? hrn^be<l ing,ln f en  f tC\ 6ind im  Wesentlichen die gleichen wie
*t .iatischen Krankenhaus © (s. oben ). Abonnementsbetrag 10 Mark.

Unentgeltliche ambulante Behandlung.
1- In der Sprechstunde im Paulinenstift (Wochentags 10- 12 Uhr ) durchden Anstaltsarzt . '
2. Für Augenkranke : Dr. Mertens, Poliklinik , Helenenstr . 19 (Wochen-tags 9—10 Uhr). * v

F,5, ”" n&  *

Aus der Gesindeordnung.
. . ... f, 2' Oer Dienstvertrag , wodurch die wechselseitigen Rechte und Ver-
stlhMn ^ f 1 'en  Dienstherrschaft und des Gesindes bestimmt werden , be-
steht in freier Uebereinkunft , zur Leistung erlaubter häuslicher und wirtschaft-
bfhnnn » « 1 Oeiverbe-Arbeiten von der einen , und zu einer bestimmten Be-
«nm Spa S -L Diemt u l '°-j der «!l deren Seite’ auf eine» bestimmten Zeit-
raun . K. bleibt sonach beiden Teilen freigestellt , die Bedingungen des ab-
zuschhessenden Dienstvertrags nach Gutfinden unter sich zu verabreden nach
welcher besonderen Uebereinkunft die Rechtsverhältnisse beider Teile zunächst

in allen Fällen aber, wo solche besondere Bedingungen
m iJÄ worden sind , treten die Bestimmungen des Edikts vom

d'f Dienstverhältnisse des Gesindes betr ., soweit sie nicht durch
ReehTsverhun - ?ebu 1f - A«° derung erfahren haben , über das gegenseitige
Rechtsverhältnis ein. Dieselben sind bei der Kgl . Polizeidirektion einzusehen.

Wir empfehlen unsere Adressbuchsammlung 'circa 150 Bände ) zur gefl Benutzung
Carl Schnegelberger & Cie., Marktetrasse  26 . 8 8



Anordnungen der städtischen Behörden.
Auszug der wichtigsten Bestimmungen aus der Akzise -Ordnung

für die Stadt Wiesbaden.
Akzisetarif.

».!,“ • ? raU ,’nn“ iS - IÜl “ "
SÄTtt Ä T. * ^verzeichnet.

Akzisebezirk.
, O Tt,  dem Stadteebiete mit Einschluss der Landhäuser , der in der Ge-

vnnl Wiesbaden befindlichen Höfe, Mühlen und bewohnten Anlagen , sind
markung bezeichneten Gegenstände akzisepflichtig . Für Clarenthal,
die in dem < , . , j -„ pi at.e das Holzhackerhäuschen , die Fischzucht-
die  talkXe ^ Ku'pfermUble Steinmühle , Dietenmühle , Wellritzmühle , Walkmühle,

d Klestermühle kann die Akzise von den daselbst zur Konsumtion kommenden
ieÄXnideu durch Beschluss des Magistrats jährlich fixiert
und dann monatlich erhoben werden . » .
Allqemeine Vorschriften Hd. Ein-, Aus- u. Durchgang'.akzisepfhchtiger Gegenstände.

« t- ^ *affis “üÄ fdÄÄüTsisUsr
an5 e unterlTegeenden frischen Fleisches , welche von auserhalb ,des  Stadtgebietesa , mm den in S 3 Satz 2 benannten Orten und Gebäuden in die Stadt ein
° 1 n* müssen unbedingt also auch dann, wenn sie blos durch die Stadt nac
3eh®“’ « dien sollen ohne irgend eine Einkehr oder Veränderung der Ladung
t Äkfiseamt bezw der Akzise-Erhebungsstelle an der Eisenbahn (§ 6 ) zur
fcsfon ToSührt werden . Es werden hierzu die folgenden Stadteingänge und
Strassen bestimmt : ,

1 Frankfurter - und Mainzer Strasse und Bierstadter - Vizinalweg : durch die
. Friedrichstrassebis zur Neugasse, dann rechts durch dieselbe zum Akziseamt,

2. Biebricher Chaussee : durch die Adolfstrasse und Rheinstrasse sodann
die Bahnhofstrasse und über den Schillerplatz oder die Kirchgasse b .

»“ Ktahe « . : bi. J HMW,  1 ” " -
Senate zcm Akm. e. mt ^ g. bv . ib. eb . r Stresse bi. an die
InfafritoS . :n’S „ »“ u,eh gdie NM » . . . di. Nenga . se —

Akziseamt ^ wa|bacher uod  rt -r- oder Limburger - Chaus. ee dEb dl. S. bvai-
baclier Strasse bis zur Friedrichstrasse , dann durch diese und die g

zum Akt  g o‘nnei ’^ er  Vizinalweg : durch die obere Wilhelmstrasse und grosse
Burgsträsse über den Markt , dann durch die Marktstrasse und Mauergasso
Neugasse an das Akziseamt ; TaunU sstrasse , obere Wilhelmstrasse
und grosse 0Burgstrasse über den Markt, dann durch die Marktstrasse zur
Neugasse ^ das^Akziseamt ^ ^ b^ ^ok: fJJf dje nicht bei der  Akzise -Erhebungs¬
stelle am Südbahnhof zur Abfertigung gekommenen akzisepflichtigen Gegen-
ftände durch die Nikolasstrasse und Bahnhofstrasse bis zur Fnednchstra . se,
dann durch dieselbe und die Nougasse zum Akziseamt . 1pol b

Durch Bekanntmachung des Magistrats vom 19. Dezember 190
21. Mai 1902 sind für die Zufuhr akzisepflichtigcr Gegenstände zu den Ak^me
Erhebungsstellen ausser den im § 4 der Akzise -Ordnung für die Stadt Wiesbade
genannten Strassen noch folgende Strassen pp. zur Benutzung frei geg



Zur Akzise -ErhebungssteHe beim Haupt - Akzisea in t

’■ über rdi«6Rw a«tSS6e: DJ eA d°i f!al,ee’ die  Ooethestrasse , die Nikolasstrasse,
bk zur Neu^! s »tr T 6’^ a Mh r SS6’ den  8 °hillerplatz , die Friedrichstrasse
d e FriedHrW ; Z Mo,? tzstrasse . über die Rheinstrasse , die Kirchgasse,

2 Schwa SST Pf "" 1' Ne"gaST8?’ da"n durch dieselbe  Akziseamt;
Strasse bd?e Sp dT P[atteT '’ oder  Limburger Chaussee : die Lahn - und Aar-

!? ! ’ Seerebenstrasse den Sedanplatz , den Bismarekring , die Bleich¬
strasse , die Schwa bacher Strasse , die Friedrichstrasse , bis zur Neueassedurch diese zum Akziseamt ; ’ ixeugasse

3. Sonnenberger Vizinalweg : den Bingertweg , die Parkstrasse . — Für Trans¬
portanten zu Fuss den Kursaalplatz , die Wilhelmstrasse , Grosse Burgstrasse

en, ci *joss pLtz , die Marktstrasse , Mauergasse , die Neugasse. — Für Fuhr-
Z WilMms ?A eDSAd e’ ü A iei'Stl dter Str ‘aSS6’ Frankf “rter Strasse , über
zum Akzis" ; FrlednChstraSse> bis zur  Neugasse , dann durch dieselbe

4.  Für Transporte ’ von der Frankfurter oder Mainzerstrasse und den Bierstadter

di. JÜCffcS AB * -
Anmerkung. Eine neue Verordnung über die zur

Einfuhr des von Aussen kommenden, einer tierärztlichen
Untersuchung in der städtischen Schlachthausanlaqe
unterliegenden, frischen Fleisches zu benutzenden Stadt¬
eingange und Strassen ist z. Zt. in Vorbereitung und
wird nach erfolgter Genehmigung Seitens des Magistrats
demnächst bekannt gemacht.

Sind fol «ndnZT» Aktion A Abfei «S™g akzisepflichtiger Gegenstände
Z AkS “ ,t J gE“ d“ » * *• • *** * - » »1* Bdreaustnnden

a) in den Monaten Januar , Februar , März, Oktober , November und De¬
zember Vormittags von 7 bis Abends 7 Uhr;

) in den Monaten April und September Vorm, von 6 bis Abends 7 Uhr-
1 Abends SIT MM’ Jun '’ Jldi UIld AuSust  Vormittags von 5 bis

Die Stadtuhr ist entscheidend . An Sonn- und Feiertagen werden in der
öfffntlichen^ 8^ !!” ^ 011̂ Abfertl p ngen «nd zwar mit Ausschluss der Zeit des
öffentlichen Gottesdienstes zugelassen. Transporte , welche zur Zeit des
Bureauschlusses eingehen , müssen an das Akziseamt gebracht und zur Seite
desselben ohne Ab- und Zuladen aufgestellt oder in das Niederlagelokal des¬
selben niedergelegt werden , um ihre Abfertigung .der Reihenfolge nach zu er¬
warten . Wahrend derZeit des Bureauschlusses dürfen Transporte aus Frei-
sfattflndem we,che del' Vorführung unterworfen sind (§ 11), nicht

Das Akziseamt wird in besonders dringenden Fällen auch ausser den
Bureaustunden Abends von 7 bis 11 Uhr Abfertigungen eintreten lassen.
der Akzise Ä vorzu/“ hrende,n Os .8«-Ende sind bei dem Akziseamt resp.
in der Schlcbtr 8 ? “ Flrse“babn b^w . der Akzise-Erhebungsstelle
m der Schlachthausanlage unter Vorlage der Frachtbriefe oder sonstigen
Bureau an? eD M ac'h Anleltun g des. V-" ifs, von dem ein Exemplar auf dgem
is^ der Trgau„ChT n. ’/ U d°klanTeTren- Fii>' ^  Vorführung und Deklaration
ist der 1ransportant unter allen Umständen verantwortlich ; ausser ihm im
Unterlassungsfälle aber auch der Empfänger der Ware , insofern er dieselbe
Shabt aekTn/ri ht hen j USWaT- r6Sp' oh"o Quittung des Akziseamts über statt-genante Entrichtung der Akzise annimmt.
ao , :?!>1«k W"ln- U,;d Vhetweinproduzenten des Stadtberings haben ihr eigenes
4U Liter übersteigendes Erzeugnis an Wein und Obstwein unmittelbar und
längstens binnen 12 Stunden nach der Kelterung und Einkellerung schriftlich

Drucksachen aller Art liefern rasch, gut und zu massigsten Preisen
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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bei dem Akziseamt zu dekla "^ wir ä 1‘Vt betSen ^ der Ansatz der Abgabe,
und Obstweinproduzenten , § ’u  vorgeschriebene Ver¬
bei anderen Produzenten das fm " Quantität zu unbedeutend
fahren ein, wenn nicht ^ ^ ^ 0/deklariert werden sollte , in welchenbefunden , oder zur eigenen Oonsumption aesiarieri
PäUen die Akzise ^ " ^ “ idisehen Weinen, Obstwein, Essig§ 23. Bei Anme g ausserhalb der Zollveremsstaaten
muss der Ursprung der / nllrmittune oder einer zoll- und steueramtlichen
eingebracht , durch Vorlage der “ ®rd^ er Kann  solches nicht ge-
Bescheinigung unzweifelhaft nachgewiesen weiue^ p rodukt  oder
schehen , so müssen derg ei ndSder  im Tarife angeführten AkziseabgabeFabrikat angesehen werden und sind der im lanie » g
nach den betreffenden Rubriken unterworfen . den akzise-

“et x«
ätmtwein TJe ’r Art efne Befreiung von der Akziseabgabe auf Grund ihres
ausländischen Ursprungs oicht beansprucht wer ^ ..ziehend erwähnten Reichs-

Anmerkung . Unter „Fleisch^  Oberverwaltungs¬
gesetzes ist nach emei Ents (f e f 1ü e e1“ zu verstehen , und wird Akzise-
freS 6für Wildbret und Geflügel auf Grund ihres zollausländischen Ursprungs
nicht mehr gewährt

Für Schlachtvieh, Fleisch, Wildbret, Truthühner, Gänse
8 24 Jaedberechtigte Personen sind bezüglich der auf der Jagd erlegten§ 24. jagaDereenugro Stücke betragen , von der Verbind-

Hasen , wenn dieselben nicht mehr « el  uc 8 die binnen
lichkeit zur Vorführung bei dem Akziseamt neue . 6 &
24 Stunden bei dem Akziswmt ^zu^maehmidê Ânzeige .^ ^ ^ ^ zügl . der
akziseamtlichen Behandlung des von ortseingesessenen Vf ^ ^ hhgten Personeu

1 . Alles nacn uev Einfuhr  in den Stadtbering den vor

Schriften der̂ §§Tund' 9° dev  Akzise -Ordnung entsprechend vom Transportanten
direkt vorzuführen und zu verabgaben wildbret  und Wildgeflügel,

2 Das nach Stücken  ak ^ septtmhtige wohnhaften Personen selbst
welches von jagdberecbti ^ en, >n Wiesbad der  Jäger am Bahnhofe
erlegt und hier eingebracht wird, ist bei An durch Uebereabe eines
» ** • .* >" ; bs“ h' ”d “ Ä »,“ n “ o SSifi stKW

vorschriftBmässig • — « * » d« Anüt . lde-

rechtigten Personen se'b,8‘ v3 d,,t ü nd  verabgabt zu werden, muss dann
Wild braucht nicht ^ ort vorget , n Vormittage dem Akzise-

£ ‘aSÜ “ R >" !-»“*» “ 'T""““ ”
WiW Md ' ' -» führt  und „ „ bpb . ,
iJSÄ unter 2 und 3. ob. ,, “ » ' “ « • ” **
Defraudation nach § 28 d°'^ obnbafte Personen haben das von ihnen hier ein-

, * ”"J 9 d« Akt, . . -0 * u»e
entsprechend vorzuführen und zu veiabgaben.
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Aufsicht und Kontrolle im Sladtberinge . “
messen 8 die Pi'̂ ŝ hb « l ^^ ^bürdie Polizei mannschaft , die Marktmeister , Frucht-

Fk « v LT !' t" m Hallenmeister des städtischen Schlachthauses,
auf den DünMlcL V f " Ä ”ndei 'e städtisebe  Diener sind verpflichtet,
lunsen dem Akld . ZHg de*' Akzl ®e701'dnung zu wachen und Zuwiderhand-
Aklseaufs ^ er nnTn” 1 PT“ 26186" ' J ? " dem A » ^ °htspersonal haben die
Weinhändler R r Pohzeimannschaft die Befugnis , die Lokale der Wirte,
Müller Bäeker ^ nrÄ ' ’ Ble.r ' Und Essi g fa brikanten , Metzger
über vorhandene V, W‘ldbre ^ kndlei ' ™ visitieren , nach den Akzisequittungen
über vorhandene Vorräte zu fragen und sich zu überzeugen , dass der Akzfse-
eiiiei-UDefra ^ 'afion” Stet vK  vorhandenem dringenden Verdachte
genommt weÄ , Vrsdat .onen in sonstigen Privathäusern vor-

welche? asiel U,ft^ Sr rS° nal ^rner befugt , akzisepflichtige Gegenstände,
Beze tedum if “Tf ĝegnen und welche sie mit der vorgeschriebenen
vor das Akzise wbegleitet oder nicht übereinstimmend finden , anzuhalten und
h °n zu verfoll , bringen zu lassen , sowie auch flüchtige Defraudanten überallnin zu veitoJgen , um ihre Bestrafung zu sichern
hinderlich s^ n^ rÜ de f Aiiftichtspersonal in seinem dienstlichen Berufe
Jiinüerlich sein . Widersetzlichkeiten , wörtliche oder tätliche Beleidieuniren oder
naetden " beZh Ue f •Aufs ^ hts - ode.r das  übrige Akzisepersonaf werden
nach den bestehenden allgemeinen Strafbestimmungen verfolgt und gerügt
nflichtiter Ge ^ r, \ a Uu ,Mletwagen Ulld aUes, was zum Transporte akzise-

unterliee 'en "kL  "oIIamdiche, ii V*rs ehlu8s versehenen Frachtwagen und Güter
das Recht von dt Untersuchung ; jedoch hat das Aufsichtspersonal
Eiristeht zu neh , Z0ll r rSCu USSe T l den Begleitungspapiere,i der Fuhrleute

Gütern ZwerHenhr ng u der vAk^ Seabgabe von den d er Post eingehenden
teutein weiden besondere Verfügungen getroffen werden.

Strafbestimmungen.
andere 8 Kontrivlf b-iShei' iSen ^bestimmimgeu für Akzisedefraudationen und
das Edikt vomlo n 6" gn g° 'in ^ Akziseordnung werden mit Beziehung auf
die Bekuiintmaci" 0 De .zember 1.8.26’. dle  Verordnung vom 22. Januar 1828 und
vÖrerst beibehalten. 8 ” " b^' g^ Wochenblatte vom 18. Dezember 1843

Hiernach werden:

1-  Uefraudation,, , durch unrichtige Angabe der Gattung oder des Gewichts
und Masses der akzisepflichtigen Ware ausser der Auflage zur Nach¬teil rF d6r Akzls°ab f» be mitd̂ Strafe des sieben- bis fünfzehn-
beabstelfl ^gt*1 û urde •Abgabe ’ welche  defiraudiert oder zu defraudieren

2 sHndi gC De fran dia,ti?n ? " eben  Uvnflskatiou des nkzisepflichtigen Gegen¬
standes mit Geldstrafe , von 6 bis 300 Mark belegt , welche Strafe
wenn der akzisepflichtige Gegenstand nicht mehr vorhanden ist , um den
Abgabe erhöht^ wird : ^ A" 8etMn * d^a « dierten

3- bis "" ” « o,d„„„g<„ra(, „n
- - - ih" " blihre"d” A1» i“ b«*b*

lVl wernf ra i!datl0 2 - 'm-d namentl >ch angenommen und nach § 28 bestraft:
Erhebuno -Tgte U s Sqf fl ? ehf egenSt/u de dem Akzist ‘a,nt  l - esp . den Akzise-
;™ 2 * k 9 ) gar nicht vorgeführt und deklariert oder , wo dies nach

o er en , h .i ,'n Kimmungen ausreichend ist , nicht rechtzeitig angemeldet,
oder wenn bei der Vorführung oder Anmeldung akzisepflichtiger Gegenstände

Visiten-, Verlobung«, u Gratulationskarten u. s. w. empfehlen in eleganter AusführungCarl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26
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; rÄtaiÄäSÄ .G=p™.mri. v«,«t«.tg.h.>>t«
l 5rEÄsi : »trÄÄ

Sksr » SÄ » sÄÄ
befinden ; Früchte in Mühlen des Stadtberings ohne vor-

BiÄSÄ Ä b. i d » Akziae -Ai .it . (r - p . Akzi, . -
Erhebungastelle § 6) gebracht vverden’ Gewerbetreibenden

in den in dem akziseamthchen Ausweise zum lianspoite nac

vergijaeliriebetie. St, . --« « in de« Stadt «ich b. hadent

SlXftT . n^ Sr — » «Freilagern de, MM
und nach\ il der Vorführung unterworfen sind , in den den Gewerbe¬
treibenden zur Deklaration bei den. Akziseamt vorgescbnebenen Strassen
vor statteehabter Deklaration in ein Gewahrsam (Haus, Hof, Keller
etc.) gebracht werden oder ausserhalb der vorgeschriebenen -
in der ^ t sich befinden ^ ^ ^zeichneten unter Kontrolle
stehenden Vorräten ohne vorgängige I)ekla. atio ^ und Vorb.hrun^ berdem Akziseamt nach einem anderen Gewahrsam (Haus, Ho ,

Fäh gteebrvaoCnhtAussri en oder aus der Stadt in Mühlen des Stadtberings
ohne vorherige Vorführung und Deklaration be. dem Akziseamt g

4. Wem Gegenstände , welche zur Ausfuhr unter Anspruch auf Ruck

- ^ T ^ SS ^ ^ ^ ÄfÄtzderAk ^ bgabe

b T ? Äa £ SÄ»
(Haus , Hoff Keller etc .) gebracht werden , oder ausserhalb der in der ajsise
amtlichen Bezettelung zur Ausfuhr bestimmten Strassen sich , ’

5. w“ nn zur Durchfuhr (Transit ) deklarierte Gegenstände ganz oder
teilweise in bestimmter Frist nicht wirkhch ausgeuir wer en htyieh

6 wenn Metzeer oder andere Einwohner des btautOerings acn
ohne vorherige Deklaration und Entrichtung der Abgaben schlachten oder

echlachtcnjassen .^ Obstweinproduzenten d^ StadtgebJetes ^ eigenes
40 Liter übersteigendes Erzeugnis an Wein 1 , Einkellerung schrift-
oder längstens binnen 12 Stunden nach der Kelterung und Einkelleiu g
lieh bei dem Akziseamt deklarieren . Auffinden

Wird in den Fällen pos. 2 a und c, 3 a und b und4  b bei <“ “ nAstraB8en
von akzisepflichtigen Oeg^ ^ den ausserhalb > 8 90 sind dasdargetan . dass dieses nui auf Unkenntnis oae ’ en Defrau-
Akziseamt und die Gench
dation abzusehen und nui eine geringe uiuim s t na (jh

s 30- Kontraventionen 8°g«^ die Akziseordnung ^ soweit ^ ^ ^ chende

^r ^^Uŝ ^ di^ vÜr̂ escl̂ ebene^ EbihdelwbüchM̂unricWig^ ülirelg1 ausser ' d̂or̂ lwk

wird nicht berücksichtigt.

b.

c.

3.
a.

b.

c.
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™0.»»r .i,rtKzi „“ i ,H“ "- d“
«n ^;<TTf° g•t J e?e Erklärung nicht, so ist das Protokoll binnen 24  Stunden

“ «™ «"  motivierter

a W ^ JS= ,« 5.Ä ‘Sr,3ffS5

oezugncn der von diesen verübten Akzisevergehen haften.
dergestalt das« eff 6“ die , Âkziseordnung verjähren nach drei Monaten
sie vor Äbl auf di!Jr FriT" Mo?aten verübte  Kontravention , wenn

vorgesdirieCen ^ resch^ ft w ?"f  ,Akf edefr »ndation berechnete Führung der
Jah? ausgedehnt Geschaft9betnebsbucher wird die Verjährungsfrist auf ein

Tarif der städtischen Akzise zu Wiesbaden.
I* Getränke und Flüssigkeiten. ^ q

L StälemJktT n V ° n ; lUSSen  b ^ Zoführt oder aus Weinbergen der

KSSUSSJ — l « Einzelverkauf por 2 _

2' Pfennig“ Fässern z,,m  Privatgebrauche per 2 Liter (wörtlich acht
3' LSrn n d« astadnt 0kder KTT ei "#ehend »der - aus concessionir'ten ~

(wlrtHch■* £ £ launig ) ’. ** * * ? ^ ^ 2 Liter _
an« i?t die Abgabe von Wein in' Flaschen ' oder' Krügen
aus concessionirten Lagern der Stadt die Anwendung des Ta?if
zulässig1"- sofern *T -vstgebrauche nach § 11 der Akziseordnung
ausmacht. ° abSeSebene  Quantität mindestens 10 Liter

Von aussen eingehende Weinquantitäten unter 2 Liter sind frei
den WeinÄt ! Tz P^ abrikatiO" Verwendung kommen-
j ii . • "'ich § 22 der Akziseordnung eine Ermässigung
der Akziseahgabe auf « Pfennig per 2 Liter eil g g

4' Wirte'tnd S d6Mr  Erzeugnis oder von Aussen eingehend, fürv\ irte und Piivate per 2 Liter (wörtlich fünf Pfennig) . _ o
wein zur Fsllf ? ane i'VirJ  * Uf 2'/>Mennig ennässigt , wennObst-
2 Liter Tind frd ^ °“ VerWendet  wird . Quantitäten unter

''' £ “ * " »» a'|f Ar‘ und Liqueur, in der Stadt fabrizirt oder von
Aussen eingofuhrt, bis zu der Normalstärke von 50 Prozent ner
2 Liter (wörtlich siebenzehn Pfennig) . P

- , Br»n"twein und Spiritus über 50 Prozent wird nach ’Verhält-
verakzist Aller0“ lb,'n, auf' 5.° prozenthaltigen berechnet und
Rr, „ni • •V rsetzte ""d mit dem Alkoholometer nicht wägbare
Branntwein beziehungsweise Liqueur wird zu einem Stärkegraf von

- 17

Druck von Broschüren, Verlagswerken etc. übernehmen
Carl Schnegelberger & Cie , Marktstrasse 26.
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^EbOTSo '^st̂ der̂ für ^ ewerblictajf ŵ̂ e^
u , affl; ,]. „ un(] Heil -Zwecke bestimmte Branntwein vorbehaltlich

Controllmassregehi von der Akzisabgabe befreit . Quantitäten unter
2 Liter sind frei.

6'S ' V » » » «» . tog. (üh« vr  2 Liter (. örtlich drei K - nig) . . - 3

b) von Getreide (Malz, Schrot etc .) per 50 KA« ® “ - ' ' 3 -
c) von Reis (gemahlen oder ungemahlen per 50 Kriogra y
d) grüner Stärke , d. h. von solcher , die mindestens 60 /„ Wassei g _

enthält per 50 Kilogramm • ■ - • • - ' ' m„,toÄelmehls)
e) von Stärke , Stärkemehl .mit Einschluss des Kartotielmetus , ^ , ()

auch Stärkegummi (Dextrin ) pm -'O Kilog < , ' .
f) von Zucker aller Art (Stärke -, Trauben etc . Zuckei ), von g _

Zuckerauflösungen per 50 Kilogramm . 4 50
g) von Svrup aller Art per 50 Kilogramm ' . 6 —
h) von allen anderen Malzsurrogaten per 50 Kilogramm . ■ •
eU  und Essigsprit , Br i* W » « . „ * « « _
Essigsäure per 2 Liter (wörtlich einen hulben 1 tennigl . . -

Quantitäten unter vier Kiter 8inu trei . ,
Bei Wein, Obstwein , Sprit , Branntwein , ^ ^ ur alle. AR um

£ -*«• ’■»«"■>.' . »«< LgSde“ ?“  ZtaSnTSchfeil

II. Schlachtvieh , Fleisch, Wildbret, Truthühner , Gänse.
8 Ochsen aller Art , in dem Stadtgebiete oder , dem Akzisebezirk ge- _
' schlachtet per Stück (wörtlich dreizehn Mark ) . tz 50

9 Kühe per Stück (wörtlich sechs Mark 50 i rg l - - • 4 50

10. Rinde^ und ^ ^ Kilogramm hebend

SbendGewu .lt der pot 9, Jüebrije Rindvieh^ ausschiiess-
lich der Saugkälber bis 125 Kilogramm lebend Gewicht
pos. 10 unterstellt . 4 _

11. Säugkälber per Stück (wörtlich eine Maik ) • 2 —
12. Schweine per Stück (wörtlich zwei Mark ) .

Spanferkel sind frei . _ . . . _ «0
13. Hämmel und Schafe per- Sfück (wörtlich achtzi^ Pfenmg ) . .Schaflämmer unter 10 kilogr . lebend Gewic 4 —
14. a) Pferde per Stück (wörtlich vier Mark) • ■ Mark! • 1 —

b Fohlen bis zu ein Jahr per Stuck (wörtlich eine k) . . .
1 - Torisches Fleisch von Schlachtvieh , Truthühnern und Gänsen , ge-

15’ Jäuchertes , gesalzenes Fleisch , Speck Würste a ler Art , von Aussen _ .
eingehend , per 0,5 Kilogr . (wörtlich fünf Pfennig)
Quantitäten unter 0,5 Kilogr - sjna frei . — &

16. Wildbret per 0,5 Kilogr . (wörtlich acht 1fenmg ) .
Quantitäten unter 0,5 Kilogr . sind frei . Kiloer
„3 ,)0n 15 „nd 16. Wenn die Quantität mehr als 0,5 Kilog ■
= 500 Gramm beträgt , so werden die ^ ^/ ./pgg ^ ramm hlrdn
bis zu 750 gleich 0,5 Kilogr ., dagegen 751 bis 999 uamm für
Kilogr . gerechnet.
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17. Hasen per Stück (wörtlich vierzig Pfennig ) . . 40
18. Truthühner per Stück (wörtlich fünfundsiebenzig Pfennig ) . . . . — 75
19. Gänse per Stück (wörtlich vierzig Pfennig ) . . 40
20. Fasanen und Auerhähne für das Stück . . 40
21. Poularden , Kapaunen , Masthühner , Masthähne sowie Schnepfen füi

das Stück .
22. Enten.
23. Hahnen und Hühner (einschliesslich Birk , Hasel -, Schnee - und

Feldhühner für das Stück.

III. Mehl und Brot.

24. Getreide -Mehl ohne Unterschied der Gattung aus dem Stadtbering
oder von aussen eingebracht , per 100 Kilogr . (wörtlich zweiund¬
vierzig Pfennig ) .
Quantitäten unter 5 Kilogr . sind frei.

25. Schwarz - und Weissbrod aller Art , Semmel und Milchbrot, Zwieback
und Kuchen von Aussen kommend, per 2 Kilogr . (wörtlich sechs
zehntel Pfennig ) .
Quantitäten unter 8 Kilogr . sind frei.

Die bei Berechnung der Akzise nach den obigen Tarifsätzen
übrig bleibenden Bruchteile eines Pfennigs werden , wenn sie einen
halben und weniger betragen , unberücksichtigt gelassen, und wenn
sie mehr als einen halben Pfg . betragen , als ein ganzer Pfg. gerechnet.

Steuer -Ordnung betreifend die Erhebung von Lustbarkeits¬
steuern im Bezirke der Stadt Wiesbaden.

§ t - An Abgaben für die Abhaltung von öffentlichen Lustbarkeiten
sind an die hiesige Akzisekasse zu entrichten:

1. Für die Veranstaltung einer Tanzbelustigung:
a) bei einer Dauer bis 12 Uhr Abends 10 Mark,
b) ». * v über 12 „ „ 20 „
c) bei Veranstaltung eines Masken- oder Kostümballes 30 Mark;

2 Für die Veranstaltung von Singspielen , Konzerten , Harmonien und
musikalischen Unterhaltungen , Gesangs- und deklamatorischen Vorträgen
(z. B. sogenannte Tingel -Tangel , Karnevalssitzungen u. s. w.), Schau¬
stellungen von Personen und Gegenständen in Wirtschaftsräumlichkeiten,
oder öffentlichen Lokalen (Gärten , Konzertsälen Buden, Zelten u. s. w.),
sowie im Kasino, Klub oder Veroinslokal und zwar abgesehen davon,
ob Eintrittsgeld erhoben wird oder nicht , für den Tag:

a ) bis 11 Uhr abends - 8 Mark
b) bis nach 11 Uhr abends 15 s

3. Für hausiermässig betriebene Musikaufführungen (Drehorgeln u. s. w.)
Schaustellungen , theatralische Vorstellungen oder ähnliche Lustbarkeiten
in Wirtschaftsräumlichkeiten oder geschlossenen Räumen, und zwar nach
der Zahl der mitwirkenden Personen auf den Tag:

a ) für eine Person 2 Mark,
b) für jede weitere Person 1 ’

Für Vorträge auf einem Klavier , einem mechanischen oder anderen
Musikinstrument (Orchestrion , Orgel, Harmonika u . s. w.) in Schank - und

öffentlichen Vergnügungslokalen (Buden, Zelten ), für denTag:
•a) bei einer Dauer bis 10 Uhr abends 2 Mark, .
b) bei einer Dauer über 10 Uhr abends 8 „

Es macht hierbei keinen Unterschied , ob die Vorträge von dem Inhaber
der Räume oder dessen Familienangehörigen und Bediensteten oder von Gästenveranstaltet vordem

Wir empfehlen unsere Adressbuchsammlung (circa 150 Bände) zur gefl. Benützung
Carl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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5 Für die Veranstaltung einer Kunstreiter -Vorstellung (Zirkus), Theater-
Vorstellung (Hänneschen - oder Kasperl-Theater ) , für Vorstellungen von
Gymnastikern , Equilibristen , Seiltänzern , Taschenspielern , Zauber¬
künstlern , Bauchrednern u. s. w, für das Halten von Menagerien
Schaubuden (Wachsfigurenkabinett Panorama , Museum für das Halten
von Karoussels, Schiess- und Spielbuden und ähnlichen Belustigungen , je
-nach dem zu erwartenden Gewinne des Veranstalters , eine Abgabe tur
den Tag von 2 bis 50 Mark . . . , , •_j
Die innerhalb dieser Grenze im Einzelfall zu entrichtende Abgabe wird
für die kleineren Unternehmungen von dem städtischen Akzise-Inspektor,
für die grösseren von der Akzise-Deputation , vorbehaltlich der etwa an¬
zurufenden Bestätigung durch den Magistrat , festgesetzt . Mit derselben
Massgabe erfolgt die Festsetzung der Abgabe für mehrere der unter No.
1—5 vorstehend gleichzeitig veranstalteten Lustbarkeiten -

s 2. Für die Zahlung der Abgaben haften die Veranstalter dei Lust
harkeit und diejenigen Personen oder Gesellschaften , welche ihre Raume zur
Abhaltung der Lustbarkeit , insbesondere auch im Fall des 8 1 No. 3, hergeben,
letztere solidarisch mit den Veranstaltern . , , . , , j

§ 3. Alle Abgaben sind vor Beginn der Lustbarkeiten zu zahlen , un
sind deshalb die nach 8 2 abgabepflichtigen Personen gehalten , rechtzeitig vo
der Veranstaltung dem Akzise -Inspektor Anzeige zu machen, welcher die
entrichtende Abgabe festsetzt und zur Zahlung überweist.

§ 4. Den öffentlichen Lustbarkeiten im Sinne dieser Ordnung werde
diejenigen gleichgestellt , welche von geschlossenen Vereinen (Gesellschaften
oder von solchen Vereinen (Gesellschaften ) veranstaltet werden , die zu diesem

BehUf  ülgegef werden als solche Lustbarkeiten nicht betrachtet , bei welchen
ein höheres wissenschaftliches oder Kunstinteresse obwaltet oder welche
ziehliclien Zwecken dienen . .

Bei Lustbarkeiten , deren Reinertrag im Voraus zu einem wohltätig
„der gemeinnützigen Zweck bestimmt ist, oder die zur Feier patriotischer Feste
abgehalten werden , kann die Zahlung der Abgabe ganz oder teilweise durch
den Magistrat erlassen werden . „ -> , - /-..„rui,

§5 . Für Diejenigen , welche eine im § 1 unter No. 2, 4 m 5 aufgefu
Lustbarkeit auf längere Zeit, mindestens aber auf ein halbes Jahr , veranstalten
wollen , kann die Abgabe durch den Magistrat in einer Gesamtsumme festgesetzt
werden , und wird in solchen Fällen die Abgabe in monatlichen Raten im
Voraus durch die Akzisekasse erhoben . Die Abgabe wird fällig, sobald inn
halb eines Monats eine Vorstellung stattgefunden hat . .

8 6 Wer eine in 8 1 No. 2 und 4 aufgeführte Lustbarkeit in seinen
Räumen für längere Dauer oder für bestimmte Tage der Woche veranstalten
will , hat hiervon vorher Anzeige bei dem Akzise-Inspektor zu machen bezw.
die bestimmten Tage zu bezeichnen , und wird die Abgabe un Waus dure
Akzisekasse auf die angegebene Dauer oder die bezeichnten Tage und zwai
für den kommenden oder laufenden Monat erhoben.

Wenn und soweit die Lustbarkeit tatsächlich nicht stattgefunden - ,
erfolgt auf Anfordern die Rückzahlung der bereits erhobenen Abgabe.

§ 7. Die Lustbarkeiten , welche während des Andreasmarktes auf dem
für denselben bestimmten Platz stattfinden , unterliegen den dp * diese Steuer¬
ordnung eingeführten Abgaben nicht . Desgleichen wird von emer Erhebung der
iin 8 1 Nr . 5 der Steuerordnung festgesetzten Abgabe abgesehen, wen
Halten von Karoussels , Schiessbuden und dergleichen mehr auf städtischem
Grund und Boden erfolgt und -deshalb schon ein Standgeld zur Akzisek ■■

bezal 1 ^ X) ur eh die Bestimmungen dieser Steuerordnung werden die für die
Stadt oder den Regierungsbezirk Wiesbaden erlassenen Polizei-Verordnung
die Veranstaltung von öffentlichen Lus tbarkeiten insbesondere die Pohze
Ordnung vom 1. August 1891 (Regierungs -Amtsblatt Seite 246) nicht berührt.
Es sind daher die Veranstalter , bezw. die Inhaber von Räumen (§ 2) geha -
neben der in § 3 angeordneten Anzeige auch eine solche lp den zutiefle
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Fallen b01 der Königlichen Polizei-Behörde zu erstatten und wird die polizei-
liche Erlaubnis zur \ eranstaltung der Lustbarkeit nur auf Grund der Quittung
über die erfolgte Zahlung der Abgabe zur Akzisekasse ertheilt werden RücL
Zahlungen finden nur statt , wenn durch eine polizeiliche Bescheinigung nacl-
gewiesen wird dass die betreffende Lustbarkeit überhaupt nicht stattgefunden hat.
, / »• Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Ordnung ins-

aer tlmteiziehung die hinterzogene Abgabe nachzuzahlen.
atrafurozessordnunfr ^ v betretener Rechtskiaft (Z 459 der Reichs -atiatpiozessordnung ) im Verwaltungszwangsverfahren beizutreiben.
. .. . « Steuerordnung tritt , nachdem sie von den zuständigen Be-
verheren ^ ad̂ dann ^die^f vorschriftsmässig verkündet worden ist, in Krfft und
ReguktL ilte GSigMf 61'611 Oememdebezirk Wiesbaden eingeführten

Wiesbaden,  den 11. Februar 1895 Der Magistrat.
Tarif.

über das Marktstandgeld für die Märkte in der Stadt Wiesbaden.
A . Für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz und Umgebung:

1. Für die Benutzung einer Bude oder eines Zeltstandes Quadratmeter.
a . zum \  erkauf von Fischen . . . 20 Pfg
b . von Obst und Blumen während der Marktzeit , also mit Aus¬

schluss der Nachmittage . IQ
2. Für das Feilhalten auf Markttischen und sonstigen von der Markt - "

Verwaltung gelieferten Gestellen . 15
3. Für das Feilhalten von Waren auf Tragtüchern oder auf freiem * "

Boden ausgebreitet . 10
4. Für Waren , welche unmittelbar aus Körben , Kisten , Fässern

Bütten , Eimern , Geflügelkäfigen (Steigen ) ,u. s. w. verkauft werden
für das Stück . ’ -

5. Von einem zweispännigen Wagen . 40 ”
6. Von einem <inspännigen Wagen . 80 ”
7. Von einem Karren oder vierrädorigen Handwagen . 20 '
8. Von einem zwei- oder einräderigeu Handwagen , Schiebkarren 10 ”
9. Für grösseres Wild (Hirsch , Wildschwein , Reh u. s. w.) pro Stück 20 "

1°. Für kleineres Wild , ferner für Gänse, Kapaunen , Truthähne ' "
Schnepfen , pro Stück . ’ 10

11. Für anderes Geflügel ausser No. 12 . g ”
12  Für Hähne , Hühner , Tauben , Krammetsvögel , Wachteln , das Stück 2 ”

NI' , t ür das von Händlern etwa verbrauchte Wasser aus der Wasser¬
leitung ist nach dem Tarif des städt . Wasserwerks zu bezahlen . Eine Gebühr
tür die Ueberlassung der Markttische wird nicht besonders erhoben.

B- Für den Wochenmarkt in der Quorstrasse.
13. 1 ür das 1 eilhalten auf Markttischen und sonstigen von der Markt¬

verwaltung gelieferten Gestellen , für den Quadratmeter . . . . 10 Pfg.
, 8 auf Tragtüchern oder freiem Boden ausgebreitet 5

lo . hur das i eilhalten von Waren , welche unmittelbar aus Körben
Kisten , Säcken , Fässern , Bütten , Eimern, Geflügelkäfigen (Steigen)
u. s. w. verkauft werden , für das Stück . *. 3

.. . _ . _ C. Für den Fruchtmarkt.
Ifc. Für einen Wagen mit Frucht jeglicher Art . 50
17. Für einen Karren mit Frucht . 40 ”
18. Für einen Wagen mit Heu oder Stroh . 30
19. Für einen Karren mit Heu oder Stroh . . 15 ”
0. Für Mark twaren auf freiem Boden ausgestellt , pro Quadratmeter 10

Drucksachen aller Art liefern rasch, gut und zu massigsten Preisen
Carl Scbnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.



Gebühren-Tarif
für Benutzung der Marktwage.

Es werden erhoben : , , , . ,
A. W iegegeld er (einsehl . Wiegeschein ) :

1 für Butter in Einzelmengen bis 5 Kg . - • • • •
' über 5 Kg . für jede weitere 5 Kg . oder Bruchteile davon .

9 für Kartoffeln  in Einzelmengen bis zu oü Kg . - -
' über 50 Kg . für jede weitere 50 Kg. oder Bruchteile davon

3 für alle sonstigen Waren in Einzelinengen bis zu -•> ivg.
über 25 Kg . für jede weitere 25 Kg. oder Bruchteile davon
B Keil er gebühren (einsehl . Beleuchtung zu denBetriebsstunden ) :

1 für Abteilungen von ungefähr 4 qm. Bodenfläche:
a) bei Vergebung für 1 Monat oder weniger .
b) bei Vergebung für 1 Jahr - - - . .
\ B 1 Woche oder weniger . . .

2 für Abteilungen von ungefähr 8 qm Bodenfläche.
’ a) bei Vergebung für 1 Monat oder weniger . ^ 0

b) bei Vergebung für 1 Jahr . ■ , . .q Mk 50 Pfg.
J , „ 1 Woche oder weniger . ’ ivlk-
ür grössere Kellerräume für je 1 qm und 1 Monat . • • • • • . ’

zmn mindesten jedoch 10 Mk. Bei längerer Pachtdauer bleiben besondeie
Vereinbarungen Vorbehalten . u » Ir all er-

die Benutzung des Lastaufzuges im Marktkeller.

. 3 Pfg.
• 3 „
. 3 „
. 3 ,
. 3 „
. 3 ,

festgesetzten

60
9

10 Mk.

c
3 . für

C. F ür
Eiir je einen Hub

5 Pfg:

Gebühren-Ordnung
für die städtische Schlachthaus - und Viehhof -Anlage zu Wiesbaden.

§ 1 Für Benutzung der städtischen Schlacht - und Viehhof-Anlage und der

,ungleich * * * * * " >,
2. Schlachtgebühren,q Rnbautrphuhren für eingeführtes frisches r leisen, .
4. Gebühren für die Untersuchung des Schweinefleisches auf Ine men.
5 . Stallgebühren,

7.  Gebühren f̂ür Besichtigung der Anlage in der aus nachstehendem
Tarif ersichtlichen Höhe erhoben . . . . <s„i,ln<>Vithof-

$ 2. Die Auftrieb - und Beschaugebühr wird für jedes m die Sehlachthot,. , ' oinceftihrfe Stück Vieh mit dem Betreten der Anlage fällig. Die
JSSÄ fl Verkauf d« TM, , mt  der MM * * * * - *
* * de, Vieh. >» di. Sehlmhthotalag.

“ng . bTd « Z. hl der Stück . Vi. h an d. n ->« !. , °->°' * - »

S“ U”me *V . tag “ b.Td .S “ G.b»l„ .. . . . dam an d.n Markt, - . » . . . . d«

dcaen SteHvertwtp ab ü| irj we,che  zugleich die Vergütung für die ^ ‘cht ' guug
de. ausgeecblachteten Äusche . entWt , kt vor dem Einfuhren de. IJ “ ,
Schlachthof zu entrichten . Die darüber ausgestellte Quittung (Schlacht
. , ,ipn  Hallemneister oder dessen Vertreter abzuliefern.
1 § 4 . Die Schaugebühr für eingeführtes frisches Fleisch ist beim Ein ring
desselben in das Untersuchungs - und Verkaufslokal zu entrichten.

S 4a Die Trichinenschaugebühr  ist für die im Schlacht ho g
schlachteten Schweine und Ferkel bei Lösung des Schlachtscheii .es »«d«n,d^
„ach § 3 zu zahlenden Schlachtgewühl - und für das von ausserhalb eing: f^
Schweine - und Wildechweinefleisch bei Bezahlung der nach § 4 zu entnch
Schaugebühr zu bezahlen.
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§ 5. Die Stallgebühr ist nach Feststellung der Stückzahl durch den kontroll
irenden Beamten an diesen oder an der Kasse zu entrichten . Die Vergütung
für Futter und Streu kann durch Beschluss der Schlachthof -Deputation nach
den jeweiligen Futterpreisen abgeändert werden.

§ 6. Die Wiegegebühr ist an den Wiegemeister oder dessen Vertreter nach
Eintragung in die Wiege-Kontrolle zu zahlen.

§ 7. Die Gebühr für Besichtigung der Schlachthofanlage ist beim Eintritt
in dieselbe beim Portier gegen Verabreichung einer Eintrittskarte zu entrichten.

§ 8. Den Abgabepflichtigen stehen gegen die Heranziehung zu den Ge¬
bühren die in den §§ 69, 70 des Communal-Abgaben -Gesetzes bezeichnetenRechtsmittel zu.

§ 9. Wer den Bestimm ungen dieser Gebühren ordnung zuwiderhandelt ver¬
fällt in eine Ordnungsstrafe im Betrage von 2 bis 80 Mark zu Gunstender Schlachthoikasse.

§ 10. Die Strafen werden von dem Magistrat festgesetzt und nach einge¬
tretener Rechtskraft im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 11. Diese Gebühren Ordnung tritt am heutigen Tage in Kraft.
Wiesbaden , den 7. Januar 1905. Der Magistrat.

Gebnhren -Tarif
für die städtische Schlachthaus - u. Viehhofsanlage zu Wiesbaden.

Nähere

Bezeichnung.

« !
-8Jb i3
•§ Ö

2.

§
:Ss
L>-S
om

6 .
<£>tdDO
B .2

Je
2 J:°
£  cS<X>
bO CG

st
'S 'Srr> cP

4.
Stallgebühren,

a. J b.
3

m

3
®-Q

5.
Wiege-

Gebühren,
b. I

I 3-3
w

bo

Für 1 Ochsen . II
Für 1 Kuh. 1
Für 1 Rind od. Stier . . j 1

Für 1 Schwein . .
Für 1 Kalb . .
Für 1 Hammel oder Schaf —
Für 1 Ziege . |_
Für 1 Ferkel (unter 20 kg

lebend ) . |_
Für 1 Ziegen-o. Schaflamm —
Für 1 Klgr . Fleisch . . . ji_

\ -v^

Für 1 Pferd.
Trichinenschaugebühr für

—I 3
—: 3
— | 2

20; 1
20
15j-10 -

151—
10 -

50
50
50

25
75
601
50

20
10

—j 3 50) —
Schwein, Ferkel oder Wildschwein

4 rdf 4 1 H I 4 4
für 1 Viertel— — 70 — 20 10— — 70 — 20 10— 70 — 20 10

10
für 1 Stück— — — 10 10— 5 — — 5 5

— 5 — — 5 5
5 — — 5 5

— 5 _ 5 5
— 5 — 5 5

1 — — — —
für l Viertel

— 25 20 10 |‘

bc
cg
G

<

m

CL,
; . o
iL a’ ! o

J , 1 «
<a \ p!V

:G

neu wem , rerKei oder Wildschwein . . 75 xrf^ .
" » 1 Stück Fleisch bis zur Hälfte eines Schweines 50

Wiesbaden,  den 7. Januar 1905. Der Magistrat : v. Ibell.

Visiten-, Verlobungs - u. Gratulationskarten u. s. w. empfehlen in eleganter Ausführung
Carl Schnegelberger & Cie,, Marktstrasse 26.



Erste und grösste
Beerdigungs-Anstalten am Platze

„Friede“ * „Pietät“
Inhaber:

Adolf Limbarth
Ellenbogengasse 8 - Mauergasse 15

Grosses Lager in Holz- und Metallsärgen mit
kompl . Ausstattungen , fertig zur sofortigen Lieferung,
Sterbekleider , Steppdecken , Matratzen , Kissen in Seide,
Atlas , Perkal , Shirting , allen Anforderungen ent¬
sprechend . Uebernah me aller auf die Beerdigungen
Bezug habenden Angelegenheiten . Es genügt die ein¬
fache Anzeige bei eintretendem Sterbefall Ellenbogen¬
gasse 8. Alles weitere wird durch mich veranlasst.
Lieferant des Vereins für Feuerbestattung nach Mainz und allen

Krematorien und des Beamten-Vereins.
Transport durch eigene Leichenwagen und eleganten Kranzwagen.

Telqgramm-Adresse:
_ „Friede “ oder „ Pietät “ Wiesbaden . == ===

Aufstellung von Katafalken
nebst Kandelabern und Kerzen bei Leichenfeiern.



Tarif
betr. das Bestattungswesen.

19. M,M « '. W vo„

Begräbniskosten.
§ 1 .

von 7 ° !’ Reichen mittels des städtischen Leichenwagens
von der im Gemeindebezirk belegenen Wohnun °- des Verstorhenpn pd g .

zwei  Altersstufen und nad der in Absn . up? " verzelchnete “ Beträge nach
berechnet . Anspruch genommenen Begräbnlsklasse

10  j *hre -- ---°

1 a . Klasse ; r

, KÄTEÄ 'Ä 'Sat ' ".. . ......
Offener Leichenwagon ohne reiche Goldverziernnn - n„
in der la . Klasse . vroiaverzierung mit Gespann wie

2. Klasse : x

Silber Verzierung , di.
3 . Klasse:

4. Klasse :° SSenei' Leiche ™agen mi t Gespann wie in der 2. Klasse.

^ ? eT Pferde LeiChenWage " der 3‘ KIasse ’ Jedoch  ohne Behang

Klasseif ^ er^Kind^ rlehdienwa^ ^ ' der' jewdli^ en̂ Klasse ^benutzt ” WW “ *“«

Di © Sätze betragen:

In der Altersstufe
I n
Ia
JL

der Begrab

I { 111 r-äf
n i skl

III
a sse

IV

I. über 10 Jahre 100 70 35 15 7

II . 10 Jahre und darunter . j
50 35 20 10 5

§ 2 .
für Beerdigungen von Stadtarinen , armen Pfleclimren V,,

und hier verstorbenen Soldaten des aktiven Heeres in der 4 Beerd,V Anf ?? lten
auf den hiesigen Friedhöfen werden ohne Rücksicht auf das Altf T ^ v 86storbenen 5 M. erhoben . « ucasicnt aut das Alter der Ver-

§3.
. Fär Beerdigungen von Leichen von den Gemeinden der nid. n ,

Mainz , Dotzheim , Sonnenberg , Bierstadt , ßUriX aus auf den b^ i
höfen , bezw . für den Transnort von I fi;Z 4 ~ u j hlesi g en  Fried-

iranspoit von Reichen von Wiesbaden aus nach den

Druck von Broschüren , Verlagswerken etc. übernehmen
barl Schnegelberger & Cie., Marktstrasse 26.
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vorgenannten Gemeinden werden auser den fe iJ ^  ausserhalb des
40 M. erhoben Ausserdem sind die ^ ^ t zn zalden Für die Verleihung des
Gemeindebezirks dem U »genWhr «’ und ohne  Personal an die Nachbar-
Leichenwagens 1. Klasse ohne P* besonderen Fällen kann seitens desöS,
Bahnhöfe werden die Satze des nach  dem Bahnhofe
der Leichenhalle des städtischen Ur.eBhots "“^ von ^ ^ des § 1 ein Zuschlag

Ä M, SinWdeJ Klagen 2, 3 und 4. die Sätze des § 1 doppelt erhoben.
. XT . . „„fnvriprtfi Benutzung des Leichenfuhrwerkes

werdenF ausseer den' m den S§ 1- 3 festgesetzten Beträgen noch folgende Zu¬
schläge erhoben:

8 M. für den Wagenführer,
2 M. für jeden Leichenträger . in ITh

Al. Nachtzeit *U. . » f » ;£ *<£ ' »1"m “di “ . » " iabends bis 6 Uhr morgens und vom 1. Oktober
9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens

Siehe auch Anmerkung auf Seite 9.L.
Beisetzung von Kinderleichen und Frühgeburten.

erhoben . ^ g
Für die Beisetzung von Leichen auswärts Verstorbener auf den hiesigen Fried

höfen , derJn “ por? nicht mittels des städtischen Leichenwagen erfolgt,
W61t* in der ersten Altersstufe 20 M.,

in der zweiten Altersstufe 10 M.

erhoben . g ^

« ' * Au.grabung J - J - J * - - ‘S ' iÄ“
KjJf ÄÄi » von Gm « , b. huf, Beisetzung v. «
Särgen werden iO M« erhoben en ^ ^ yon  den Angehörigen selbst
besorgt od wde8rden 3 Mto die Herstellung des Rinnenpflasters erhoben.

Aufbewahrung von Leichen nicht in Wiesbaden verstorbener Personen.
§ 8 .

. . . . . , j „,. t pipi,,, oinpr nicht in Wiesbaden verstorbenen

und  n £ ttXSr gFr on in dem städtischen Leichenhaus ist eine«. 4- — - -
weiteren 24 Stunden nur noch eine Mark erhoben . , 25 Pfg

Für die eventuelle Gestellung eines besonderen Wächters
für jeden Wächter pro Stunde zu entrichten.

Beisetzung von Aschenresten.

Für die Beisetzung von Aschenregen in eine Urnenhalle oder eine Grab-1 U1 . Ule , 8 fü • , Aschenrest zu entrichten,stelle ist eine Gebühr von o JM. mr jenen



977

Unterhaltung von Grabstellen.
§ 10 .

Die Stadt übernimmt die Unterhaltung der Grabstellen gegen eine ein¬
malige Kapitalzahlung und zwar:

Bei K aufgrabstellen auf die Dauer von 50 Jahren
gegen 900 M. für eine einfache Grabstelle,
gegen 1409 M. für eine doppelte Grabstelle,
gegen 1850 M. für eine dreifache Grabstelle;

bei Reihengräbern auf die Dauer von ca. 30 Jahren gegen 300 M.
'* ie  Unterhaltung für jede weitere Generationsdauer von 50 bezw.

ca. 30 Jahren sind die vorgenannten Kapitalzahlungen je zur Hälfte nochmalszu entrichten.
Für die Unterhaltung der Grabstellen in den Anlagen (Hain ) werden

besondere Vereinbarungen getroffen.
Preise der Grabstellen.

§ 11 .
Reihengräber werden unentgeltlich abgegeben.
Die Preise für Kaufgrabstellen betragen:

1. Für einen Platz in den Anlagen (Hain) . 1200 M.
2- Für eine grössere Gräbergruppe bezw. für Grabstätten

mit gärtnerischen Anlagen für je 5 Quadratmeter . . . 500
Für Eckplätze an den Quadraten des älteren Teils des
Friedhofs an der Platterstrasse (je 21 /2 Plätze ) . . . . 500

3. Für ein Kaufgrab an den Wegen von mindestens 4 m Breite:
für ein Kaufgrab an den beiden Ringmauern und am
Hauptweg . 3qq

4. Für ein Kaufgrab an den Wegen unter 4 m Breite oder "
an den Quadraten und Nebenwegen . 150

.. Die Benutzungsdauer für die Gräber zu 1, 2, 3, 4 beträgt 50 Jahre ; für
die Benutzung für jede weitere Generationsdauer von 50 Jahren wird ein
Zuschlag in Höhe der Hälfte der oben genannten Beträge erhoben.

Herstellung von Grüften.
§ 12.

Für die Herstellung von gemauerten Grüften werden ausser den in « 11
genannten Beträgen erhoben:

200 M. für eine einfache Gruft;
300 M. für eine zweifache Gruft;
400 M für eine dreifache Gruft.

Preise der Urnenplätze.
_ § 18.

’S s Preis für Pachtzeit auf

'S 1 Art der Plätze 30
Jahre

60
Jahre

Hallen¬
dauer

in Mark
1. Innen -(Hallen )-Plätze:

a . Kammerplätze. 100 150 200
b . Pfeilerplätze. 150 225 300

2. Aussenplätze:
a . an der Urnenhallenwand,

Wandplätze. 120 160 200
b . an der Urnenmauer,

Wandplätze. 120 160 200
Nischenplätze. 150 200 250

c. Hainplätze. 100 150 200

Wir empfehlen unsere Adressbuchsammlung (zirka 150 Bände) zur gefl. Benützung
Carl Schnegelrerger L Cie., Marktstrasse 26.



"" r> " Rücknahme <»» Kmilir . be™ -d Grufti ".

D1. Z. rU. k,,, !,. » , »

— tEVeCtf, » « “v“ ' W ‘ ” »» ' <* "*« “ Dritb **  “ r
Jureli VennUWung * » Mugiutrut» erfolgea.

§ 15 '

. . 1 v , entrichtenden Tarifsätze sind an die Stadthauptkasse
Die nach § 1—16 zu entri in der 4 Klasse gemäss den §§ 1

zu zahlen und zwar die> ®g ' alsbald nach  Vornahme der betreffenden

"Dichtungen i aufüb ^ TaÄfsätze sind im voraus zu zahlen.
H 16. . . ,

^ 1ft' Tun: (i j g. in Kraft . Mit dem gleichen
Dieser Tarif tritt mit dem ly - • * Kraft

Tage treten alle früheren Tarifbestimmungen ausser Kiaft.
Wiesbaden,  den 31. Mai 1905. Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die auf dem ulk.

Abhaltung von Trauerfeierlichkei en g ß ^aoh Bedarf geheizt ; die
zu diesem Zweck im Winter auf .. , k -melle dagegen wird stadtseitig
gärtnerische und sonstige Ausschmuck ^ g^d^ K ^ ntrftg | eller . Die  Benutzung
nicht besorgt , sondern hierbt a 8 rechtzeitig bei dem zuständigen FriedsätäSu *•» - --«- - -
Zeit für den Trauerakt frei ist.

Wiesbaden  den 1. ^ ruar 1903̂ ^ ^ g. De put a ti 011.

Mit dem Zeitpunkt der r^ eichernacViler 1Leichenhalle
Frankfurter Landstrasse wird die Verbringung der Le.cn
auf den Friedhöfen obligatorisch.


	[Seite]
	[Seite]
	Seite 897
	Seite 898
	Seite 899
	Seite 900
	Seite 901
	Seite 902
	Seite 903
	Seite 904
	Seite 905
	Seite 906
	Seite 907
	Seite 908
	Seite 909
	Seite 910
	Seite 911
	Seite 912
	Seite 913
	Seite 914
	Seite 915
	Seite 916
	Seite 917
	Seite 918
	Seite 919
	Seite 920
	Seite 921
	Seite 922
	Seite 923
	Seite 924
	Seite 925
	Seite 926
	Seite 927
	Seite 928
	Seite 929
	Seite 930
	Seite 931
	Seite 932
	Seite 933
	Seite 934
	Seite 935
	Seite 936
	Seite 937
	Seite 938
	Seite 939
	Seite 940
	Seite 941
	Seite 942
	Seite 943
	Seite 944
	Seite 945
	Seite 946
	Seite 947
	Seite 948
	Seite 949
	Seite 950
	Seite 951
	Seite 952
	Seite 953
	Seite 954
	Seite 955
	Seite 956
	Seite 957
	Seite 958
	Seite 959
	Seite 960
	Seite 961
	Seite 962
	Seite 963
	Seite 964
	Seite 965
	Seite 966
	Seite 967
	Seite 968
	Seite 969
	Seite 970
	Seite 971
	Seite 972
	Seite 973
	Seite 974
	Seite 975
	Seite 976
	Seite 977
	Seite 978-992

